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Stuttgart, 2.Juli 1987 

Tagungsbericht: 

Islamischer Religionsunterricht an 
baden-württembergischen Schulen? 

Informationsveranstaltung für Mitglieder des 
Ausländerausschusses des Stuttgarter Gemeinderats 
10. Juni 1987 in Stuttgart-Hohenheim 

Hintergrund 

Religiöse islamische Unterweisung war schon mehrfach Gegen

stand der Beratungen des Ausländerausschusses des Stuttgarter 

Gemeinderates: 

Seit fast einem Jahr liegt ein Antrag vor, die Stadt Stutt

gart möge sich für die Erteilung islamischen Religionsunter

richts einsetzen (Antrag Dr. Arig in Anlage 1). 

Ebenfalls 1986 wurde eine Anfrage im Gemeinderat betr. Koran

schulen in Stuttgart eingebracht (Anlage 2). 

Vor diesem und vor dem Hintergrund unserer früheren Bemühun

gen (u.a. Tagung und Publikation "Muslime unter uns") wurde 

die Akademie von den türkischen Mitgliedern des Ausländeraus

schusses gebeten, ein Gespräch zwischen ihnen und den Mit

gliedern der CDU-Fraktion zu moderieren. 

Ergebnis dieses Gespräches war, daß 

- die CDU-Mitglieder überzeugt werden konnten, daß religiöse 
,,_ .. :,. ·c 

Unterweisung dieses Bevölkerungsteils - v.a. wenn er auf 
/ 

Dauer hier bleibt -

~-nicht abseits der Gesellschaft und allein 1n Korankursen 

erfolgen sollte 
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- aus Gründen der Integration und Einlinigkeit schulischer 

Bemühungen am besten in der deutschen Regelschule und in 

deutscher Schulverantwortung zu plazieren w~re. Die drei

fache Belastung türkischer Kinder durch die drei Bezugs

felder Regelschule, muttersprachlicher Unterricht und Ko

rankurse wurde in ihrer Problematik erkannt. 

- die Gespr~chsteilnehmer weiterführende Informationen erhal-
v.;-M2 ;g-..._~ 

ten; vor allem zu den Aspekten 

- Verfassungskonformit~t (v.a. Rolle der Frau, Polygamie, 

Strafen im Koran) 

- Religionsgemeinschaft (wer erfüllt die für die 

Genehmigung erforderlichen 

Bedingungen) 

- Erfahrungen der Bundesl~nder, die bereits islamische re

ligiöse Unterweisung praktizieren 

- Auffassung des baden-württembergischen Kultusministe

riums. 

Im Anschluß an dieses erste Gespr~ch wurden die beiden kirch

lichen Akademien von Bürgermeister Dr. Dannecker (zust~ndig 

für Soziales und Schulwesen sowie für den Ausl~nderausschuß) 

gebeten, eine solche weiterführende Veranstaltung für die 

Mitglieder des Ausl~nderausschusses und Mitarbeiter damit be

faßter städtischer Behörden anzubieten. Die Veranstaltung 

fand nach dem Ablauf statt, wie er in beiliegendem Einla

dungsschreiben formuliert ist (Anlage 3). 

Außer den Freien Wählern waren alle im Gemeinderat vertrete-.,_ 

nen Parteien durch Stadtr~te pr~sent, darüber hinaus Mitar

beiter des Sozialamtes, des Jugendamtes und des Staatl. 

Schulamtes. 
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Einzelreferate 

I. Erfahrungen 

Überblick über die bereits praktizierten bzw. geplanten For
men religiöser Erziehung muslimischer Schüler im deutschen 
Schulwesen 
Darstellung der wesentlichen rechtlichen und p~dagogischen 
Problematik 

Referent und Gespr~chspartner: 
Dr. Alfred Albrecht, Kultusministerum Nordrhein-Westfalen 

In einer ersten Informationsrunde gab Dr. Alfred Albrecht -

Kirchenreferent im Nordrhein-Westf~lischen Kultusministerium 

- einen außerordentlich sachkundigen und ausführlichen Be

richt über den aktuellen Stand islamischer religiöser Unter

weisung in den einzelnen Bundesl~ndern, über Grundpositionen 

und Interessenlagen auf staatlicher Seite sowie über die (aus 

seiner Sicht noch immer ungelösten) verfassungsrechtlichen 

Probleme. (Siehe hierzu Anlage 4) Dies soll im Folgenden n~

her dargestellt werden: 

1.) Dr. Albrecht konstatierte zu Beginn seiner Ausführungen, 

daß es mittlerweile einen Konsens - gleich welcher par

teipol. Provenienz - darüber gebe, daß Unterricht und Er

ziehung in islamischer Religion auch als eine Aufgabe des 
!)~/[. .. e""' 

Staates angesehen werde. _p_abei müßte das Wesentliche je-

doch aus der Wirkung der islarn. Tradition selbst (u.a. 

aus den Familien) kommen und vorn Islam eine Teilhabe arn 

allgerneinen politischen Grundkonsens erwartet werden. 

2.) Als Gründe für das staatliche Interesse wurden genannt 
.,, 

a) Anerkennung der religiösen Dimension in der Erziehung 

(Menschenwürde) 1 ,, . --•.. ,. pr ,~ ~--..<.""' ~--'~'r'-'-'"·f.r'/-r<-f-~v.J: 
b) ein religiöses Vakuurn'wird für die'Persönlichkeitsent-

wicklung - vor allem bei gesellschaftlichen Minderhei-
. cM<.w. ··'~- "'4.<?'~ ten - als problernat1sch angesehen ·~·.,..;:-z:,:-;·~ _" ->' 

__.,r - 1"7'-'-- <.----?-.OL.e. 

c) das Bestreben, andere (fundamentalistische) Strömungen 
z u rück zu dräng e n 0--'-'-·~/.__ -4"' 1"--;--v-&----f-' _:,.,-e___,__ 

d) verfassungsrechtliche Verpflichtung 
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e) das Gemeinwesen müßte auch von seinem Bestandsinteres

se bestrebt sein, für eine auf Dauer hier lebende Min

derheit unter Integrationsaspekten eine Korrelation 

zwischen Lebenswirklichkeit und religiösen Traditionen 

herzustellen. 

3.) Als Maßgaben für die Einführung islamischen Religionsun

terrichts an der Schule wurden angeführt: 

a) Einfügbarkeit in Didaktik und Schulwesen 

b) Gewährleistung von Schulaufsicht und inhaltlicher Mit

verantwortung seitens der Schulverwaltung 

c) Vereinbarkeit mit der Wertordnung des Grundgesetzes, 

hier v.a.: -traditionell fixierte Verhaltensregeln, 

Phänomene wie Polygamie, Rolle der Frau 

und Toleranzverbot, 

d) Akzeptanz dessen, was an der Schule geschieht durch 

Eltern und religiöse Autoritäten 

(staatl. Erziehung kann und will religiöse Erziehung 

nicht ersetzen, sondern nur ergänzen) 

e) Rechtsstaatlichkeit 

Die Mitsprache derer, die in ihrer Religionsfreiheit 

betroffen sind, ist sicherzustellen (Lehrpläne/Lehr

personen/Lehr-Richtungen innerhalb des Islam) 

4.) Konzeptionen und Praktikabilität 

Auf die beiliegenden Unterlagen, die 7 Formen islamischer 

religiöser Unterweisung beschreiben, wird verwiesen. Da

bei sind 2 grundsätzliche Unterscheidungen zu treffen: 

a) relig. Erziehung/Verkündigung im Unterricht 

b) Information über de;r Islam 

Dies g~schieht ~A J 
~~r·· ,, 

a) über ~-Ghu--1-r:eGh-t ~,Konsulatsunterricht) 

b) integriert in den Regelschul-Unterricht 

c____At,.,~ "~~---~---: •. Ll "UfiZi 

In der Regel handelt e-s sich gegenwärtig, um rellgiöse Un-

terweisung:~wiegend~M~~nt~icht in türkischer 

Sprache als Bestandteil des muttersprachlichen Unter

richts. 

-5-



-5-

Aktuelle Entwicklungen: 

a) Hamburg: 

Seit August 1983 islam. RU für die Jahrgangsstufen l-8 

auf der Grundlage eines von einer staatlichen Arbeits

gruppe unter Mitarbeit ~usgewählter türkischer Lehrer 

erstellten Lehrplanes. 

b) Bayern: 

1985/86 Einführung islamischen Religionsunterrichts 

für türkische Schüler islamischen Glaubens auf der 

Grundlage der Lehrpläne des türkischen Erziehungsmini

steriums. 

c) Hessen: 

Abstimmung der Konzepte und Inhalte mit muslimischen 

Gruppierungen auf örtlicher bzw. regionaler Ebene. 

Praktisches Hauptproblem: 

- Unterrichtsvorgaben 

- Lehrausbildung 

d) Nordrhein-Westfalen: Erprobung eines Lehrplanent

wurfs an 40 Schulen. 

5.) Verbleibende Fragen/ Kritik 

~ 

Eine notwendige Unterstützung der islam. Autoritäten 

fehlt, ebenso 

eine gegenseitige Akzeptanz der Autorisierungen. 

Daraus entsteht die Frage, ob überhaupt eine gemeinsam 

entwickelte, getragene und verantwortete Form denkbar 

ist. 

Die Zuordnung zum muttersprachlichen Zusatzunterricht 

führt nicht dazu, daß religiöse Inhalte entsprechend 

systematisch vermittelt werden. 

Eine Ankoppelung an den muttersprachlich-türkischen 

Kontext ist für einen Großteil der Adressaten (Angehö

rige der 3. bzw. der Folge-Generationen mit eindeuti

ger Bleibe-Perspektive) wenig geeignet. 

Einem Islam als Phänomen von dauerhaftem und multikul

turellem Charakter (Einbürgerungen/muslimische Flücht

linge/deutsche Muslime) kann man nicht gerecht werden, 
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indem man ihn an den muttersprachlichen Unterricht 

türkischen Zuschnitts anhängt. 

Eine Verweisung ins Ersatzfach Ethik bedeutet, daß 

hier durch den christlichen Kontext für die Muslime 

ein Dilemma entsteht; darüberhinaus besitzt Ethik-Un

terricht eben gerade nicht den Anspruch und den Cha

rakter religiöser Unterweisung. 

Die bestehende Praxis hat sich weniger aus den verfas

sungsrechtlichen Vorgaben als vielmehr aus praktischen 

Erwägungen heraus entwickelt. 

Die Hauptschwierigkeit liegt nach wie vor im Fehlen 

des verhandlungsfähigen Partners, der für die Glau

bensgemeinschaft als ganze und nicht nur für einen 

Teil sprechen kann. 

Fehlt das erforderliche Minimum an Gewähr, geht die 

Verfassungs-Verpflichtung des Staates ins Leere. Die 

fehlende Mitwirkung der Religionsgemeinschaft ist 

nicht durch staatliches Handeln kompensierbar. 

6.) Perspektiven 

Das angestrebte und auch politisch gewollte Ziel ist im 

Augenblick nicht voll zufriedenstellend und verfassungs

rechtlich genügend abgesichert erreichbar. 

a) Kann ein Äquivalent für die Kooperation mit einem re

präsentativen Organ gefunden werden? 

b) 

Der Staat müßte mit den islamischen Gruppierungen über 

ein f~~k}ionales Äquivalent diskutieren. Dabei sollte 
~t,.;;.ß, 

die ~ürkei-staatliche Lösung i.s. einer tragfähigen 

Dauerlösung als ein letztlich zu enger Weg ausge

schlossen werden. 

Möglicherweise wäre eine islamische Fakultät mit brei

ter Akzeptanz und großer Reputation ein funktionales 

Äquivalent. 

Der in Hessen praktizierte lokale/regionale Ansatz e~-
~ a_(, /1/:d ·- c-~(.Jr {~ t~~--(._...,L•<: f,~/'rj"_., ;;,~ .0~~ 

scheint zum_ gegenwärtigen Zeitpunkt -a.l-s- tragfähiger Al- ' 
fu "'2-U-\_~/ 

ternative. Allerdings sollte die Organisationsstruktur 

der Religionsgemeinschaft zumindest auf Länder-Ebene 

angesiedelt sein. 
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c) Unbedingt notwendig wäre, daß im Zusammenhang mit der 

religiösen Unterweisung eine auf die Verhältnisse in 

der Bundesrepublik ausgerichtete Religionspädagogik 

entwickelt wira. 

Schwerpunkt in der anschließenden Diskussion war, daß die 

ganze Fragestellung zumeist nur unter verfassungsrechtli-

chen Gesichtspunkten (mit r1~-l(~J---d~~Qr1~C?_g__~~~:__i_!) 

diskutiert wird. Von verschiedenen Teilnehmern wurde des~ 

halb vorgebracht, daß die politische Willensbildung vor

rangiger sei als die verfassungsrechtliche "Vertagung". 

II. Zum Stand der Überlegungen im baden-württembergischen 
Kultusministerium 

Referent und Gesprächspartner: 
Dr. Eckart Woischnik, Kultusministerium Baden-Württemberg 

Ministerialdirektor Dr. Eckart Woischnik begann seine Ausfüh

rungen mit dem Hinwei, daß er im Kultusministerium Papiere 

aus dem Jahre 1977 vorgefunden habe, die schon in ähnlicher 

Weise dieselben Fragestellungen artikuliert hätten. Das war -

eher ungewollt - eine Bestätigung für die im letzten Ab

schnitt genannte Problematik der "Vertagung". 

1.) Verhandlungen mit anderen Religionsgemeinschaften 

Gegenwärtig seien intensive Gespräche mit der neuaposto

lischen und der altkatholischen Kirche wegen Einführung 

von Religionsunterricht im Gange, aus denen sich vom Ver

fahren her sicher Analogieschlüsse finden ließen. 

Kriterien in diesem Zusammenhang: 

entsprechende Qualifikation der Lehrer und der Auf

sichtspersonen 

(Voraussetzung ist neben einer Beauftragung durch die 

Religionsgemeinschaft mindestens eine der den Kateche

ten entsprechende Qualifikation) 

-8-
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Schülerzahl pro Lerngruppe: 

mindestens 8 Schüler an einer Schule. Eine Zusammen

fassung mehrerer Klassenstufen und Schulformen ist 

möglich. 

nach den bestehenden Kriterien könnte der Koran im 

islamischen Unterricht ohne weiteres auf Arabisch ge

betet werden. 

2.) Verfassungsrechtliche Fragen 

Woischnik referierte eine "überwiegende Auffassung" im 

KM, daß die Verfassungsgarantie für den Religionsunter

richt im Regelschulsystem sich nicht auf den christlich

abendländischen Kontext beschränke. Ein Gutachten hatte 

darüberhinaus ergeben, daß nichtchristlicher Religionsun

terricht durch die Landesverfassung nicht ausgeschlossen 

und mit der Christlichen Gemeinschaftsschule vereinbar 

sei. Art. l des Schulgesetzes sei zwar bisher noch nicht 

juristisch begutachtet, aber wohl vergleichbar zu inter

pretieren. 

1982 sei ein Gutachten des Justizministerium eingeholt 

worden, das aufgrund der 3 bekannten Raupt-Problempunkten 

(Stellung der Frau/Polygamie, Religionsfreiheit, Strafen) 

zu einem negativen Ergebnis im Hinblik auf die Verfas-
;1 1//': .• ~"i 

sungskonformi tät des Islam gelangte. ( ~/'""·".a-rt,~~: ;~~"....... .--7 
- () f.r;?,j", ·f Jr~·" .- I' 

{/'VU ... o··~J"f.<'~ /(_,f1j( -l(f!Y'_~ .. ;'1.r~;,-~ Ef ~'- ! .. > ,-::r ............. "":::~ ~ ~-Y.}-~__.y·_( 

Die Problematik des geeigneten Partners, also der Reli

gionsgemeinschaft als ein die Glaubensgenossen zusammen

fassenden Verbandes sei in Baden-Württemberg noch nicht 
.,, 

weitergekommen. Bemühungen wie bspw. in Berlin, die Bil

dung einer entsprechenden Organisation zu unterstützen, 

seien in Baden-Württemberg bisher nicht erfolgt (Anm.: 

Die hier angesprochene "Föderation islamischer Verbände" 

in Berlin war vor etwa 6 Jahren versucht worden und gilt 

mittlerweile als gescheitert. Der Berliner Senat orien

tiert sich heute am Diyanet). 

-9-



-9-

3.) Politischer Wille 

Ausgangspunkt ist das im Land Baden-Württemberg geltende 

und vor 5 Jahren von der CDU-Mehrheitsfraktion bekräftig

te Konzept, daß der muttersprachliche Zusntzunterricht 

der - v.a. aus Finanzierungsgründen - in der Vernntwor

tung der Konsulate bleiben soll, auch eine Basis für 

islamische religiöse Unterweisung biete. Die Generalkon

sulate konnten auf dieser Ebene Sitten- und Moralunter

richt einführen, dessen Benotung - auf Wunsch der Eltern 

- ins Zeugnis der Regelschule übernommen wird. Die Ziel

richtung sei, die Abstimmung zwischen muttersprachl. Un

terricht und Regelunterricht weiter zu verbessern und zu 

einer "möglichst organischen" Einbindung in den Vormit

tagsbereich zu gelangen sowie die Freiräume an den Schu

len, die bspw. für islamische Schüler während des kath. 

bzw. ev. Religionsunterrichts entstünden, für isalmische 

religiöse Unterweisung innerhalb der Struktur des mutter

sprachlichen Unterrichts zu nutzen. 

Die Koranschulen seien in diesem Zusammenhang vom KM 

"sehr genau" betrachtet worden: Das Landesamt für Verfas

sungsschutz habe in keinem Fall verfassungsfeindliche 

Tendenzen feststellen können. Somit böten die Korankurse 

zumindest teilweise eine Entlastung im Hinblick auf reli

giöse Unterweisung. 

4. ) Perspektiven 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Land gegenwärtig an 

keine Änderung des Status quo denkt. So hat etwa das An

gebot des Generalkonsulats in Karlsruhe, die Kosten für 
.,, 

islamischen Religionsunterricht (in Verantwortung des 

Diyanet) zu übernehmen dazu geführt, daß gegenwärtig die 

verfassungsrechtlichen Bedenken überwiegen und an eine 

Einführng islam. Religionsunterrichts, wie in anderen 

Bundesländern, nicht gedacht ist. 

Die Diskussion könnte wohl erst dann wieder eröffnet wer

den, wenn die Bedenken von einer islamischen Religionsge

meinschaft mit angemessener Reputation ausgeräumt würden 
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und islamische Mitbürger mit entsprechendem Nachdruck 

weitergehende l'1öglichkeiten einfordern würden. 

Auf meinen Einwurf, daß sich der mutterspr~chliche Unter

richt aus seiner Genese heraus und angesichts der aktuel

len Praxis als Rückkehr-orienttierte Einrichtung dar

stellt und deswegen gerade nicht für eine islamische 

religiöse Unterweisung eignen kann, die 

a) von der Beeinflussung eines bestimmten Staates frei 

bleiben 

b) in ihren Zielsetzung auf einen Daueraufenthalt eines 

Großteils der muslimischen Schüler in einer westeuro

päischen Industriegesellschaft 

ausgehen muß, gestand Dr. Woischnik zu, daß die inten

dierte Verknüpfung mit dem muttersprachlichen Unterricht 

nur solange bestehen könne, bis d{e 3./4. Generation hier 

so orientiert sei, daß sie dieses Konstrukt nicht mehr 

brauche und es deswegen auch nicht mehr als adäquate 

Ebene für religiöse islamische Unterweisung empfinde. 

III. Die Positionen der Kirchen und anderer gesellschaftlich 
relevanter Gruppen zur Einführung eines islamischen 
Religionsunterrichts 

Referent und Gesprächspartner: 
Pfarrer Michael Mildenberger, Ausländerreferent 1m Außenamt 
der EKD, Hannover 

Pfarrer Mildenberger wies eingangs darauf hin, daß so 

frühzeitig wie möglich islamische Gesprächspartner in den 

Dialog mit einbezogen werden sollten. 

Er kennzeichnete den massiven Zwang, unter dem die Muslime 

gegenwärtig stünden, indem sie in dieser Gesellschaft über 

die Essentials islamischer Identität und Religion reflektie

ren müßten. Die Voraussetzungen hiefür seien jedoch denkbar 

ungünstig: Es gäbe einfach noch zu wenig qulifizierte Persön

lichkeiten und Strukturen, die diesen Prozeß voranbringen 

könnten. Hoffnungen bestünden erst auf die Folge-Generationen 

hin, daß von dort die künftigen Sprecher eines Islam west

deutscher/-europäischer Provenienz hervorgingen. 
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Allerdings sind schon heute Infrastrukturen in der islami

schen Szene vorhanden. Damit besteht faktisch, was ausländer

politisch noch nicht realisiert ist. Entscheidend wäre des

halb, daß von politischer Seite die Einwanderung akzeptiert 

und daraus die entsprechenden Konsequenzen gezogen würden. 

Aus der Sicht Mildenbergers sei die kommunale Plattform die 

richtige: auf kommunaler/regionaler Ebene könnte der Dialog 

mit den verschiedenen islamischen Gruppierungen leichter ge

führt werden, so wie es zur Zeit in Hessen versucht wird. 

Die negative Einschätzung der Korankurse ist seiner Meinung 

nach nicht haltbar, weil sie unreflektiert ist und keine 

Grundlage in der Faktizität hat. Korankurse sollten struktu-
------ _/'_/ ~.. . tl&-. /G.~ 

rell mit der außerschulischen Katechese/verglichen werden. 

Solange sie jedoch auf der Vorurteilsebene als integrations

politischer Störfaktor angesehen würden, sei keine tragfähige 

Veränderung i.S. stärkerer Einbindung in gesellschaftliche 

Zusammenhänge möglich. 

In den Fragen des autorisierten Partners kommt dem Amt für 

religiöse Angelegenheiten (Diyanet) eine besondere Bedeutung 

zu, dessen gegenwärtige Kampagne gegen Versäumnisse der ver

gangenen Jahre (Ausbreitung anti-laizistischer und fundamen

talistischer Kräfte) ernstzunehmen seien. Mildenberger 

empfiehlt deswegen diese Struktur als Dialogpartner, solange 

noch keine "islamisch-bundesrepublikanischen" Strukturen auf

gebaut seien. 

Absch1ießende Bemerkungen 

Die Stagnation der Fragestellung seit mehreren Jahren hat si

cher ihren wesentlichen Grund in dem immer noch fehlenden is

lamischen Gesprächspartner. Einflußnahmen wie die des Diyanet 

sind nicht nur aus Verfassungs- bzw. staatskirchenrechtlichen 

Gründen problematisch: Es mag zwar für "Schul-Bürokraten" be-
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quem sein, hier eine adäquate Ebene vorzufinden; jedoch ist 

damit 

a) ein türkich orientierter Einfluß in einen hier lebenden 

(und keineswegs nur aus Türken bestehenden) Islam und 

b) darüberhinaus der Einfluß der im Hintergrund stehenden 

Geldgeber (Saudi-Arabien und Kuwait) 

strukturell gesichert. 

Ob sich hieraus ein Islam bundesrepublikanischer Ausprägung 

entwickeln kann, ist mehr als fraglich. 

Zudem ist zumindest naheliegend, daß eine vorschnelle Hinwen

dung zu den Zielen und Aktivitäten des Diyanet gerade das 

verhindert, was dringend notwendig wäre: Die Suche und Ein

bindung hier lebender und bleibender islamischer Gesprächs

partner. Dieser "Druck" für die muslimischen Gemeinschaften 

zu eigenen Interessenartikulationen in dieser Gesellschaft 

sollte m.E. jedoch eher noch erhöht als vorschnell dur,ch Ver

lagerung auf außenstehende (und zudem staatliche) Institu

tionen abgebaut werden. 
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2. Ju Ii 1986 

Antrag an den Aus lenderausschuß des Gemeinderats. 

Hiermit stelle i eh fo I genden An trag zur Beratung und Ses eh lußfassung 
im Ausländeraussd1Uß 

Das BUrgermeisrercmt der Landeshauptstadt Stuttgart möge sich daiur einsetzen, 
daß vom nächsten Schuliahr ab auch die Schuikinder des islamischen Glaubens 
in den Sc!-lulen Religionsunterricht erhalten. 

BegrUndung : 

Nach dem Schulgesetz des. Landes Baden-WUrttemberg besteht fUr alle Kinder im 
Schulalter Schulpi!icht. Wiederum nach dem Schulgesetz ist der Religionsunterricht 

ein Pflichtfach. 

Während dieses Pflichtfach fUr die Schulkinder christlichen Glaubens im Sinne des 
Schulgesetzbuchs strikt eingehalten wird, erhalten die Schulkinder islamischen 
G lcubens Oberhaupt keinen Religionsunterricht. Damit wird dieses Schulgesetz fUr 
die- Schulkinder islamischen Glaubens bis heute nicht verwirklicht. 

Dieser Zustand wird auf die Dauer fur die Schulkinder islamischen Glaubens erne 
wilde und unkontrollierte Entwicklung im Religionsglauben herbeifUhren. Laut 
Koren beinhaltet die islamische. Religion viele gemeinsame Ansätze mit dem 
christlichen Glauben. Um einerseits diese Gemeinsamkeiten den Schulkindern 
islamischen Glaubens im Schulelter beizubringen und andererseits eine wilde, 
unkontrollierte Entwicklung des Religionsglaubens vorzubeugen, ist, wie bereits 
im Land Hessen und Bayern, euch im Land Bcden-WUrttemcerg die Einfuhrung 
des Religionsunterrichts fUr die Schulkinder islamischen Glaubens unerlässlich 

und dringend notwendig. 
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Anfrage I Antrag Nr. 
- - - ;f . -~- :- • 

357/1986 

/. 1 D 
··::~_·Antrag 

Mitgliedern des Ausländerat.iss.6huss'e~/;,~~~~·:·:~:,_~~~; · 
_ , • .- • - ,'• •"J.•', 'l't,•,·~,.. Lf: • 

Stadträte - Fraktion 

Clemens Winckler (CDU) 
(oh:~e g9mei:~derätl. Mitg!!eder) : · · .... I · ·.:,::'. · 

. . f J ·: ·" .. 

~ ... / ...... ..... .. ~ - \. ,, ; ·' .• ..., ~.!J. 

Datum 

24. Juli 1986/1743A 

"Koranschule" in Stuttgart? 

Ausländische Einwohner J Betreff 

Falls es auch hier eine sogenannte Koranschule gibt, bitte 
ich um folgende Auskünfte: 

1. Wer ist ihr Träger? 

2. Welchen Rechtsstatus haben die "Koranschule" und ihr 
Träger? 

3. Wor~n bestehen di.e Tätigkeiten der "Koranschule" und 
ihre's Trägers? 

4. Unterliegen beide der Aufsicht durch eine Beh5rde ~nd 
ggf. welcher? 

. ' 
.-·. ··-.. _.,_..:. .. ~·---~~---- -~---·---·---·-.. , .. 

Liegeri Anhaltspunkte dafür vor, daß extre~istische 
türkische Kräfte versuchen, auf die "Koranschule" und .: ;:!,:.·:'-""'· '· •, · 

6 • ::: ~~ :::g::n: i ::::: :: ä :::;nnen? . . . -;f(:tf~~~~ti;f 
7. Gibt es Erkenntnisse darüber,- daß die Akti vi täte'n'' "der" ~~, .. -~.-~:7'~·i~' ,·· 

11 Koranschuleil und ihres Trägers zum Tei 1 im Wider~ '<~:::'~~, ·-·:::_:./··- . 
spruch zum Grundgesetz stehen? ., . ·'··- · . 

- .. _.,.,· ~:· ~.- -.... 
8. Wie beurteilt das Blirgermeisteramt die Tätigkeit~~~d~ 

11 Koranschule 11 und ihres Trägers unter dem Ges icht·s::•···" . .,."".;;.;,._..,.",'J:.f..:.f\~·'!Jt§:t:::~· 
punktder Integratiori'türkischer Einwohner? 

.. __ -~ .. -. _ .. :. ~ -~~--. _· ~. ,~ ·/)?:_::r:·.r·~~~~.~~-~$~~~7~~~~:~it~S~t~?f::.::.~:;.:~·~;~~·:·~r ~·~:~:r~j:~.~ .. : -:.~ ;~ii::t..~1tt!~~ 
9. Sieht es evtl.. :die .. _'Notwendigkeit·.und ggf~,;;;wel 

lichkei ten~ die ;Ak.ti vi täten;:der'·::.~Koranschule" .. 
ihres Trägers entsprechend :·einzuschränken -.. 

· . -.. ·. . ·: ··. · .. ·. ~.'.: -:.:;: 'i{ ·• :~·;"t~'i/::·;.~:;:" :~~~~fa:~~~i+;~:_.:=::;;~~:.·~i ... ~~~::i:.;:.~ .. ~L~·.~ ;;,;;i;;,..s,;~~~~~ 
.. ·. 10. Unter welchen ßed1ngun~en - den~etwa ge . 

. ..... · -·- · • 11 Koranschule~·~~tätigeri';Hö"d. · - .. ·· 

. 0 
. . CO 

.n ··-· 
~ Clemens Winckler 
' 0 ..... 



AKADEMIE DER DIÖZESE 
ROTTENBURG-STUTTGART 

1.'11.. 

Im Schellenkönig 61 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (0711 l 24 7 4 61 

Stadtverwaltung Stuttgart 
Herrn Bürgermeister Dr. Dannecker 
Postfach 

.z. <. A 

,, l,.,,v 1 ::-;-~, 1 "" I " I .. ~ 

i,\ 
29. April 1987 7000 Stuttga.rt 1 Ba/ka 

Islamischer Religionsunterricht an baden-württembergischen Schulen? 

Informationsveranstaltung für Mitglieder des Ausländerausschusses 
des Stuttgarter Gemeinderatsam 10. Juni 1987, 12.30- 19.00 Uhr 
in Stuttgart-Hohenheim 

Sehr geehrter Herr Dr. Dannecker, 

ich beziehe mich auf Ihre Anfrage van 07.04.87 und kann Ihnen mitteilen, 
daß die Evangelische Akademie Bad Boll und unsere Akademie gerne bereit 
~ind, Ihrer Bitte zu entsprechen. 

Wie oben bereits benannt, schlagen wir vor, die Veranstaltung mit dem 
Mittagessen zu beginnen und gegen 19.00 Uhr zu beenden. FÜr den Ablauf 
haben wir ein Vorgehen in drei Schritten eingeplant: 

1. Erfahrungen 

Überblick über die bereits praktizierten bzw. geplanten Formen religiöser 
Erziehung muslirnischer Schüler im deutschen Schulwesen 
Darstellung der wesentlichen rechtlichen und pädagogischen Problematik 

Referent und Gesprächspartner: 
Dr. Alfred Albrecht, Kultusministerium Nordrhein-Westfalen 

2. Einschätzungen 

Die Positionen der Kirchen und anderer gesellschaftlich relevanter Gruppen 
zur EinfÜhrung eines islamischen Religionsunterrichts 

Referent lind Gesprächspartner: 
Pfarrer Michael Mildenberger, Ausländerreferent im Außenamt der EKD, Hannover 
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LANDESHAUPTSTADT STVTTC{ART 

BüRC{ERM EI STERAMT 
1ooo STVTTQART 1. DEN 7 . A p r i 1 1 9 8 7 
RATHAVS 

BEIQEORDNETER FüR SOZIALES VND SCHVLEN 

Katholische Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 
Ost 

7000 Stuttgart 1 

POSTFACH 161 
FERNSPRECHER (DVRCHWAHL) 216. 1 
TELEX: 7 23219 stad! d 

EINGEGANGEN 
9. APR. I..Jd7 

Erled. 
··························· 

Betr.: Informationsveranstaltung für Mitglieder des 
Ausländerausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart 
zur Situation der islamischen Religionsausübung- und 
Erziehung 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! 

Auf Einladung des türkischen Mitglieds des Ausländerausschusses, 
Herrn Erol Dilmen, hat dieser Tage in einem kleinen Kreis ein 
vertrauliches Gespräch zu diesem Thema stattgefunden. Deutlich 
geworden ist dabei nicht nur seine Vielschichtigkeit und Viel
fältigkeit, sondern auch seine Bedeutung und ein sehr unter
schiedlicher Informationsstand. 

Dieses Thema wird in nächster Zeit auch im Ausländerausschuß 
diskutiert werden müssen. Übereinstimmender Eindruck aus dem 
oben erwähnten Gespräch ist aber gewesen, daß zur Situation 
der islamischen Religionsausübung und -erziehung vor allem 
die Mitglieder des Ausländerausschusses vorher Gelegenheit 
haben sollten, sich eingehender zu informieren und z.B. vor 
allem auch Vertreter des Kultusministeriums dazu hören zu können. 

Ich möchte deswegen bei Ihnen anfragen und Sie bitten, gemeinsam 
mit der Evangelischen Akademie Bad Boll in Ihrer Tagungsstätte 
in Hohenheim für unseren Ausländerausschuß eine etwa halbtägige 
Veranstaltung im Benehmen mit uns auszurichten. Die Kosten 
würden von der Stadt Stuttgart übernommen werden; wegen näherer 
Einzelheiten (Referenten, Teilnehmerkreis usw.) wollen Sie 
sich dann ggfs. bitte mit dem Ausländerbeauftragten des Landes
haup~stadt Stuttgart, Herrn Babel (Tel:216-2645) in Verbindung 
setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dannecker 
Bürgermeister 
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RELIGIÖSE ERZIEHUNG MUSLIHISCHER SCHÜLER 
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-.< ~,7- "":· · Die Mitglieder des Schulausschusses haben sich auf ihrer 267. Sitzung am 

06./07. 11.1986 über den gegenwärtigen Stand der religiösen Erziehung mus

limischer Schüler in den einzelnen LänJem unterrichtet. Ausgangspunkt für 

die ~!itteilungen der Ländervertreter .,.;aren die im Bericht der Kommission 

"Islamischer Religionsunterricht" vom 20.03.1984 unter Ziffer 2.2 enthalte

nen .'\ngaben. 

Aufgr~nd des Infonnationsaustausches im Schulausschuß ergibt sich folgen

des Bild: 

Stand der Erteilung islamischer religiöser Unten;eisung in den Ländern 
im Schuljahr 1983/84; 
hier: Fortschreibung auf den Stand im Schuljahr 1986/87 

In allen Ländern besteht im muttersprachlichen Ergänzungsunterricht für 

türkische Schüler die Möglichkeit, Inhalte des Islam in unterschiedli

chem Umfang und in unterschiedlicher Intensität durch türkische Lehrer 

zu vermitteln. Eine religiöse Unterweisung wird im allgemeinen im Zeug

nis*) nicht besonders ausgewiesen. 

In den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz wird der muttersprachliche ErgänzungsLmterricht unter 

der Verantwortung der Kultusverwaltungen erteilt. 

In den Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland 

und Schleswig-Holstein liegt die Verantwortung für den muttersprachli

chen Ergänzungsunterricht bei den türkischen diplomatischen und konsu

larischen Vertretungen. 

In einem Land (Bayern) wird islamischer Religionsunterricht als ordent

liches Lehrfach im Rahmen des Regelunterrichts erteilt. 

*T------
Eine abh·e ichende Regelung besteht in Baden-lvü rttembe rg, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen (s. Ziffer 2). 
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2. Be sonJe rhe i tcn einzelner Länder 

Baden -\V(i rt temhe r~ 
------------- ..'-2 

Stand tm Schuljahr 1983/84: 

rm Schulhalbjahreszeugnis 1983/8.:1 v.urde erstmals auf türkischen Wunsch 

eine Lote über religiöse Unterweisung nachrichtlich in das Zeugnis 

aufgenommen. Diese religiöse Unterweisung erfolgt durch türkische Leh

rer im für türkische Schüler erteilten muttersprachlichen Ergänzungs-

unterricht. 

- Stand ü1 Schuljahr 1986/87: 

Unv,' r;'ir;de rt; keine .:mde rung beabsichtigt. 

B~cvc lT\ __ ! _____ _ 

Stand Lrn Schuljahr 1983/84: 

Die Stur:dentCJ.feln für die Zllieisprachigen Klassen in Bayern sehen in 

allen .Jahrgangsstufen das Fach Religionslehre als zweistündiges Unter

richtsfach vor. Den Unterricht erteilen türkische Gnmdschullehrer, 

die 3ls Angestellte mit befristetem Arbeitsvertrag beschäftigt sind 

Lmd die die Lehrbefähigung für den in der Türkei üblichen Religions

Wlterricht besitzen. Der Unterricht erfolgt bisher nach Richtlinien, 

die in der Türkei für diesen Unterricht vorgesehen sind. Entsprechende 

Bücher sind zugelassen. Inwieweit diese Zulassungen aufrechterhalten 

bleiben, hängt von der Entscheidung über die künftige Gestaltung reli

giöser Untef',.·;eisung auf islamischer Gnmdlage ab. Der von der türki

schen Regienmg übennittelte Lehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 

ist bisher nicht gene~nigt worden. 

- Stand im Schuljahr 1986/87: 

ßj~nerige Regc~lungen für Z\·;eisprachige Klassen gelten unverändert 

hei~er. 

Daneben neu seit Schuljahr 1985/86 fm Regelunterricht religiöse 

UntPrv..eistmg für türkische Schülermuslimischen Glaubens. Der Unter

ri(ht 1·1ird in cier ~futtersprache durch türkische Lehrer erteilt, die 

flir Jen ti.irkischen Religionsunterricht ::lusgebildet sind. Für die 

.J.:ÜH~'.:m~s:.;tufcn 1 his 3 der Gnmdschulc liegt ein deutscher Lchr

pLm vor, der ausgehend von den in der Türkei geltenden Lehrplä-

nen erarheitet und mit türkischen Regierungsstellen abgestimmt 

ist. Er "''urdc ergänzt durch Lerninhalte aus der Lebenssituation 
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und der religiösen Ur.n.;clt türkischer Schüler ~;ul:k,rhalb der Tür

kei. Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 ist reguliirer 

Pflichtunterricht. Schüler, die da ran nicht te i lnehrnen, sind ver

pflichtet, am Ethikunterricht teilzunehmen. Zahlerun:ißig müssen es 

mindestens elf Schüler sein; erforderlichenfalls können auch Schü

ler aus zwei oder drei Jahrgangsstufen zusammengefaßt werden. Der 

Unterricht w1terliegt der staatlichen Schulaufsicht. Zur Zeit gibt 

es 165 Gruppen türkischer Schüler, die auf der Grundlage dieses ~hr

plans Unterricht erhalten. Durch den pflichtmäßigen Unterricht wer

den etwa 75 I der türkischen Schüler erreicht. Ein solcher Regelun

terricht ist auch für die nächsten beiden Jahrgangsstufen 4 und S 

gepl3nt. Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 ist freiwillig. 

Be r 1 in 

Stand im Schuljahr 1983/84: 

:~ach § 23 des Schulgesetzes für Berlin ist der Religionsunterricht 

Sache der Kirchen, Re l.i.2:icns- und \·,·e l tanschauungsgei:~e inscha{ten; 

er wird also nicht als staatlic~es Unterrichtsfach erteilt. Das 

steht in übere instimmung mit Art üe 1 141 des Grundgesetzes und würde 

auch für einen eventuellen islamischen Re lig ionsunt.erricht gelten. 

:n Schulen findet isl:unischer Religionsunterricht nicht statt. 

Um eine religiöse Betreuung insbesondere für die türkischen 1--luslimen 

zu er~öglichen, wurde mit dem türkischen Generalkonsulat in Berlin 

vereinbart, daß mit Schuljahresbeginn 1984/85 im Organisationsver

bund mit dem vom Generalkonsulat durchzuführenden muttersprachlichen 

Ergänzungsunterricht eine zweistündige freiwillige religionskundli

ehe Unten<eisung durchgeführt wird. 

- Stand iiTl Schulj:1hr 1986/87: 

Unverändert. 

Stand im Schuljahr 1983/84: 

Artikel 32 Abs. 1 der l~ndesverfassung legt für Bremen zwingend fest, 

daß in den allgemcinbi Idenden öffent liehen Schulen nur ein bekenntnis

m::ißig nicht gebLmdener Unterricht ]n biblischer Geschichte auf allgemein-

, __ ". ,.,_.--.-.----~=--:-:"·····---..:---:-:wo·~ .. - ...... --·--r.·--~---·p·-. -- ..... ·-~--------·---·-----.. ---...,....,.~-----····-··-....- ----
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christlicher Grundhge erteilt werden darf (s. auch Artikel 141 GG). 

Ein :tn den Islam bekenntnismi:ißig gebundener Unterricht ist daher als 

staatliche Einrichtung nicht möglich. 

Stand i1<i Schuljahr 19Sf>/87: 

Stand im Schuljahr 1983/84: 

Seit dem 08.08.1983 wird für türkische Schüler in den Klassenstufen 

1 bis 4 in ca. 80 ~ationalen Obergangsklassen, 14 bilingualen Vorbe

reitwigsldassen so1.;ie in einigen Grundschulklassen mit hohem Anteil 

türki<;ch•:r Schüler die Erteilung von "Islamischem Religionsunterricht" 

im Umfang von zw·ei Wochenstunden erprobt. Erteilt wird der Unterricht 

von t•~,rk:schen Lehrern, die in einem Eir:führungsseminar auf diesen 

Unterricht vorbereitet wurden. Das Seminar wird unterrichtsbegleitend 

fortgesetzt. 

- Stand . irn Schuljahr 1986/87: 

In H311lburg >drd die religiöse Unterweisung auf islamischer Grundlage 

für türkische Schüler derzeit sowohl in der Verantwortung der Schul

behörde als auch - im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunter

richts - in der Verant~-<ortung des Konsulats erteilt. Beide ivlöglich

keiten bestehE:n also nebeneinander. 

Der Unterricht erfolgt weiterhin auf freiwilliger Basis. Gegenwärtig 

nehrr,en 2.000 Schüler daran teil. Es liegen vorläufige Lehrpläne bis 

zur 4. Klasse vor. An Lehnnitteln in türkischer Sprache lieg~n z. Zt. 

vor Schülerbände und Lehrerbegleithefte für die Klassenstufen 1 und 3. 

An dem Unterrichtsv..·erk für die Klassenstufe 2 wird z. Zt. gearbeitet; 

es soll zu den Sommerferien 1987 vorliegen. 

Hessen 

Stantl 1m Schulj<1hr 1983/84: 

Im R;llw,en des muttersprachlichen Unterrichts ist es möglich, Inhalte 

des isl~~ischen Glaubens und der islamischen l~hre zu unterrichten. 

Die Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht ist gemäß Verordnung 

vom 10.05.1983 verbindlich. Befreiung auf Antrag kann gewährt werden. 

(Vgl. Modell 3 des Korrnnissionsberichtes der KMK.) 
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-Stand im Schuljahr 1986/87: 

Ein Erlaßentwurf sieht vor, daß über die Themen des Rahmenplans für 

den muttersprachlichen Unterricht Türkisch hinnus, weitere Themen des 

isl:.unischen Glaubens und der islamischen Lehre beh.:mdelt werden können 

- auch in einer gesondert ausge.,.,· iesenen zu sät.:. l ichen l\'ochcns tunde, wenn 

die personellen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Der 

Unterricht wird von Lehre m des muttersprachlichen Unterrichts Türkisch 

e rte i 1t. 

Der Erlaßwird vora.ussichtlich noch im Schuljahr 1986/87 in Kraft., tre

ten. Es ist beabsichtigt, im Schuljahr 1987/88 islamischen Religions

unterricht flir muslimische Schtilcr der Kl:>sscn 5 und 6 a:1 J.u::::~eh.':ihlten 

Schulen im Bereich des Regien..mgspräs~der.ten Gief:l,cn. probe1·.e!~,e anzubie

ten, der auf der Grundlage eines mit dem "Verein der guten Sitten" 

(1\'etzlar) und dem "Verein zur Fördenmg eines objektiven Verständnisses 

der islamischen Religion" (Gießen) abgesti111r.1ten Lehrplans in deutscher 

Sprache erteilt wird (vgl. /'-1odell 7 des Kommissionsberichts der iOfK). 

Niedersachsen 

- Stand im Schuljahr 1983/84: 

Zur Zeit ist für Schüler islamischen GlJubens an nieders3chsischen 

Schulen keine religiöse Unterweisung vorgesehen, auch nicht im Rah

men des muttersprachlichen Unterrichts. Es ist davon auszugehen, daß 

die im muttersprachlichen Unterricht vorgesehene Landeskunde auch 

Informationen über Stellung und Bedeutung der Religion im jeweili

gen Entsendestaat vermittelt. 

- Stand ~m Schuljahr 1986/87: 

Seit dem 01.08.1985 hat Niedersachsen den türkischen rr.uttersprachli

chen Unterricht um bis zu zwei Stunden erweitert, um eine verstärkte 

Berücksichtigung der landeskundlicher. I religiösen Thematik zu ermög

lichen. Dieser Unterricht im Zusatzangebot ist freiwillig. Es müssen 

mindestens .:-~cht Schüler teilnehmen. Für das Zusatzangebot ist eine 

e1gcne Bemerkung im Zeugnis: "Religiöse Themen der türkischen Landes

kunde" mit. Zensur vorgesehen. 
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Für den zusätzlichen l~terricht werden nur Lehrer eingesetzt, die 

ohnehin mutterspr~chlichen Unterricht erteilen oder dafür geeignet 

sind. Geeignet ist, wer die Befähigung für die Erteilung von Reli

gionstmterricht in türkischen Schulen en:orben hat. Tm Einzelfall kann 

die Ei3nung n<Jch Rücksprache r.üt .dem Türkischen Konsulat angenommen 

werden. Das L<nd hat 25 zusätzliche türkische Lehrkräfte eingestellt. 

Die Unterrichtsmaterialien für Lehrer kommen von Harnburg Lmd Nord

rhein-Westfalen. FortbilJungsmaßn:lhmen für diese türkischen Lehrer 

sind durchgeführt worden. 

Nord d:e i n-\\·es t fa len 

- Stand im Schuljahr 1983/84: 

Eine Kl.•;ilJT,i~sion des Lindesinstituts für Schule und Weiterbildung 

wickelt einen ;\uft r::Jg des Kultusministeriums ab und hat in diesem 

Rahmen Untr:~rricht.setnheiten für eine islamische Unterweisung (Klas

senstufen 1 bis 4) fertiggcstellt. Diese Unterrichtseinheiten wer

den unter der Vsrant1.,:ortung des Landesinstituts und seiner Kommission 

ab 1934 in ca. 40 Gruppen für die Dauer von Zh"ei Jahren erprobt, be

vor das endgültige Ergebnis der Kommissionsarbeit dem Kultusministe

rium vo:-gelegt wird. 

- Stand im Schuljahr 1986/87: 

Die Erprobung hat zu einer Überarbeitung der Unterrichtseinheiten 

für die Klassen 1 bis 4 geführt. Mit Erlaß vom 15. 10.1986 wurde eine 

neue Erprobungsphase eingeleitet. Die Unterrichtseinheiten können 

jctz.t an allen Grundschulen im muttersprachlichen Ergänzungsunter

richt eingesetzt ,,·erden, sofern die personellen und organisatori

schen Voraussetz.ungen gegeben sind. Die Teilnahme der Schüler an 

diesem zustitzlichen Unterricht ist freiwillig. In das Zeugnis wird 

die folgende Bemerkung aufgeno1runen: ''Der Schi.iler I die Schülerin hat 

zusätzlich :m dt~r religiösen Unten:eisung für islamische Schüler mit 

... Erfolg teilgcnumrnen." Der Unterricht wird von türkischen Lehrern 

im l~lnJc:::-dien:::.t erteilt, die sich zur ObemJhme dieses Unterrichts

;lngehotcs bereiterklärt haben. 
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Rheinland-Pfalz 

- Stand im Schuljahr 1983/84: 

Keine Besonderheiten. 

-Stand im Schuljahr 1986/87: 

Nach den Richtlinien für den Unterricht der Kinder ausländischer Ar

beitnehmer vom 30.07.1986 können im Rahmen des muttersprachlichen Er

gänzungsun te rrich ts religionskund liehe Themen behandelt \-Je rden, ,_so

weit die Schliler an einem Religionsunterricht ihres Bekenntnisses im 

Rahmen des Regelunterrichts nicht teilnehmen können. Hierzu können 

bis ::u Z.h'Ci \\·eitere Wochenstunden zur Verfügung gestellt werden. 

SaJ rl.:md 

Stand tm Schuljahr 1983/84: 

Keine Besonderheiten. 

- Stand im Schuljahr 1986/87: 

Unverändert 

Schleswig-l-folstein 

- Stand im Schuljahr 1983/84: 

Keine Besonderheiten. 

- Stand in Sc~uljahr 1986/87: 

Unverändert. 
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1. Auftrag 

Die Kultusministerkonferenz hat sich auf ihrer 213. Plenarsitzung 

am 16. März 1983 in Bann auf Antrag Berlins mit den ~öglichkeiten 

befaßt, in der Kultusministerkonferenz eine Abstimmung grundsätz

licher Fragen hinsichtlich einer Einführung von islamischem Reli

gionsunterricht an öffentlichen Schulen herbeizuführen. 

Das Plenum hat beschlossen, für die Erarbeitung einer abgestimmten 

Position in dieser Angelegenheit eine besondere Kommission aus Ver

tretern der Länder Baden-Württemberg, Berlin (Vorsitz), Bremen und 

Nordrhein-Westfalen einzusetzen. Der Kommission gehören gemäß Ple

narbeschluß außerdem die Vorsitzenden des Schulausschusses, des Un

teraus~chusses Schulrecht sowie des Unterausschusses für ausländi

sche Schüler der Kultusministerkonferenz an . . 

Unter dem Auftr::~g der "Erarbeitunq einer abgestimmten Position" hat 

die Kommission verstanden: 

- Darstellung der gegenwärtigen Situation der religiösen Erziehung 
m~slimischer Schüler in Schule und Unterricht in den einzelnen 
Ländern. 

Dabei ist die Kommission nicht allein von dem engen Begriff des 
Religionsunterrichts ausgegangen, wie er im Grundgesetz und in 
den Landesverfassungen enthalten ist. 

- Grundsätzliche Antworten auf die insbesondere rechtlichen und or
ganisatorischen Fragen, die mit einer möglichen Einführung einzel
ner Formen ~slamischer religiöser Erziehung verbunden sind. 

- Darstellung möglicher (idealtypischer).·Modelle religiöser Unter
weisung in islamischer Religion und ihrer möglichen Auswirkungen. 

Einschlägige, das Thema betreffende Veröffentlichungen und Gutachten 

wurden in die Beratungen einbezogen. 

2. Ausgangslage 

2.1 Allgemeines 

r . ·-: ; . 

----------- D o •• • 

Unter den 6r,,64 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik Deutschland 
- -. ··- -

leben derzeit ca.4,67 Millionen Ausländer; davon sind - geschätzt 

aufgrund ihrer ~ationalität - ca. 1 ,B Millionen f·luslimen. Die weit 
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überwiegende Zahl der muslimischen Ausländer sind türkische Staats

angeh6rige, nämlich ca. 1,58 Millionen. Weitere Ausländer islamischer 

Religion kamen aus verschiedenen arabischen, asiatischen und afrika

nischen Staaten in die Bundesrepublik D~utschland. 1 ) 

Die Kinder dieser ausländischen Staatsangeh6rigen sind wie deutsche 

Kinder schulpflichtig und besuchen deutsche Bffentliche Schulen. So 

waren im Jahre 1981 436.000 türkische Kinder und Jugendliche Schüler 

allgemeinbildender und beruflicher Schulen, im Jahre 1982 446.000. 

Die genauen Zahlen muslimischer Schüler anderP.r Nationalitäten lassen 

sich auf Bundesebene nicht feststellen, da eine entsprechende stati

stische Differenzierung nu~ in einzel~en Ländern voryenommen wird. Es 

liegen aber z. B. Angaben vor, daß ca. 7.000 marokkanische Schüler in 

deutschen Schulen Unterricht erhalten. 

Während für Schüler der beiden großen christlichen Konfessionen in den 

6ffentlichen Schulen der weit überwiegenden Mehrzahl der Länder (siehe 

2.3.1 f) Religionsunterricht gemäß Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz als 
~~'! ~ ,..,_..,_·,.,: .f 

ordentliches Lehrfach erteilt wird, 1besteht eirie entsprechende Regelung' 

für Schüler muslimischen Glaubens nicht. 

Es ist jedoch davon auszugehen, daß auch bei einem erheblichen Teil 

dieser Schüler und ihrer Eltern das Bedü~fnis nach einer religiösen 

Unterweisung besteht, zumal eine solche auch in den Heimatstaaten, 

insbesondere in der Türkei vermittelt wird. Auch die türkische Regie

rung hat bei den Tagungen der Gemischten deutsch-türkischen Experten

kommission für den Unterricht türkischer Schüler in der Bundesrepu

blik Deutschland und auf diplomatischem Wege wiederholt ihr Interesse 

an der Erteilung islamischen Religionsunterrichts für türkische Schü

ler an deutschen Schulen zum Ausdruck gebracht. 

Angesichts der Tatsache, daß nach den bisherigen Erfahrungen die über

wiegende Mehrzahl der muslimischen Ausländer und ihrer Kinder in der 

Bundesrepublik Deutschland rür viele Jahre oder auf Dauer leben wer

den, dürfte es auch im Interesse der deutschen Seite liegen, diese 

Kinder und Jugendlichen nicht ohne religi6se Erziehung aufwachsen zu 

lassen. Eine solche religiöse Erziehung sollte zur Entwicklung eines 
·' .~ . . . 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von 1982 
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muslimischen Selbstverständnisses in einer nichtmuslimischen Welt bei

tragen. Sie müßte dazu beitragen, den muslimischen Kindern und Jugend

lichen zu helfen, die Wertnormen der deutschen Gesellschaft zu verste

hen und zu akzeptieren und Spannungen zwischen unterschiedlichen Wert

normen auszuhalten. 

Die allgemeinen Aussagen der Kommission "Islamischer Religionsunter

richt" wie auch die Auflistung einzelner denkbarer Organisationsmo

delle religiöser Erziehung für muslimische Schüler gehen von der der

zeitigen Situation aus. Die mögliche weltweite Entwicklung des Islam, 

aber auch die damit verbundene weitere Entwicklung der derzeit in der 

Bundesrepublik Deutschland bestehenden islamischen Organisationen und 

Gruppierungen ist nicht vorhersehbar und kann daher in diesem Papier 

nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch hinsichtlich der Korankurse 

und ihrer möglichen Ausweitung oder Ablösung durch andere Angebote mus

limischer religiöser Erziehung. 

2.2 ~~~~~-~~~-~~~~~!~~g-~~!~~~~~~~E-~~~~g~~~~~-~~~~E~~~~~~g-~~-~~~-~~~~~E~ 

• \' . . ,v-·. 

!~-~~~~~j~~~-l~~~~~~ 

(nach einer im Unterausschuß für ausländische Schüler durchgeführten 
Erhebung) 

- In allen Ländern besteht im muttersprachlichen Ergänzungsunter~icht 

für türkische Schüler die Möglichkeit, Inhalte des Islam in unter

schiedlichem Umfang und in unterschiedlicher Intensität durch tür

kische Lehrer zu vermitteln. Eine religiöse Unterweisung wird im 

allgemeinen im Zeugnis nicht besonders ausgewiesen. 

In den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 

und Rheinland-Pfalz wird der muttersprachliche Ergänzungsunterricht 

unter der Verantwortung der Kultusverwaltungen erteilt. 

In den Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland 

und Schleswig-Holstein liegt die Veran~wor~u~g ~ür.den muttersprach-
. ·. .... '· .... , ...... 

liehen Erg~zu~9s~~ter~icht bei den türki~che~, ~iploma~ischen und 

konsularischen Vert~etungen. 
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- In keinem Land wird islamischer Religionsunterricht als ordentli

ches Lehrfach im Rahmen des Regelunterrichts erteilt. 

Besonderheiten einzelner Länder 

Baden-Württemberg: 

Im Schulhalbjahreszeugnis 1983/84 wurde erstmals auf türkischen Wunsch 

eine Note über religiöse Unterweisung nachrichtlich in das Zeugnis auf

genommen. Diese religiöse Unterweisung erfolgt durch türkische Lehrer 
?., . ~- ' 

im für türkische Schüler erteilten muttersprachlichen Ergänzungsunter-

richt. 

Bayern: 

Oie Stundentafeln für die zweisprachigen Klassen in Bayern sehen in . 
allen Jahrgangsstufen das Fach Religionslehre als zweistündiges Unter-

richtsfach vor. Den Unterricht erteilen türkische Grundschullehrer, 

die als Angestellte auf befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt sind 

und die die Lehrbefähigung für den in der Türkei üblichen Religions

unterricht besitzen. Der Unterricht erfolgt bisher nach Richtlinien, 

die in der Türkei für diesen Unterricht vorgesehen sind. Entsprechende 

Bücher sind zugelassen. Inwieweit diese Zulassungen aufrechterhalten 

bleiben, hängt von der Entscheidung über die künftige Gestaltung reli

giöser Unterweisung auf islamischer Grundlage ab. Der von der türkischen 

Regierung übermittelte Lehrplan für die Jahrgangsstufen 1 - 3 ist bisher 

nicht genehmigt worden • 

. ~ : .. - .. · .. ~ . .;. ....... - . ; 

Um eine religiöse Betreuung insbesondere für die türkischen Muslimen zu 

ermöglichen, wu;de.mit dem türkischen Generalkon~ulat in Berlin verein

bart, daO mit Schuljahresbeginn 1984/85 im Organisationsverbund 
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mit dem vom Generalkonsulat durchzuführenden muttersprachlichen Ergän

zungsunterricht eine zweistündige freiwillige religionskundliehe Unter

weisung durchgeführt werden kann. 

Bremen: 

Artikel 32 Abs. 1 der Landesverfassung legt für Bremen zwingend fest, 

daß in den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen nur ein bekenntnis

mäßig nicht gebundener Unterricht in biblischer Geschichte auf allge

mein-christlicher Grundlage erteilt werden darf (siehe auch Artikel 

141 Grundgesetz). 

Ein an den Islam bekenntnismäßig gebundener Unterricht ist daher als 

staatliche Einrichtung nicht möglich. 

Hamburg: 

Seit 8.8.1983 wird für türkische Schüler in den Klassenstufen 1 - 4 in 

ca. So nationalen Übergangsklassen, 14 bilingualen ~orbereitungsklassen 

sowie in einigen Grundschulklassen mit hohem Anteil türkischer Schüler 

die Erteilung von "Islamischem Religionsunterricht" im Umfang von 2 

Wochenstunden erprobt. Erteilt wird der Unterricht von türkischen 

~ehrern, die in einem Einführungsseminar auf diesen Unterricht vorbe

reitet wurden. Das Seminar wird unterrichtsbegleitend fortgesetzt. 

Hessen: 

Die Teilnahme am muttersprachlichen Ergänzungsunterricht ist verpflichtend; 

Abmeldung jedoch möglich. 

Niedersachsen: 

Zur Zeit ist für Schüler islamischen Glaubens an niedersächsischen 

Schulen keine religiöse Unterweisung vorgesehen, auch nicht im Rahmen 

des muttersprachlichen Unterrichts. Es ist davon auszugehen, daß die 

im muttersprachlichen Unterricht vorgesehene Landeskunde auch Informa

tionen über Stellung und Bedeutung der Religion im jeweiligen Entsende

staat vermittelt. 
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Nordrhein-Westfalen: 

Eine Kommission des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung wickelt 

einen Auftrag des Kultusministeriums ab und hat in diesem Rahmen Unter

richtseinheiten für eine islamische Unterweisung (Klassenstufen 1 - 4) 

fertiggestellt. Diese Unterrichtseinheiten werden unter der Verant

wortung des Landesinstituts und seiner Kommission ab 1984 in ca. 4o 

Gruppen für die Dauer von 2 Jahren erprobt, bevor das endgültige Er
gebnis der Kommissionsarbeit dem Kultusministerium vorgelegt wird. 

Rheinland-Pfalz: 

Keine Besonderheiten. 

Saarland: 

Keine Besonderheiten. 

Schleswig-Holstein: 

Keine Besonderheiten. 

Die Rechtsfragen betreffen in erster Linie verfassungsrechtliche Pro

bleme. Unterhalb dieser Ebene liegende schulrechtliche Fragen sind 

von land zu land u~terschiedlich. 

Die verfassungsrechtlichen Probleme beziehen sich insbesondere 

auf folgende Fragen: 

a) Die Frage der inhaltlichen Vereinbarkeit islamischen Reli

gionsunterrichts mit dem Grundgesetz: 

Jeder Unterricht, der als Schulveranstaltung (im Auftrag und 

unter Aufsicht der Schule) erteilt wird, muß mit der Wertord

nung des Grundgesetzes und.den Bildungs-_ u~d Erziehungszielen 

der jeweiligen Landesverfassungen vereinbar sein. 

Auch außerhalb des ordentlichen Unterrichts darf sich jede 

rorm religiöser Erziehung nur im Rahmen der Rechtsordnung 

bewegen; insoweit sind Grundentscheidungen der Verfassung 

als Schranke des Artikels 4 GG zu beachten. 
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In diesem Zusammenhang könnten in einem Widerspruch zur ver

fassungsrechtlichen Wertordnung des Grundgesetzes stehen: Stel

. lung der Frau nach dem Koran, Teile des Strafensystems 

im ~oran, fehlende Religionsfreiheit, mangelnde Toleranz ge

genüber Andersgläubigen. 

Bei einer Bewertung dieser Aussagen des Koran kommt es ent

scheidend darauf an, ob es sich hierbei um unveräußerliche 

Bestandteile des islamis~hen Glaubens und der auf ihm beru

henden Lebensführung der in der Bundesrepublik Deutschland 

lebenden Muslimen handelt. Der von der Kommission als Sach

verständige gehörte Lehrstuhlinhaber für Arabistik an der 

Universität Göttingen, Professor Dr. Nagel, hat in diesem Zusam

menhang auf die der islamischen Rechtsordnung bekannte Stel

lung des Muslim im Ausland hingewiesen. Dieser M~slim wird 

als 11usta • m in betrachtet, d. h. er genießt den staatlichen 

Schutz seines Aufenthaltslandes und kann sich daher im Rah-

men der dortigen staatlichen Ordnung frei bewegen. Diese 

Schutzgewährung wird als ein gegenseitiges Vertragsverhält-

nis gedeutet. Solange Jas ~ufenthaltsland keine Übergriffe 

gegen LPben und Eiyentum cies ~1usta'min duldet, ist dieser 

gehalten, die gesamte Rechtsordnung des nichtislamischen 

Staates zu respektieren, selbst wenn dieser ~twas anorcneL 

oder zuläß~was in der Rechtswelt des Islam unzulässig ist. 

Tatsächlich hat es im 20. Jahrhundert in der islamischen 

Welt Anpassungen an die europäischen Rechtsvorstellungen ge

geben. So enth~lt die türkische Verfassung z. B. ein Verbot 

der P~lygamie und ein Strafensystem, das westlichen Vorstellun

gen entspricht. Auch die Richtlinien für den in der Türkei 

üblichen Religions- und Moralunterricht sowie die entspre

chenden Schulbücher gehen nicht mehr von den o. g. umstrit

tenen Aussagen im Koran aus. 

letztlich kommt es jedoch entscheidend darauf an, daß die 

in Lehrplan und Richtlinien enthaltenen Ziele und Lernin-

. halta in Übereinstimmung mit unserer ve~fassungsrechtlichen 

Wertordnung stehen. 
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b) Die frage der weltanschaulichen Neutr~lität des Staates: 

Das Nichtidentifikationsgebot verbietet es dem Staat (Schul

aufsicht), selbst die Inhalte eines von der Schule veranstal

teten Religionsunterrichts zu setzen. Eine religiöse Erzie

hung, die die Vermittlung von Glaubensinhalten im Sinne von 

Bekenntnis und Verkündigung zum Gegenstand hat, müßte inhaltlich 

von einer Instanz außerhalb der staatlichen Schulaufsicht ab

geleitet werden. 

c) Die Voraussetzungen für einen Religionsunterri~ht im Sinne 

des Artikels 7 Absatz 3 GG: 

Es muß eine Religionsgemeinschaft als "Partner" des Staates 

bestehen, die die Inhalfe des Reifgiensunterrichts legitimiert 

und die Lehrer bevollmächtigt. In dieser Religionsgemeinschaft 

muß ein Konsens über Glaubenssätze bestehen, auf deren Grund

lage der Religionsunterricht erteilt werden kann. 

Das Vorhandensein einer Religionsgemeinschaft, d. h. eines 

organisierten Zusammenschlusses mit mitgliedschaftlicher Struk

tur und der Gewähr der Dauer aufgrund gemeinsamer religiöser 

Überzeugungen von Personen, die ihren Konsens umfassend be

zeugen, kann zur Zeit bei den Muslimen in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht festgestellt werden. 

d) Etwaige Einwirkungen einer landesverfassungsrechtlichen Ge

währleistung der (christlichen) Gemeinschaftsschule: 

.,, In der Gemeinschaftsschule werden Kinder auf der Grundlage 

christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die 

christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und welt

anschauliche Oberzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 
I 

Die Gebote der Offenheit und Toleranz für die gesamte Unter- \-(-- · 

richts- und Erziehungsarbeit der Schule lassen auch Raum für 1· 

die ~!g.i,__öse Erziehung muslimischer Schüler; andererseits 

können sich aus diesen für--~ii;-scti"üier geme-insam geltenden 

Geboten auch Grenzen für die religiöse Erziehung muslimischer 

Kinder ergeben, insbesondere im Hinblick auf die geforderte 

Offen heit und Toleranz gegenüber christlichen Mitschülern. 
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e) Die Frage des Gesetzesvorbehalts für di~ Ein Führung neuer 

Unterrichtsfächer: 

Soweit sich religiöse Erziehung muslimischer Schüler im Rah

men eines neuen, eigenständigen Unterrichtsauftrags vollzie

hen soll, können sich Fragen nach einer EinschaJtung des Lan

desgesetzgebers ergeben. 

f) Beso~dere verfassungsrechtliche Situation der Länder Berlin 

und Bremen: 

Nach Artikel 141 GG gilt Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 GG (Reli

gionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach) nicht, weil 

dort am 01.01.1949 eine andere landesrechtliche Regelung be

stand (und fortbesteht). 

2.3.2 Rechtliche Gesichtspunkte bei Einführung islamischen Religions-
unterrichts als ordentliches Lehrfach -
--------------------------------------------·------------------
Unabhängig von den allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorausset

zungen für die religiöse Erziehung muslimischer Schüler wären mit 

einer Einfü~rung eines islamischen Religionsunterrichts im Sinne 

von Artikel 7 Absatz 3 GG weitere Voraussetzungen und Konsequen
zen verbunden, die landesspezifisch unterschiedlich sein 

können;-

a) Religionsunterricht im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 GG ist 

an allen öffentlichen Schulen und in allen Schulstufen ordent

liches LP.hrfach. 

b) Lehrpläne sind in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Religionsgemeinschaft zu erstellen (Artikel 7 Absatz 3 GG). 

c) Lehr- und Lernmittel sind in Übereinstimmung mit der Religions

gemeinschaft z•1 erstellen bzw. zu genehmigen. 

-".;: d) Der Lehrer· bedarf z~sätzÜch zur staatlichen Lehrbefähigung 
- - - . 

auch der Bevollmächtigung durch die Religionsgemeinschaft. 
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e) Die Unterrichtssprache müßte wohl wie in allen anderen Un

terrichtsfächP-rn Deutsch sein. 

f) Konsequenzen für die Lehrerausbild•_tng und Lehrer Fortbildung 

können sich ergeben. 

g) Unbeschadet der zu organisierenden staatlichen Aufsicht be

steht ein Einsichtsrecht in·. den Unterricht für die Religions

gemeinschaft. 

h) Der Unt~rricht ist auch für kleinere Schülergruppen zu orga

nisieren. 

i) Die Teilnahme am Unterricht richtet sich nach den allgemeinen 

Grundsätzen fü~ der. Religionsunterricht(Möglichkeit der Ab

meldung) 

3. Organisationsmodelle religiöser Erziehung muslimischer Schüler 

3.1 Abgrenzungskriterien 
--------------------
Unter Berücksichtigung der rechtlichen, schulorganisatorischen und 

sonstigen Voraussetzungen wurden in der Kommission eine Reihe von t~o

dellen für denkbar~ formen religiöse~ Erziehung zusammengestellt. 

Bei der Beschreibung der Modelle wurde unterschieden zwischen 

a) religionskundlichem Unterricht 

b) religiöser Unterweisung auf islamischer Grundlage 

c) islamischem Religionsunterricht. 

Zu a): 

Religionskundlicher Unterricht ist ein Unte:richt,der ohne formelle 

Beteiligung islamischer Religionsgemeinschaften in der Verantwortung 

der Kultusverwaltungen der Länder erteilt wird. 7.u diesem Typus ge-
__ ·.; • • , • • • ..... I -•-= ~ _!Jt:';;~ .a.:_;,, f ,..1.., ~·· • .,._.,. o ~., ... , .. _ o: • - 4 • • '· 

hört auch ein "Ethikunte~richt,. auf islamischer_ Grundlage". Der Unter-
• • ' -J• 7,. "",!.., o ._~ 40 •• t"-'7 •; • • .Jr .... ,_.., \,,. ,'.- "- -

richt vermittelt Kenntnisse über den Islam und schließt die Behand-

lung nichtislamischer Religionen und ~eltanschauungen ein. 
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Zu b): 

Die islamische religiöse Unterweisung ist inhaltlich vom islamischen 

Religionsunterricht dadurch abgegrenzt, daß der Verkündigungs- und Be

kenntnischarakter nicht im Vordergrund steht. 

Träger sind die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der 

Herkunftsl~ndcr oder die Kultusverwaltungen der Länder. Eine formelle 

Beteiligung islamischer Religionsgemeinschaften an der Erarbeitung 

der Lehrpläne und der Durchführung des Unterrichtes ist nicht erfor

derlich. 

ZU c): 

Islamischer Religionsunterricht wird in der verantwortlichen Träger

schaft des Staates als ordentliches Unterrichtsfach im Einvernehmen 

mit islamischen Religionsgem~inschaften erteilt. 

Islamischer Religionsunterricht kann auch außerhalb der Schule durch 

die Religionsgemeinschaften selbst eingerichtet werden. 

Dem Verkündigungs- und Bekenntnischarakter dieses Unterrichts kommt 

besondere Bedeutung zu. 

Nach den in der beigefügten Tabelle vertikal angeordneten Kriterien 

wurden .die folgenden Modelle entwickelt, deren horizontale Anordnung 

in der Tabelle nach dem - steigenden - Grad der staatlichen Beteili

gung erfolgt ist: 

- Islamischer Religionsunterricht außerhalb der Schule im Benehmen 
mit deutschen Behörden 

~ - Religiöse Unterweisung auf islamischer Grundlage für muslimische 
Schüler im Rahmen des von diplomatischen Vertretungen veranstal
teten muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts 

- Religi6se Unterweisung auf islamischer Grundlage für türkische 
Schüler im Rahmen des von den Unterrichtsverwaltungen der Länder 
veranstalteten muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts •· · 

- Religionskundlicher Unterricht für muslimische Schüler oder. Ethik
unterricht auf der Grundlage islamischer Wertvorstellungen im Rah
men des Regelunterrichts 

- Religi~se Unterweisung auf islamischer Grundlage für türkische 
Schüler im Rahmen des Regelunterrichts in Obernahme türkischer 
Lehrpläne 

- Religi6se Unterweisung auf islamischer Grundlage insbesondere für 
türkische Schüler im Rahmen des Regelunterrichts nach deutschen 
Lehrplänen 
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- Islamischer Religionsunterricht für muslimische Schüler im Rahmen 
des Regelunterrichts nach mit islamischen Religionsgemeinschaften 
einvernehmlich abgestimmten Lehrplänen. 

Alle diese im folgenden näher beschriebenen Modelle sind als Ideal

modelle zu verstehen, die Modifikationen zulassen. Auch ein Neben

einander verschiedener ~odelle aufgrund besenderer Gegebenheiten der 

Schülerpopulation (z. 8. nichttürkische Muslimen) bzw. aufgrund be

sonderer organisatorischer Notwendigkeiten ist denkbar. 

3.2 Darstellung der einzelnen Modelle 
-~------~--~·--------~-----------

Modell I 

!~!~~!~S~~E-~elig!~unt~E!~~~-~~q~E~al~~=E-~~~~!:_~~-~~~=~~~~-~~~ 
Q~~~~~Q~~-~~~~~Q~~~ 

Der Unterricht wird nach Lehrplänen islamischer religiöser Vereini

gungen u. ä. durch die von diesen beauftragten Personen außerhalb 

der Unterrichtszeit erteilt. 

Religionsunterricht nach diesem Modell ist keine Schulveranstaltung 

(in Verantwortung und unter Aufsicht der Schule). Es handelt sich um 

eine freie Unterrichtseinrichtung im Rahmen der freien Religionsaus

übung. Inhalt und ~estaltung des Unterrichts dürfen nicht gegen die 

Rechtsordnung verstoßen. 

Im Rahmen dieses Modells könnten islamische Gruppen selbständig tä

tig sein. Damit könnte den Vorstellungen auch unterschiedlicher isla

mischer Gruppierunqen Rechnung getragen werden. 

Allerdings sind isolierende und der Eingll~derung in die deutsche Ge

sellschaft zuwiderlaufende Tendenzen nicht auszuschließen. Es besteht 

die Gefahr von religiösen Auseinandersetzungen rivalisierender islami

scher Gruppen und der Förderung fundamentalistischer Tendenzen. Soweit 

die Unterweisung nach diesem Modell zeitlich über Gebühr ausgedehnt 

wird, können sich negative Auswirkungen auf den Regelunterricht erge

ben (Überbelastung der Schüler), die auch den Zielen der Schule zu-

··wider liefen. . ,·. 
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Modell II 

~~~~~~~~~-~~~~:~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~:-~:~~~~~~~-~~:-~~~~~~~~~~~-~~~~~~: 
im Rahmen des von diplomatischen Vertretungen veranstalteten mutter---------·-----------------------------------------------------------

Dieser Unterricht kann insbesondere von der Türkei, aber auch von ande

ren islamischen Staaten für die Kinder ihrer Staatsangehörigen durch 

eigene Lehrer und nach eigenen Lehrplänen durchgeführt werden, wobei 

von deutscher Seite entsprechend den bisherigen Regelungen Schulräume 

zur Verfügung gestellt und eventuell Kostenzuschüsse gegeben werden 

können. 

Dieses Modell kommt nach der bisherigen Praxis in den Ländern Baden

Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein 

in Betracht, in denen der muttersprachliche Ergänzungsunterricht nicht 

in der Verantwortung der deutschen Schulverwaltung steht, sondern von 

den jeweiligen konsularischen Vertretungen der Entsendestaaten durch

geführt wird. 

Rechtlich ist dieser Unterricht eine freie Unterrichtseinrichtung im 

Sinne des Privatschulrechts der Länder. 

Diese Form islamischer religiöser Unterweisung stellt eine Möglichkeit 

dar, welche die Schule inhaltlich und hinsichtlich der Organisation 

und der Schulaufsicht am wenigsten berührt. Absprachen zwischen den 
Trägern und den Unterrichtsverwaltungen hinsichtlich Mindestschüler

zahl, Schulräumen, eventueller finanzieller Zuschüsse und der Stun

denzahl bleiben ggf •. erforderlich. 

Politische Auseinandersetzungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch

land und dem jeweiligen Partnerstaat sind bei diesem Modell auszu

schließen. Offen bleibt die Frage, ob ein solcher auf zwischenstaat

licher Vereinbarung beruhender Unterricht von allen Muslimen der ent

sprechenden Staatsangehörigkeit.akzeptiert wird. 

Weiterhin kann sich die.Frage stellen, ob und in welchem Umfang der 

muttersprachliche Ergänzungsunterricht bei Einbeziehung religiöser 

Unterweisung erweitert werden muß und ob sich daraus (höhere) Kosten

zuschüsse für einzelne Länder ergeben. 
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Modell III 

Religiöse Unterweisung auf islamischer Grundlage für türkische Schü-
---------------------------------------------------~----------------!er im Rahmen des von den Unterrichtsverwaltungen der Länder veran-
----------------~---·-----------------------------------------------stalteten muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts 
--------------------------------------------------
Der Unterricht wird für türkische muslimische Schüler durch türkische 

Lehrer im Landesdienst mit entsprechender Lehrbefähigung nach Lehr

plänen des Landes (in Anlehnung an türkische Lehrpläne) im Rahmen 

des Ergänzungsunterrichts in türkischer Sprache erteilt. 

In den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 

und Rheinland-Pfalz findet der muttersprachliche Ergänzungsunterricht 

unter der Verantwortung des Landes statt, dem die volle Schulaufsicht 

obliegt. Der Besuch ist - von Hessen abgesehen - freiwillig. 

Durch die Übernahme der Verantwortung für diesen Unterricht durch 

den Staat ergibt sich bei diesem Modell die Möglichkeit, in Zusammen

arbeit etwa mit de~ türkischen Regierung Lehrplan und Inhalt des Un

terrichts zu bestimmen. Der Unterricht kann geregelt werden (Umfang, 
Mindestschülerzahl, Lehr- und Lernmittel etc.). Einflußmöglichkeiten 

bestehen auch dadurch, daß die den Unterricht erteilenden Lehrer im 

Landesdienst stehen. Konsens über diesen Unterricht mit der türkischen 

Regierung, den Eltern und ggf. einzelnen islamischen Vereinigungen 

kann erreicht werden. 

Auch hier kann sich die Frage stellen, ob und in welchem Umfang der 

muttersprachliche Ergänzungsunterricht bei Einbeziehung religiöser 

Unterweisung erweitert werden muß und ob sich daraus (höhere) Kosten 

für ·die Länder ergeben. 

Modell IV 

Religionskundlicher Unterricht für muslimische Schüler oder Ethikun-
--------------------------------------------------------------------terricht auf der Grundlaqe islamischer Wertvorstellungen im Rahmen 
------------------------------------------------------------------des Regelunterrichts 

Der Unterricht wird im'Umfang von zwei Wochenstunden nach - noch 

zu entwickelnden - deutschen Lehrplänen von speziell ausgebildeten 

deutschen oder ausländischen Lehrern in deutscher Sprache erteilt. 
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Der Unterricht kann ausgestaltet werden als 

- religionskundlicher Unterricht für muslimische Schüler 

Ethikunterricht auf der Grundlage islamischer Wertvorstellungen; auch 
verpflichtend für solche muslimische~ Schüler,die eine angebotene 
islamische religiöse Unterweisung/Religionsunterricht nach Model-
len V/VI/VII nicht besuchen (analog der Regelung für deutsche 
Schüler, die evangelischen/katholischen Religionsunterricht nicht 
besuchen). 

Ein derartiger Unterricht wird bisher in keinem Land praktiziert. 

Eine Einführung eines religionskundliehen Unterrichts (Ethikunter

richt) unterliegt den Bedingungen, die allgemein an die Einführung 

eines neuen Unterrichtsfaches zu knüpfen sind. Im übrigen besteht 

(z. 8. hinsichtlich Lehrplan, Organisation, Lehrer ) Gestaltungsfrei

heit für die Schulaufsicht (vgl. dazu auch Ziffer 3.1). 

. . 
Der Unterricht könnte für solche Schüler, die einen derzeit bestehen

den Ethikunterricht wegen seiner christliche~ Grundlage nicht besu

chen wollen, eine Alternative bieten. Das Modell könnte eine beson

dere Form des Integrationsunterrichts sein und als Auffangposition 

verstanden werden, wenn andere Modelle nicht möglich erscheinen. 

Es stellen sich allerdings schwierige Probleme der Realisierung (erheb

liche zusätzliche Personal- und Sachkosten, Lehreraus-, fort- und 

-Weiterbildung, Lehrplanentwicklung, Lehr- und Lernmittel). Es ist 

nicht sicher, ob ein solcher Unterricht von muslimischen Eltern bzw. 

den Herkunftsstaaten akzeptiert wird. 

Modell V 

Religiöse Unterweisung auf islamischer Grundlage für türkische Schü-
--------------------------------------------------------------------
!er im Rahmen des Regelunterrichts in Übernahme türkischer Lehrpläne: 
--------------------------------------------------------------------
Der Unterricht wird im Umfang von zwei Wochenstunden durch türkische 

Lehrer im Landesdienst in türkischer Sprache erteilt • 

. -. -~ . 

Bei diesem Modell erfolgt die religiöse Unterweisung als ordentliches 

Lehrfach mit entsprechenden Konse~uenzen (Lehrpläne, Versetzunqsrele

vanz, flächendeckendes Angebot etc.). 
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Die Übernahme türkischer Lehrpläne bedeutet die Anerkennung einer 

Mitverantwortung der türkischen Regierung gegenüber den türkischen 

Familien für diesen besonderen Erziehungsbereich. 

Die Zustimmung der türkischen Regierung und türkischer Eltern ist zu 

erwarten. Aufgrund der laizistisch-nationalen Grundlage eines solchen 

Unterrichts ist jedoch Akzep~anz durch eine Reihe islamischer Grup

pierungen unwahrscheinlich. 

Die besondere Situation türkischer Kinder im nichtislamischen Aus

land ist in türkischen Lehrplänen und Schulbüchern nicht von vornher

ein berücksichtigt. Bei Einrührung dieses Unterrichtes können zusätz-. 
liehe Kosten entstehen. 

Modell VI 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~=-~~~ 
~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~; 

Der Unterricht wird im Umfang von zwei Wochenstunden insbesondere 

für türkisch~, eventuell auch für muslimische Schüler anderer Na

tionalität durch türkische, ggf. andere ausländische Lehrer im Lan

desdienst in deutscher Sprache - übergangsweise eventuell in der 

Muttersprache ~ erteilt. 

~ei dies:m Modell erfolgt die religiöse Unterweisung als ordentliches 

Lehrfach mit entsprechenden Konsequenzen (Lehrpläne, Versetzungs

relevanz, flächendeckendes Angebot etc.). 

Die Entwicklung des Lehrplanes in eigener Regie ermöglicht es, eigene 

Zielvorstellungen einzubringen und inhaltliche festlegungen zu tref

fen. Der Lehrplan könnte die besondere Situation der muslimischen Kin

der im Ausland berücksichtigen und auch auf die christliche Religion 

eingehen. Bei der Entwicklung des Lehrplanes steht der Bekenntnis-

und Verkündig~ngscharakter im Gegensatz zu ordentlichem Religions

unterricht nicht im Vordergrund. Die Durchführung der Schulaufsicht 
wäre erleichtert. 
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Es entstehen zusätzliche Kosten (Ausweitung der Stundentafel, Lehr

planentwicklung, Aus- und Fortbildung der Lehrer). Die Akzeptanz 

einer solchen religiösen Unterweisung durch die türkische Regierung 

und türkische Eltern ist offen. Die Zustimmung islamischer religiö

ser Vereinigungen ist nicht zu erwarten. 

Modell VII 

Islamischer Religionsunterricht für muslimische Schüler im Rahmen -----------------------------------------------------------------
~=~-~=2=~~~~=::~=~~~-~~=~-~~~-~=~~~~==~=~-~=~~2~~~=2=~=~~==~~~~~~ 
~~2:~~~~~=~-~:~:E~~~=~~ 
(Anmerkung: Vergleichbare Regelungen sind in Österreich und Belgien 

getroffen worden) 

Dieser Unterrichtwird im Umfang von zwei Wochenstunden in deutscher 
. ' Sprache durch deutsche oder ausländische muslimische Lehrer/Geist-

liche mit entsprechender Lehrbefähigung und Bevollmächtigung erteilt. 

Dieses Modell ist der Idealtyp des konfessionsgebundenen Religions

unterrichts im Rahmen des Regelunterrichtes. Zu den rechtlichen 

Voraussetzungen und Konsequenzen wird auf die Ziffer 2.3.2 verwiesen. 

Bei diesem Unterricht kann die deutsche Schulaufsicht im Rahmen der 

·la~desrechtlichen Regelungen wahrgenommen werden. 

Es dürfte jedoch schwer möglich sein, Konsens über einen einheitli

chen Lehrplan mit allen islamischen Gruppierungen herzustellen; bis

lang fehlt überhaupt ein kompetenter Ansprechpartner. Von der türki

schen Regierung sind erhebliche Einwände gegen eine derartige Rege

lung zu erwarten, die auf das Einvernehmen mit den hier tätigen isla

mischen Gruppen abgestellt ist. 

Die islamischen Gruppen können ihre Vorstellungen für einen solchen 

Unterricht durch das notwendige Einvernehmen weitgehend einbringen. 

Ferner entstehen erhebliche zusätzliche Personal- und Sachkosten, 

die sich insbesondere auch ergebendurchdie Neueinstellung von Reli

gionslehrern, die von den islamischen Gruppen bevollmächtigt sind. 
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4. · Schlußbemerkung 

Die Kommission hat es nicht als ihren Auftrag angesehen, Angaben zu 

den Inhalten einer islamischen religiösen Erziehung im einzelnen zu 

machen oder sich mit den Vorstellungen der vielfach auf Landesebene 

oder regionaler Ebene agierenden verschiedenen islamischen Gruppen 

und Vereinigungen auseinanderzusetzen. 
I 

Die Kommission hat versucht, mit dem vorgelegten Bericht eine Grund

lage für die Erörterung von Möglichkeiten islamischer religiöser Er

ziehung in der Kultusministerkonferenz und für ggf. zu treffende po

litische Entscheidungen zu erarbeiten. Mit der Darstellung verschie

dener Modelle soll den in den Ländern unterschiedlichen organisato

rischen und schulrechtlichen Gegebenheiten wie auch der unterschied

lich starken Vertretung muslimischer Schüler in den Städten und Re

gionen Rechnung getragen werden. Gleichzeitig sind auch die in ein

zelnen Ländern vorhandenen Ansätze und bereits vorliegenden Erfah

rungen hinsichtlich islamischer religiöser Unterweisung berücksich

tigt worden. 
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Mögl~chke~ten religiöser Un~erweisur.g musl~mischer Kinder an 

öffentlichen Schulen in den Undern C.er Bundesrep1..1blik Deutsch

land entsprechend dem Beschluß der Kultusm~nisterkcn~erenz 

dende und beruf~iche Schulen. (Sie genauen Z~1len DJSlimischer 

Schiller anderer Nationali~~te~ lassen s~ch au~ Bu~dcsebene nicht 

feststellen, da eine entsprechende st~tlst:2che D~ffere~:~erur~ 

nur in e ir:z e.:nen L2.nde rn vo :--e;eno~e:-1 .".~ rd) . 

in den öffentlichen Schulen fast aller Länder Relig~onsur.ter

richt gem2.ß Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz als ordentliches 

Lehrfach erteilt wird, besteht eine entsprectende Hcgelung für 

Schüler muslimischen Glaubens nicht. Nach Artikel 141 GG gilt 

Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 GG in den Ländern Berlin und Bremen 

nicht, weil dort~ 01.01.49 eine andere landesrechtliche Re

gelung bestand und fortbesteht. 

Viele Gespräche, Untersuchungen und Diskussicnen haben gezeigt, 

daß bei einem erheblichen Teil muslimischer Schiller und ihrer 
~ ~ Eltern das Bedürfnis nach einer religiösen Unterweisung be-

steht, zumal eine solche auch in den Heimatstaaten vermittelt 

wird. Auch die türkische Regierung hat bei den Tagungen der 

Gem+schten deutsch-türkischen Kommission für Unterricht tür

kischer Schüler in der Bundesrepublik Deutschland und auf diplo

matischem Wege wiederholt ihr Interesse an der Erteilung islami

schen Religionsunterrichts ftir türkische Schiller an deutschen 

Schulen zum Ausdruck gebracht. 
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Deutscherseits suchte man nach Möglichkeiten, die dazu beitragen 

sollten daß türkische Kinder nicht ausschließlich auf die Ver

mittlung religiöser Inhalte in den außerschulischen Korankursen 

angewiesen sind. 

Diese Kurse finden außerhalb der Schulzei~ sta~t. De~ in Ara-

dieser Kurse verschleiern sollen. Den Teilner~ern an diesen 

Kursen wird ein Schweiöen au~erlegt, Lehrer berichten reee:-

c~S!g sowohl von e!ner starken zeitlicte~ Eea~s~ruchu~~ ~e~ 

~} Scht!ler durch diese zusätzl2.c:-:en Korankurse, z;.;.:::~ a.n·2eren ·..rcn 

den ,., "'c-"' ""~V"',., Au swi r'-"..-,.-c.n au· +' - l·..i.-D'--'-'- '-·: _.,.i"' .. ~ ... .t.~-- - die Ees~hungen, ~ie Kinde~ in 

das Schulleben einzugliedern. 

Bei der Auseinandersetzung mit den Fragen, ob und wie man isla

mischen Religionsunterricht einrichten kann, wurden in der Öf

fentlichkeit vor allem rechtliche Gesichtspunkte erörtert, ins

besondere ver~assungsrechtliche Aspekte. Bei diesen Erörterungen 

standen dabei zwei FragestellQ~gen im Vordergrund: Zum einen die 

Frage nach der oder den islamischen Religionsgemeinschaften, mit 

der oder mit denen die Grunds2tze eines Religionsunterrichts in 

deutschen Schulen festgelegt werden können. Zum anderen dle oft 

schlagwortartig verkürzte Frage nach der "Verfassungsrnäßigkei t 

des Islam", konkret gesprochen nach der Frage, ob Aussagen und 

Lehren des Islam mit der Wertordnung des Grundgesetzes in Ober

einstimmung stehen; verwiesen wurde in diesem Zusammenhang re

gelmftßig auf die Stellung der Frau im Islam und das Verhältnis 

des Islam zur Polygamie, weiterhin auf das im Koran vorgesehene 

islamische Strafensystem, die Frage der religiösen Toleranz ge

genüber Andersgläubigen sowie schließlich die fehlende Glaubens~ 

freiheit insofern, als ein Verlassen der islamischen Glaubens

gemeinschaft verboten sei. 
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B. 

Die St2nd:ge Konferenz der Kultusminister der Länder hat daher 

im März 1983 eine besondere Kocmission eingesetzt, die eine ab

gestimmte Position hinsichtlich einer Einführüng von is~c~ische~ 

Religior.sunterricht an öffentlici:en .S::hu::..en zu e:-arbeiten hat:e. 

:"' ... _..r ..::.~-.1·,.....- .; -
_._ ~----··-·-::;, --· 

ebene oder regionaler Ebene agierenjen versch!e~enen isla~ischen 

Grup~en und Vereinigungen auseinanjerzusetzen, sondern hat slcn 

bemüht, ih:-em Bericht eine Grw~dlage für die ~rö:-ter~~s von 

Mag::..ichkeiten isiamischer religiöser ErziehJng in der Kultus3i

nisterkonferenz und für zu ~reffende politische Entscheidungen 

zu erarbeiten. 

E~schlägige, das Thema betreffende Veröffentlichungen und Gut~ 

achten wurden in die Beratungen einbezogen. 

Der Korr~issionsbericht betont zunächst das verständliche Inter

esse muslimischer Eltern, daß ihre Kinder ihre Schulzeit nicht 

ohne jegliche religiöse Unterweisung durchlaufen, sieht aber in 

Anbetracht der Tatsache, daß nach den bisherigen Erfahrungen die 

überwiegende Zahl der Ausländer und ihrer Kinder in der Bundes

republik für viele Jahre oder auf Dauer leben werden, auch ein 

Interesse der deutschen Seite, diesen Kindern eine religiöse 

Erziehung zukommen zu lassen: "Eine solche religiöse Erziehung 

sollte zur Entwicklung eines muslimischen Selbstverständnisses 

in einer nichtmuslimischen Welt beitragen. Sie müßte dazu bei

trag~n, den muslimischen Kindern und Jugendlichen zu helfen, 

die Wertnormen der deutschen Gesellschaft zu verstehen und zu 

akzeptieren und Spannungen zwischen unte~schiedlichen Wertnor

men auszuhalten." 
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I. Verfassungsrechtliche Fragen 

Die verfassungsrechtlicten Problerne beziehen s~ch insbesondere 

auf folgende Fragen: 

unte~ Aufsicht der Schule) e~te~lt w:rd, ou3 ~it der We~torä

nung des Grundsesetzes und de:~ B~ld·J;;~s- und Er:iehur.gs:1~1e:-! 

Auch außerhalb des ordent:~chen Cnter~!c~ts da~f sich jede 

be',.;egen; insoweit sind Gr·under,tsche1du::gen der Ver::.~assung 

als Schranke des Artikels 4 GG zu beachten. 

In dieser:1 Zusarr:'""'en.ha:lg könnten in e:..ne::1 W1<:~e rspruch zur ver-

fassungsrechtlichen Wertordnung des Grundgesetzes stehen: 

Stellung der Frau nach dem Koran, Teile des Strafensyste~s 

im Koran, fehlende Religionsfreiheit, mangelnde Toleranz ge

genüber Andersgläub!gen. 

Bei einer Bewertung dieser Aussagen des Koran ko~~t es ent

scheidend darauf an, ob es sich hierbei um unveräußerliche 

Bestandteile des isalmischen Glaubens und der auf ihm be

ruhenden Lebensführung der in der Bundesrepublik Deutschland 

lebenden Muslimen handelt. Der von der Ko~~ission als Sach-

~ verständige gehörte Lehrstuhlinhaber für Arabistik an der 

Universität Götti~~en, Professor Dr. Nagel, hat in diesem 

Zusrua~enhang auf die in der islamischen Rechtsordnung bekann

te Stellung des Muslim i::n Ausland hingewiesen. Dieser Muslim 
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wird als Musta'min betrachtet, d. h. er genieSt den staatli

chen Schutz seines Aufenthaltslandes und kann sich daher im 

Rahmen der dortigen staatlichen Ordnung frei bewegen. Diese 

Schutzgewährung wird als ein gegenseitiges Vertragsverhältnis 

gedeutet. Solange das Aufenthaltsland keine U~e~grif~e gegen 

Leb e n und E 1 g e n t w::1 d e s K.1 s : a ' ül .:. ::1 d :1 2. d e t , 1 s t d .:. e s e r t; 2 r-, a l ': ~ n , 

wieweit diese Rechtsfigur des Musta'rnin breite Akezptanz, 

sie~ noch nicht f~sts~el!en.) 

Tatsächlich hat es aber :~ 20. Jahrhunder~ in der is~~ischen 

Welt Anpassungen an die europäischen Rechtsvorstellungen ge

geben. So enthält die tUrkische Verfassung z. b. ein Verbot 

der Polygamie und ein Strafensystem, das westlichen Vorstel

lungen entspricht. Auch die Richtl.:inien für den in der Türkei 

üblichen Religions- und Moralunterricht sowie die entsprechen

den Schulbücher gehen nicht mehr von den o. g. umstrittenen 

Aussagen im Koran aus. 

Letztlich ko~~t es jedoch entscheidend darauf an, daß die in 

Lehrplan und Richtlinien enthaltenen Ziele und Lerninhalte in 

Übereinstimmung mit unserer verfassungsrechtlichen Wertordnung 

stehen. 

Ergänzende Bemerkung: 

Keines der Modelle wird dazu führen, daß die umstrittenen Koran

kurse verschwinden. Im Qbrigen gibt es auch unproblematische 

"Korankurse" (keine Schulen). 
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Wer einen Korankurs besucht, wird ihn nicht verlassen. Mögli

cherweise treten nach Einführung von RU weniger Schüler ein. 

(Situation in By und NRW) 

b) Die Frase der weltanschaulic~e~ Neu~rali~ät des Staates: 

z::..ehung, die die Vermittlung von Glaubens~nhalten im Sinne 

von Bekenntnis und Verki..!ndig,mg Zl..!...'Tl Gegensta::d hat, !TiiJ3te 

inhaltlich von e~ner Instanz au3erh~lb de~ staatlichen Sc~u~-

auf3icht a~geleite: weräen. 

c) Die Voraussetzu~gen fi..!r e!~en Reli~!cnsunterrich~ im Sinne 

des Artikels 7 Absatz 3 GG: 

Nicht lösen konnte die KoCJ.!!Jission das Problem, wer als "Part-

ne r'' des Staat es als Re l1.gionsgene ins char,...t a.uf i s l2..mi sehe r-

Seite in Frage k~e, der die Inhalte des Religionsunterrichts 

legitimieren und die Lehrer bevollmächtigen könnte. "Das Vor

handensein einer Religionsge!:neinschaft, das heißt eines or

ganisierten Zus~menschlusses mit mitgliedschaftlicher Struk

tur und der Gewähr der Dauer aufgrund gemeinsamer religiöser 

Oberzeugung von Personen, die ihren Konsens umfassend bezeu

gen, kann zur Zeit bei den Muslimen in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht festgestellt werden.". 

d) Etwaige Einwirkungen einer landesverfassungsrechtlichen Ge

~währleistung der christlichen Gemeinschaftsschule: 

In der Gemeinschaftsschule werden Kinder auf der Grundlage 

christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die· 

christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und welt-
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anschauliche Oberzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzo

gen. Die Gebote der Offenheit und Toleranz für die gesamte 

Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule lassen auch 

Raum für die religiöse Erziehung muslimischer Schüler; an

dererseits können sich aus diesen ~ür alle Sc~u:e~ ge~ein-

sa~ geltenGen Geboten auch Grer.zen f~~ die 

....... _:)-:-,.. 
----,~- -·a-

e) Ur.abh~ngig von den allgemeinen verfassungsrechtlichen Yor-

:er ksnnen sie~ mit einer EinfCtruns ein~s is~~~ischen Re-

te:--e Konseq'.le::.:e:-1 ergeben, n~.rnlich daS Relig:.cnsunterrich'c 

an allen öffen t 11 che:1 Schulen U.'1d 1:1 al :.en S chuls tu.:.~ en a:s 

ordentliches Lehrfach anzubieten ist (mit Ausna~~e von Be~

lin und Bremen), daß nicht nur die Lehrpl~ne, sondern auch 

die Lehr- und Lernm:.ttel in übereinst:i.~ung mit einer Reli

gionsgemeinschaf'c zu erstellen beziehungsweise zu genehmi

gen sind, daß der unterrichtenGe Lehrer zusätzlich zu sei

ner staatlichen Lehrbefähigung auch der Bevollmächtigung 

durch die Religionsgemeinschaft bedarf, daß mit der Unter

richtssprache Deutsch Probleme auftauchen können (der Koran 

ist in Arabisch gefaßt), daß auch Fragen der "negativen Be

kenntnisfreiheit", der Abmeldung vom islamischen Religions

~terricht geklärt werden müssen. 
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II. 7 Modelle 

De~ Ko~~issionsbericht enthält eine Darstellung ~öglicher Mo

delle religiöser Unterweisung in isl~~ischer Religion. Dabei 

ist die Kommission nicht allein von de::I engen Beg!"'iff des Re

ligionsunterrichts a~se;egangen, wie er im Gr~ndgesetz und in 

den La~~esve!"'fassungen enthalten ist. Die ve!"'sc~!edenen MJdel-

Städten und Regionen Rechnung trage~. 

unte~schiedliche Intensität aufweisen: 

a) rel!gionskundlicher Unterricht 

b) religiöse Unterweisung auf islamischer Grundlage 

c) islamischer Religionsunterricht (Religionslehre) 

Dazu werden folgende Erläuterungen gegeben: 

"Rel:igionskunälicher Unterricht ist ein Unterricht, der ohne for

melle Beteiligung islamischer Religionsgemeinschaften in der Ver

antwortung der Kultusverwaltungen der Länder erteilt wird. Zu 

diesem Typus gehört auch ein "Ethikunterr1cht auf islamischer 

Grundlage". Der Unterricht vermittelt Kenntnisse über den Islam 

und schließt die Behandlung nichtislamischer Religionen und Welt

anschauungen ein. 

D~e islamische religiöse Unterweisung ist inhaltlich vom islami

schen Religionsunterricht dadurch abgegrenzt, daß der Verkündi

gungs- und Bekenntnischarakter nicht im Vordergrund steht. Trä

ger sind die diplomatischen und konsularischen Vertretungen d?r 

Herkunftsländer oder die Kultusverwaltungen der Länder. Eine for

melle Beteiligung islamischer Religionsgemeinschaften an der Er

arbeitung der Lehrpläne und der Durchführung des Unterrichts ist 

nicht erforderlich. 
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Islam~sche~ Religionsunterricht wird in der verantwortlichen 

Trägerschaft des Staates als ordentliches Unterrichtsfach 1m 

Einvernehmen mit islamischen Religionsgemeinschaften erteilt. 

Islaoischer Relig~onsunterricht kann auch außerhalb de~ Schu-

le durch die Religionsgemeinschaften selbst eingerichtet wer-

schiedliche Formen religiöser Erziehlli!g für islamische Schü-

l~r entw~ckelt. Gie Mo~elle l~ssen ~odifikaticnen z~ . 

~odell I 

Islamischer Religionsunterricht auSerhalb der Schu~e ~ 2e

nehrnen mit deutschen Behörden 

Der Unterricht wird nach Lehrplänen isl2mischer religiöser 

Vereinigungen u. ä. durch die von diesen beauftragten Persc

nen außerhalb der Unterrichtszeit erteilt. 

Religionsunterricht nach diesem Modell ist keine Schulveran

staltung (in Verantwortung und unter Aufsicht der Schule). Es 

handelt sich um eine freie Unterrichtseinrichtung im Rahmen 

der freien Religionsausübu~~. Inhalt und Gestaltung des Unter

richts dürfen nicht gegen die Rechtsordnung verstoßen. 

Jm Ralli~en dieses Modells könnten islamische Gruppen selbstän

dig tätig sein. Damit könnte den Vorstellungen auch unter

schiedlicher islamischer Gruppierungen Rechnung getragen 

werden. 



f' :J 

- 10 -

Zu 1: 

Diese Organisation islamischen Religionsunterrichts bedeutet 

de facto, daß die deutsche Schulverwaltung nichts zur Lösung 

der Frage "is lam is eher Religions ur.. t er ri c h t '' untern 1!lli:1 t und 

d1a geg~~w~rtige S!tua:ion weit;ehend erhalten ~leibt. Der 

scheidu~g fUr dieses Modell bedeutet ferner das Fortbestehen 

und die M·:\glichkelt der Neueinricht11::1g von Koranl0.1rsen :!::. 

!:eu~sc!'11and. 

Isolierende und der Eingliederung !n die deutsche Gesellschaft 

zuwiderlaufende Tendenzen sind nicht auszuschließen. Es be

steht die Gefahr von religiösen Auseinandersetzungen rivali

sierender islamischer Gruppen ~~d der Förderung funda~entali

stischer Tendenzen. Soweit die Unterweisung nach diesem Mo

dell zeitlich über Gebühr ausgedehnt wird, können sich nega

tive Auswirkungen auf den Regelünterricht ergeben (Überbela

stung der Schüler), die auch den Zielen der Schule zuwider

liefen. 

Da diese Entwicklung durch die Arbeit der Ko,:mJission jedoch 

ausgeschlossen werden sollte, die Zahl der Korankurse eher 

verringert werden soll, scheidet diese Organisationsform aus, 

es sei denn, man n~t diese Entwicklungen in Kauf, weil man 

islamischen Religionsunterricht in keiner Form an öffentli

chen Schulen einrichten will. 
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Jl(odell II 

Reli~:öse Unterweisur.~ auf islamischer Grundla~e fUr ~uslimi

sche Schüler im Rar.J::Jen des von diplcoatischen Vertretur.~en 

vera~stalteten mut~ersprachli2hen Er~~~=u~~sunterrich~s . 

. ...:=..,.., T"!"";:...._i_.. .. =..,.l -- .. ·'-' .. ' 

gehör:1.gen durch eiger.e Lehre:- u .. "'":d nac"j eigenen Lehr,;Jlänen 

d~rchgefChrt werden. ~obei von deutsche:- Seit~ er.tsprechend 

cen bisherigen Regelt.:nsen Schulräl..l..i"Tie :ur Verff!.:;'.lr:g ges"':ellt 

'lnd e';ent'L!ell Kcs tenzuschiisse gegeber.. ·,.;e:-c::r-. :-:ör:..."'":e!".. 

Zt: 2: 

Diese Regelungen kommen nur in den Ländern Baden-Württewberg, 

Berlin, BreT.en, Hambu~g, Saarland und Schleswig-Holstein in 

Betracht, in cenen der muttersprachliche Ergänzungsunterlebt 

(nach der KM:-:-E:npfehluf'..g) nicht unter der VerantHort'Jr.g C.er 

deutschen Schulverwaltung steht, sondern von den jeweiligen 

diplomatischen Vertretungen veranstaltet wird (sog. Konsulats

unterricht). Rechtlich ist dieser Unterricht eine freie Unter

richtseinricht'L!f'~ im Sinne des Privatschulrechts der Länder. 

Die Organisationsform stellt eine Möglichkeit dar, die -ab

gesehen von Nr. 1 - die Schule inhaltlich und hinsichtlich 

Organisation und Schulaufsicht am wenigsten belastet. In 

welchem Umfang, mit ·welchen Unterrichtsbüchern und mit wel

cher fachlicher Vorbildung (für Religionsunterricht) Inhalte 

des Islams vermittelt werden, ist fast ausschließlich Sache 

der diplomatischen Vertretungen, in der Regel sind es die 

jeweiligen Generalkonsulate. 
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Zwar sind Absprachen zwischen den ~r~gern und den Unterrichts

ven;al tungen hinsichtlich Mindestschülerzahl, Schulräunen, fi

nanzielle Zuschüsse und anderes erforderlich, ansonsten findet 

jedoch keine Schulaufsicht im engeren Sinne statt. D~eser Un-

terricht außerhalb der Vera!1t'"'ortu:--,g des jewe:l::.ge!1 Lan:!es kann 

da er keiner K~ntrolle deutscherseits anhand von verbindlichen 

deutschen Lehrplä~en ~~terliegt. 

~ooell !II 

·Religiöse Unterweisung auf islamische~ Grundlage fUr tGrk::.sche 

Schüler im RarJ.l:len des von den Unterrichtsver·r~alt'.lngen der Län

der veranstalteten muttersprachlichen Erg~nzungsunterrichts. 

Der Unterricht wird f~r türkische musli~ische SchGler durch 

türkische Lehrer im Landesdienst mit entsprechender Lehrbe

fähigung nach türkischen Lehrplänen im Rahmen des Ergänzungs

unterrichts in türkischer Sprache erteilt. 

In den Ländern Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-West

falen und Rheinland-Pfalz findet der muttersprachliche Ergän

zungsunterricht unter der Verantwortung des Landes statt, dem 

die volle Schulaufsicht obliegt. Der Besuch ist -von Hessen 

abgesehen - freiwillig. 

Durch die Übernahme der Verantwortung für diesen Unterricht 

durch den Staat ergibt sich bei diesem Modell die Möglichkeit 

schulaufsichtlicher Einflußnahme. 
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Zu 3: 
Ein Abgleiten 1n einen Unterricht, der nicht grundgesetzkon

form oder von extremen islamischen Gruppen gesteuert wird, 

i s t in erheb 1 ich g e ringe r e :n M 2. ß e a::. s ':/ e ~ ?•1 o d e ll ~'.LW!: er 2 zu 

gen. 

Es ist zu erwarten, daß die türkische Reg:!.erung diese For-1:1 

akzeptiert, vorausgesetzt, es wird n~ch t~rKischen Le~rpl~

nen lli~terr1chtet. 
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Modell IV 

Relig~onskundlicher Unterricht für muslimische Schüler oder 

Ethikunterricht auf der Grundlage islamischer Wertvorstel-

llL'1gen ::.:n Rahwen des ?..egel'lnter-r::.:::hts. 

ausgebildeten deutschen 0 .-1o ..... 
'-'-. at:.sländischen Lejrern in deut-

scher Spr'2C~e erte~lt. 

Der Gnterricht kann a~sgestalte~ 

- reli3ionskundl~cher Unterricht für ~usliillische Schüler 

- Ehtikunterricht auf der Grundlage islamischer \o.'ertvorstel

llL'1gen; auch verpflichtend für solche muslimischen Schüler, 

die eine angebotene islamische religiöse Unterh'eisung/Reli-

gionsunterricht nach Modellen V/VI/VII nicht besuchen (ana

log der Regelung für deutsche Schüler, die evangelischen/ 

katholischen Religionsunterricht nicht besuchen). 

Ein derartiger Unterricht wird bisher in keinem Land prakti

ziert. 

Eine Einführung eines religionskundliehen Unterrichts (Ethik

unterricht) unterliegt den Bedingungen, die allgemein an die 

Einführung eines neuen Unterrichtsfaches zu knüpfen sind. Im 
~übrigen besteht (z. B. hinsichtlich Lehrplan, Organisation, 

Lehrer) Gestaltungsfreiheit für die Schulaufsicht. 
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Es stellen sich allerdings schwierige Probleme der Realisie

rung (erhebliche zusätzliche Personal- und Sachkosten, Leh

reraus-, fort- und -Weiterbildung, Lehrplanentwicklung, Lehr

und Lernmittel, Unterrichtssprache). Es ist nicht sicher, ob 

ein solcher Unterricht von muslimischen Eltern bzw. den Her

kunftsstaatenakzeptiert wird. 

- ,.:_ 4 : 

ist ein ktnstliches Produk~, das a~ ehesten eineo Ethik~~ter

ric~t (ausschließlich) für mus~imische Schüler entspricht. Ne

ben dem IslaQ ~erden euch andere Religicnen und WeltanschaUQ~

gen behandelt (religionsk~ndlicher Unte~richt) . 

Diese Ur.t.:::rr'ichtsfor"'T. rntß~e Z\..j_nächs': sc:-:ulrechtl1ch geregelt 

werden, Inhalte sind zu entwickeln; es stellt sich die Frage, 

welche Lehrer diesen Unterricht erteilen können (Ausbildu~~). 

In Frage zu stellen ist, ob türkische Lehrer Oberhaupt flir 

einen solchen Unterricht in Betracht kommen. Bei der Festle-

gung der Inhalte müßten islamische Stellen zumindest gehört 

werden. Dies dürfte mit groSer Wahrscheinlichkeit dazu füh

ren, daß dieser Unterricht nicht als ausreichend für eine 

religiöse Erziehur~ muslimischer Kinder angesehen wird. Frag

lich ist daher auch die Akzeptanz durch die Eltern. 

Der Unterricht könnte allerdings für solche Schüler, die am 

"ordentlichen" Religionsunterricht nicht teilnehmen und einen 

derzeit bestehenden Ethikunterricht wegen seiner christlichen 

Grundlage nicht besuchen wollen, ein~ Alternativ~ bieten. Das 

Modell könnte eine besondere Form des Integrationsunterrichts 

sein und als Auffangposition verstanden werden, wenn andere 

Modelle nicht möglich erscheinen. Eine solche Maßnahme dürf

te jedoch über das vorgesehene Ziel hinausschießen, es sei . 
denn, es gäbe sich aus Schulgesetzen, die den Ethikunterricht 

der Schüler generell betreffen, eine zwingende Folgerung. 
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Modell V 

Relig!öse Unterwe~sung auf islamischer Grundlage für türki

sche S~hüler im Rahmen des Regelunterrichts ~n UbernahDe tli~-

kischer Lehrp:äne. 

te i 1 t . 

3~1 d~ese~ Mcdell erfolgt die re::giöse Unter~e:s~~g a:s or

d~n~l!ches Leh~fach mit entsprechen~en Ka~sequenzen (Leh~plä

ne, Versetzungsrelevc.nz, fHichende·.::kendes Ar..g~b·.:>t etc.). 

Die Übernahme türkischer Lehrpläne bedeutet die Anerkenn'Jng 

einer Mitverc.ntwortung der türkischen Reg~erung gegenüber 

den tUrkischen F~~ilien für diesen besonderen Erziehungsbe-

reich. 

Die Zustirumung der türkischen Regierung und türkischer Eltern 

ist zu erwarten. Aufgrund der laizistisch-nationalen Grundla

ge eines solchen Unterrichts ist Akzeptanz durch eine Reihe 

islamischer Gruppierungen unwahrscheinlich. 

Zu 5: 
Dieses Organisationsmodell geht davon aus, daß die Mehrzahl 

der muslimischen Schüler in der Bundesrepublik Deutsch~and 

Türken sind. Die türkische Regierung ist an der religiösen 

~Erziehung der Kinder ihrer Staatsangehörigen sehr interes

siert. Dem Modell liegt die Auffassuhg zugrunde, türkische 

Schüler sollten als türkische Staatsangehörige.in der Bun

desrepublik nicht mehr und nicht weniger Religionsunterricht 

erhalten als dies in der Türkei der Fall ist. 
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In der Türkei findet religiöse Unterweisung in der Schule 

und außerhalb der Schule statt. Religionsunterricht in der 

Schule (Grundschule ab Jahrgangsstufe 4, weiterführende 

Schulen ab Jahrgangsstufe 6 sowie im Sek~ndarbereich) un

tersteht ausschließlich dem dortigen Erziehungsminister~~~. 

Der Unterricht wird •;on türkischen Grundschullehrern ( Ja.'"lr-

~· .- ....... ""\ ~ " \,..." . ' : c. 
~- ·-· .... ... ...... ---

( ?achl ehrer;. 

Die Inhalte (auc~ die Lerr.mittel) legt das dort:!.ge Kultusm~

nisterit.:.:::~ fest. 

EL~ wesentliches Mer~al des Unterrichts 1~ der Schule ist, 

daß es sich ww ein Mittelding zwischen religiöser Unterwei-

sung und eine;n "E:h:!.k-Moral-"Unterricht hanC:el':. :Cer Unter

richt geht von einer besonderen türkischen Sichtweise der 

islamischen und der türkischen Geschichte aus: Nationale 

Werte sind auf allen Stufen miteinbezogen (Atatürk, natio

nale Symbole, türkische Nation, türkische Streitkräfte als 

"Hüter der Nation"). Diese spezifischtürkische Form religiö

ser Unterweisung wird von anderen Nationen abgelehnt. 

Probleme hinsichtlich der Lehrerausbildung gibt es nicht, die 

Unterrichtssprache wäre Türkisch. 

Sollte dieser Unterricht in der Bundesrepublik in derselben 

Weise wie in der Türkei erteilt werden, bedeutet dies weitge

hende Obernahme entsprechender türkischer Lehrpläne. 
'•· 

Bei Ubernahme dieses Unterrichts in den Regelunterricht ist 

nicht nur die Zustimmung der türkischen Stellen, sondern in 

hohem Maße auch die der türkischen Eltern zu erwarten. Beden

ken (deutscherseits) könnten allerdings gegen die nationalen 

Inhalte dieses Unterrichts erhoben werden. 
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Modell VI J\'(j--.J ) 

Reli3iöse Unter....-eisung isl=-rr:ischer G::- 11r:dlage i:1sbeso:~dere für 

Der Un:erricht wird :rn LTI:![ang T.ron z·l'fei riOCfl~ns+:unden l:l.SCe

sondere für türkische, eventuell auch für musl!oische Schü

ler anderer Nctionalit~t durch türkische, ggf. andere aus-

ländische Lehre::- i~ Lcndesdienst in de~tscher 

ebergangsweise eventuell in der Mu~tersprache - erteilt. 

Bei diesem Modell erfolgt die religiöse Unterweisung als or

dentliches Lehrfach mit entsprechenden Konsequenzen (Lehr

pläne, Versetzungsrelevanz, flächendeckendes Angebot etc.). 

Die Entwicklung des Lehrplanes in eigener Regie ermöglicht 

es, eigene Zielvorstellungen einzubringen und inhaltliche 

Festlegungen zu treffen. Der Lehrplan kö~~~e die besondere 

Situation der muslimischen Kinder im Ausland berücksichtigen 

und auch auf die christliche Religion eingehen. Bei der Ent

wicklung des Lehrplanes steht der Bekenntnis- und Verkündi

gungscharakter im Gegensatz zu ordentlichem Religionsunter

richt nicht im Vordergrund. 

Zu 6: 
~Das Besondere dieses Modells besteht darin, daß dem islami

schen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Lehrpläne 

zugrunde liegen, die in deutschen Instituten erarbeitet wur

den. Die Lehrpläne werden letztlich vom Kultusministerium 

erlassen. In Anbetracht der großen Zahl türkischer Schüler 

würden sich solche Lehrpläne vor allem an den Bedürfnissen 
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tli~kische~ SchUle~ o~ientie~en. Ein solcher Lehrplan müßte 

1n deutsche~ und türkischer Sp~ache vo~liegen. Der Unter

richt könnte eines Tages auch nu~ noch in deutscher Spra

che e~teilt werden. Das Modell hat den Vo~zug, daß aufg~und 

des Lehrplans und der danach entwickelten LehrbUche~ sicher-

;:~~ werde ferner a~! die ous::~~sche [~welt der ~~nde~ 

cie christlichen Religionen in größere~ u~~ang eingehe~. D~e 

AusU~ur:e der Schülaüfs1ch: ist erhe~l~ch erleichtert. 

Fraglich 13t, ob 1.slcu1l:!.sche Institü'clonen, aber at.:.ch die tür-

kische Regierung, einem v~n Deutschen entwickelten Lehrplan, 

auch wenn Muslime und Religionswissenschaftler den entspre

chenden Kommissionen angehö~en, zustiffiffien werden. Entspre

chend unsicher ist dann auch die Akzeptanz der Eltern, et~a 

wenn sich die türkische Regierung öffentlich negativ gegen

über einem solchen Lehrplan äußern würde. 
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Modell VII 

Islamischer Religionsunterricht für muslimische Schüler im Rah

men des Regelunterrichts nach mit islamischen Religionsgemein

schaften abgest~ten Lehrplänen. 

Dieser Unterricht wird 1m Umfang von zwei Wochenstunden in deut

scher Sprache durch deutsche oder ausländische ~uslimische Leh

rer/Geistliche mit entsprechender Lehrbefähigung und Bevoll~äch-

tigung erteilt. 

Dieses Modell ist der Idealtyp des konfessionsgebundenen Reli-

Jt gionsunterrichtes. 

Bei diesem Unterricht kann die deutsche Schulaufsicht im R~"men 

der landesrechtliehen Regelung wahrgenommen werden. 

Es dürfte jedoch schwer möglich sein, Konsens über einen ein

heitlichen Lehrplan mit allen islamischen Gruppierungen herzu

stellen; bislang fehlt ein kompetenter Ansprechpartner. Von der 

türkischen Regierung sind erhebliche Einwände gegen eine der

artige Regelung zu erwarten, die auf das Einvernehmen mit den 

hier tätigen isl&üischen Gruppen abgestellt ist. 

Zu 7: 
Dieses Organisationsmodell ist ziemlich genau das Gegenteil des 

vorher-beschriebenen Modells Nummer 6. Es wendet sich an alle 

muslimischen Schüler, die Lehrpläne sind im wesentlichen von 

den islamischen Religionsgemeinschaften erarbeitet, Konformi

tät mit dem Grundgesetz wäre sicherzustellen; auf diesen ?~nkt 

bezie~t sich auch im wesentlichen die deutscte Sch~laufsic~t. 

Den Unterricht kö~~en von der islamischen Religionsgemeinschaft . 
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bevollmächtigte Lehrer, auch Geistliche (Hodscha's) erteilen; 

Verschiedene Unterrichtssprachen wären möglich. 

Zustimmung zu einem solchen Modell durch alle islam:schen 

Stellen ist sicher. Fraglich ist, ob die türkische Regierung 

einem solchen Unterricht, der ver.Lutlich ausschließlich Ver

kündigungsunterriebt wäre, zustimmen kann. 

Unsicher ist, ob des vorgesehene Einvernehmen mit isl~~ischen 

Religionsgemeinschaften, falls kompetente Ansprechpartner 

überhaupt gefunden werden, auch wirklich hergestellt werden 

kann, wenn Bedenken der Schulverwaltung, die die Lehrpläne 

schließlich erlassen muß, von islamischer Seite nicht aner

kannt werden. 

Die Kultusminister der Länder heben im Juni 1984 den Bericht 

zustimmend zur Kenntnis genownen und beschlossen, einen re

gelmäßigen Erfahrungsaustausch über Maßnahmen durchzuführen. 

Die Entsche::dur..g, in welcher For:n religiöse Erziehung musli

mischer Kinder an öffentlichen Schulen angeboten wird, muß 

in den einzelnen Ländern getroffen werden. Die aufgezeigten 

Modelle und die möglichen Modifikationen eröffnen zunächst 

Planungen und Realisierungsschritte. Dabei ka~~ man wohl 

schon jetzt davon ausgehen, daß für die Übernahme der Mo

delle I und VII kaum Chancen bestehen. 

In diesem Zusammenhang sei allerdings erwär~t, daß islami

scher Religionsunterricht (vergleichbar Modell VII) in Bel-
" gien und Österreich von muslimischen Religionslehrern bereits 

erteilt w.::räen soll. I:: esterreich wurden 1983 vc·.:n Cbersc-

niorrat der islamis~hen Glaubensgemeinschaften ein "Lehrplan 

für den islamischen Religionsunterricht an Pflichtschulen, 

mittleren und höheren Schulen" erlassen; er ist im Verord

nungsblatt des Unterrichtsministeriums veröffentlicht worden. 
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c. 

Für eine Verknl!pfung der Modelle 5 und 6 dergestalt, daß ent

weder türkische Lehrpläne deutscherseits ergänzt werden, ins

besondere was d~e Einbeziehung der deutschen Umwelt betrifft, 

andere Teile entfallen kö~~en und Unterrichtsm~ttel entspre

chend e~nem solchen geneinsamen Lehrplan erarbeitet werden, 

haben sich Bayern und Harnburg entschieden. Nordrhein-Westfa

len verwirklicht Modell VI. Andere Länder beabsichtigen, sich 

dem Modell Bayern/Harnburg anzuschließen: 

1. Curriculum für islamischen Religionsunterricht in Nordrhein

Westfalen 

-Beginn mit Unterricht in der Grundschule, später Erweiterung 

bis Klasse 10 

Seit 1978 ausführliche A~~örungen: hinzugezogen wurden örtli

che Imame, islamische Theologen aus der Türkei; Gespräche mit 

dem Erziehungsministerium und der Abteilung für religiöse An

gelegenheit in Ankara haben stattgefunden. 

Staatliche Lehrpläne werden r.icht erlassen (ffian will Präze

denzfälle vermeiden, Genehmigungsverfahren soll so ablaufen 

wie bei Lehrplänen und Lehrbüchern der Katholischen und der 

Evangelischen Kirche). 

Ziel: 

- Konzept soll für alle muslimischen Gruppen verwendbar sein, 

z~~ächst nur für Türken 
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- Korrelation zwischen Lebenswirklichkeit türkischer Kinder in 

der Bundesrepublik und islamischer Tradition; so auch von der 

7ürkei anerkannt 

-Probleme der Lehrerqualität: Koran= normativ, narrativ und 

korrelativ (letzteres fällt Lehrern ~~ schwersten, wäre aber 

a~ wichtigsten) 

Bisherige Erfahrungen: 

Akzeptanz bei den Nichtmuslimen und bei türkischen Eltern größer 

als bei den islamischen Gemeinden (Süleyman-Gruppe, milli görüs

Gruppe, Alewiten u. a. islamische Zentren) 

Evaluation: jahrgangsübergreifend Unterrichtsgruppen 1, 1/2, 

1 - 4 bis 1986. 

2. Islam~scher Religionsunterricht in H~burg: 

Ziel: nur für türkische Schüler 

Entwicklung eines Lehrplans z~nächst für Klasse 3, danach für 

2/2 und 4. Unterrichtssprache soll zunächst ~~rkisch, später 

Deutsch sein (Sprachkc~petenz ändert sich). Nach Erprobung der 

Leh~~erke Lehrplan. 

- Akzeptanz der Eltern vorhanden 
~ 

Keine Ab~eldunge~. 
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Ba vern = 

Ab dem Schuljahr 1984/85 w:rd für tUrkische Schüler muslimi

schen Glaubens das Unterrichtsfach Religionsunterricht einge

führt. ~ach dem K~~ vom 17.04.85 gelten dafür folgende Grund-

e ätze : 

-Der Unterricht umfaSt für Schüler der 1. Ja~rgangsstufe laut 

Stundenta~el 2 Unterrichtszeiteinheiten (UZE), für Schüler 

der 2. und 3. Ja.hrga::-.. gsstufe 3 UZE. Der Unterricht wird in 

türkischer Sprache erteilt. Eingerichtet wird der Unterricht 

ab einer Gruppenst~rke von 11 SchUlern (Richtwert). Klassen

und jahrgangsübergreifende Gruppen können gebildet werden. 

- Zur Teiln~hme am Religionsunterricht sind alle türkischen 

Schülermuslimischen Glaubens verpflichtet. Bei Abmeldur~ 

von diese~ Unterricht (§ 13 Abs. 2 VSO) hat der türkische 

Schüler arn Ethikunterricht teilzunehmen. 

- Der Religionsunterricht für die türkischen Schüler sollte 

nach Möglichkeit parallel zum Religionsunterricht der deut

schen Schüler eingeplant werden. 

- Religionsunterricht für türkische Schüler muslinischen Glau

bens untersteht als Teil des staatlichen Unterrichts der 

bayerischen Schulaufsicht. 

- Für den Unterricht, den türkische muslimische Schüler in Re

g~lklassen im Umfang des in den Stundentafeln für die Grund-

schule und die Hau~tschu:e ausgewiese~en Unterrichts ~ Fac~ 

Religionslehre erhalten, werden Lehrpläne erlaEsen werden, 

die auf der Grundlage der vom Erziehungsministerium der Re

publik Türkei erlassenen Lehrpläne für "Religionskunde und 

Morallehre" festgesetzt werden. 

I 
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Die Lehrpläne, zunächst für die Jahrgangsstufen 1 - 3. werden 

vom Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung 

in Zusammenarbeit mit Instituten in den Ländern Harnburg und 

Nordrhein-Westfalen modifiziert (Umformulierungen, Ergänzun

gen hinsichtlich der Lebenssituation und religiösen Umwelt 

der Schüler in Bayern, Kürzungen von Themen, die dem Sozial

kundeunterrichtzuzuordnen sind). Voraussetzung für die Ein

führung von Religionsunterricht in höheren Jahrgangsstufen 

ist das Vorhandensein ausgebildeter Lehrer. 

Generell gilt: Der Religionsunterricht muß dem Standard der 

übrigen Fächer entsprechen. Voraussetzung für 

ein Unterrichtsfach s~nd auf wissenschaftli

cher Grundlage erarbeitete Lehrpläne mit ent

sprechenden Lerninhalten. HierfU~ sind wissen-

schaftlieh ausgebildete Lehrer erforder:~ch; 

nur dann kann z. B. für einen solchen Unter-

richt eine Note erteilt werden, die (möglicher

weise) auch versetzungsrelevant ist. 
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(" 1: c. 3. :2 
Synopse ~er R~~elungen 

islamischer Religionsunterricht/Unterweisung 

in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

c;;~'{ '.---~-t = ·:f:i_,_'=l_,,'c_-; ~. rJl~,~~ 

:~ Schulhalbjahreszeugnis 1983/Bt ~ur~e ers:rral~ auf türkischen 
"' ~u~s:h eine ~ote Uter religiöse Unter~eisung nachrichtlich in 

das :eug~is aufge~ocmen. Diese relig~bse U~terweisung erfolgt 

durch tUrkische Lehrer i~ für tür~is:he S:h~:er erteilten 

rruttersprachlichen Erg~nzungsunterricht. 

r~e Stundentafeln filr die z~eispr&c~!gen l:lassen in Bayern 

sehen in allen Jahrgangsstufen das Fach ~el!gionslehre als 

=we!stün~iges Unterrichtsfach vor. Den Unterricht erteilen 

türkische Grundschulletrer, die als ~ngestellte auf befristeten 

fUr diesen Unterr~cht vcrfesehen 

. -
I - j 

cr~e~t:iches Lehrfach eingerichtet. 

E.erlir~: 

Gez:,~5 J..rtikel 141 des Grundgesetzes ('':Sre~er Klausel") \o.'ird 

in Eerlin F.eligionsunterricht r.icht als staatliches Unterrichts

fach erteilt. Dieses gilt in gleicher ~eise filr einen 

islac!schen F.eligionsunterricht. Nach § 23 ~es Schulgesetzes 

- 2 -
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in Berlin i~t der ~eligionsunterricht "Sache der Kirchen, 

Religions- und Weltan~chauung~gemein~chaften". Ein i!lamischer 

Religionsunterricht nach den Bedingungen des Schulgesetzes wird 

zur Zeit nicht erteilt. 

u~ eiDe reli~iöse Betreuung insbesondere für C)e türkischen 

~u!}~~en zu ermbglichen, wur~e ~it ~err tUrkisch~n General

kons~!Et in Eerlin vereinbart, daf rrit Schuljah;esteginn 196~/f5 

irr G~fanisatio~sverbund rrit derr v~rr Generalkonsulat ~urch:u

führen~en muttersprachlichen Erg~n:u~gsunterr!cht eine :~ei-

~:an~!re freiwillige religionskun~liche Unter~eisung durch-

::;er.:er.: 

-c·~,...··c ..... ~~.,.. 
- - - c. -·- -- ..... i - • 

C- -r,. ... &,.. 

-r· "-··-

: · e :- e : : ~ r. f s k : c ~ ~ e n -,, 

in:~i~:ten erhöhte sich ~iese Zahl 1 .600. 

Der is:arriscte Reli~ionsu~terricht f~r türkische Schüler wird 

vc~ 2E seit ~ehrere~ Jahren an Harr~~~ger Schulen t~tigen 

türkis:hen Lehrern erteilt, die nach ~em Fecht ihres Eeirrat
la~:es cie Lehrbef&higung für cas Fach Religion besit:en. 

- 3 -
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Die~e Lehrer werden ~eit Februar 1983 am Institut fOr Lehrer

fortbildung in Zusammenarbeit mit der Universität H~burg 

in einem ~peziell dafür eingerichteten Se~inar weitergebildet. 
Das Se~inar hat inzwi~chen einen vorläufigen Lehrplan 

"is1a~ischer ~eligionsunterricht für türkische Schüler in der 

Grun~schule" und ein:elne Unterrichtse~nheiten ,vorgelegt . 
.,. 

t e l: c r: r: t . 

Gerr;2.f. E;lc..S VOIL 07.08.19C.!; ("F.ahn.er.\'C:"'f:C.ben ft.:~ cer. liU~ter

sp;~ct:ichen Unte~richt für aus:~n~is:he Sche:e:r~) ~a; be~e~t~ 

e~~e Ee~c.n~lu~g v~n ~el~giBsweltansch2ulichen Eleme~ten im 

v~~ 18.03.1~55 kbnnen vo~ S:huljah~ 

( '·o··,.. .. ."r.) r:~/C.",.. .. ~ .. c-.;,...,.; -",.,·r 1" • ..... ~J- •• u._\.-f::·· ... ~ _.,~J- c,..~_, 

..... ";. 1!. C' _c,,., __ _ 

C.' t:> 
~-.. .. 

u!"~ .... er-

:-,.,..•t•<,:u.-.r-c::'· ·.-s r·; ... L h.,.. c.: ~ .,.._ c:: "" 
• ""· w --- ··c:-t,U. e .. u. e •. er -~n ... ,._._ ge_e .. en. 

- ~ -
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Nordrhein-~estfalen: 

Es wurden Arbeitspläne für die Grundsc~ule entwickelt; ein 

Erlaß •ird vorbereitet; danach sollen religionskundliehe 

!n~alte auf isla~ischer Grundlage in den muttersprachlichen 

Er&2n:u~gsunterricht für türkische Schüler aufgenomffien werden. 
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Die Politisierung der Religion 

.. • c.. 

Die Politisierung der islamischen Religion als ein idelogisches Kampfmittel gehört seit 
Jahren zu den Themen, die, sowohl in der Türkei als auch im Ausland. die Presse und 

Öffentlichkeit am meisren beschäfägen. 

Ugur Mumcu, Kolumnist bei der Tageszeitung Cumhuriye!, beschrieb die Ergebnisse 
se.ner unter den islamisch-jundamentalisrischen Gruppierungen in der Bundesrepublik 

durchgefühnen Recherchen für Bi::.im A!manca wie folgt:, 

D ~eligion~ausübung ~ unserer 1m 
Ausland lebenden 

. Staatsbürger und 
die politisch orientierten 
religiösen Bewegungen sind 
zweierlei. Für diese 
Bewegungen gilt erstens, 
dass die "Religions- und 
Gewissensfreiheit" für 
politische Zwecke 
missbraucht wird. Zweitens 
werden der Glaube und die 
religiösen Begriffe als Mittel 
herangezogen, die 
laizistische Republik zu 
unterwandern und zu 
zerstören. 
Aus diesem Blickwinkel 

- heraus betrachtet, steHt 
sich eine Tatsache in den 
Vordergrund: Das Amt für 
Religiöse Angelegenheiten 
(Diyanet l~leri Ba~kanhg1) 
führt ihre Pflichten im 
Ausland nicht gebührend 
aus. Die Diyanet I~leri 
Ba~kanhg1 _konnte und 
mahh illen hocp hicpk auf 
die religiösen Bedürfnisse .. 
unserer im Ausland Nationalen Sicht"'. Sicht, die um er dem Dach operierende Organisationen 
lebenden Staatbürger "Süleymanisten .. · der "Europäischen in Europa nicht so--~ ·:.: .::.. · 
angemessen eingehen. So "Nurculuk-Bewegung". ·Organisationen der •· "empfindlich'', \n Bezug· 
wurde die und "Missionstiiiger" Nationalen Sicht.. aüf die Legalität ihrer > 
dadurch entstandene Lücke ("Tebligciler"). · organisiert sind. achten · A.rbeir:·:·Beispielsweis'e.~~;>~ ::-
von diversen islamisch- sehr genau darauf, sich in ·. verkauft die :'Moslemischt> · 
fundamentalistischen Die Organisation der einem }egalen Rahmen zu· Jugendsektion" in Berlin 
Bewegungen Nationalen Sicht \·enrat bewegen~ Die ·.-\nhänger die in Saudi-Arabien ~ : ... _ 
wahrgenommen und anfangs die :\ationalt> der Organisation der verlegten Memoiren R1za 
ausgefüiit, wobei dies vor Ordnungspartei (Milli Nationalen Sicht weist!n Nurs. Diese dreibändige ;_ •.· 
allem auf die Nizam Panisi-MNP) .. dann auch alle Ans..:huldigungt!n Reihe ist voll mit _· 
Bundesrepublik die Nationalt> Heilspartei in Bezug auf .Kontakte zu Verleumdungen gegen ·,·,~;:,C\'/. 
Deutschland zutrifft. (Milli Selamet Panisi-:-.1SP) Iran und dem Khomeini- · . - Atatürk; ·sie wird an die:·;;~~:;~ 
Die islamisch- und schliesslich die nach · Regime heftig zurück_ .. :_ - islamischen On:anisatione:i1_:::;; 
fundamentalistischen dem 12. September· 1980 ···_·.·Andererseits· ~:eben sich .. in Deutschland- k.ostenlosX'20 
Bewegungen können in vier gegründete· ' · manche reciorw.lc, ebenfalls :, 'verteilt bi:'..\:>'lre~en·:~ine.itFil::;-
verschiedene Richtungen Wohlst:indspartt>i ( Refah · · unte~ dem -D~i..:h der<:::.::,,;,~~;-;;>·' ~·Spen-de.',~vori(6q_p~ti~~J'i.{.i: 

~~~~ 



Betrize dadurch in die 
Kasse'D der Org:J.nisationen 
t'liessen. 
Es wurde ausserdem 
bewiesen. dass in 
:. toscheen unter der 
. .l..ufsicht der Nationalen 
Sicht Reden und Vorträge 
gehalten werden, die alle 
gegen At:J.türk gerichtet 
sind. 
Führer einer "religiösen 

t'~ 

.·~ J'-,· •. eh Ansicht Kaplans ist 
eine Islamische Revolution 

in der Türkei notwendig und · 
unvermeidlich. ... 

zusammenarbeitete. Dann 
folgte er einer Einladung 
nach Iran. Frisch aus 
Teheran zurückgekehrt, 
sagte er sich von der 
Nationalen Sicht los und 
gründete die "linion 
Islamischer Gemeinden und 
Gemeinschaften'', kurz die 
"Islamische Cnion" in 
Deutschland.- Neben der 
Gründung dieser Union 
begann er auch eine 
Zeitschrift herauszugeben 
mir dem Titel "Teblig" 
("~!ission"). 

Nach Ansicht Kaplans ist 
eine islamische Revolution 
in der Türkei sowohl 
nonvendig als auch 
unvermeidlich. Diese 
"nmwendige, 
unvermeidliche'' 
Revolmion wird durch eine 
"Mission" in die Wege 
geleitet. Diese Mission 
bürdet den Gläubigen die 
Pflicht auf, die Botschaft 

. der "islamischen 
_Revolution" unter die 
Massen zu bringen. 
Kaplan beantragte bei der 
bundesrepublikanischen 
Regierung Asyl; sein 
Antrag wurde durch die 
Bemühungen eines 
Geschäftsmannes namens 
Murat Bayrak 
angenommen. Bayrak, ein 

noch nicht in :1llen 
Einzelheiten :J.ufgedeckt 
worden. Die fr::1ge ist: 
\Varum nimmt \[urat 
8-ayrak. der dem C:x
Ministerprisidenten 
Süleym:.1n Demirel auf 
dessen \\" :1hlreisen 1986 
den Hubschr:J.uber seines 
Sohnes zur Verfügung 
stellte und der den Ex
Aussenminister ihsnn Sabri 
<>glaynngil in seiner 
Luxus-Villa in Bonn 
bewirtete. einen Khomeini
treuen Ex-\ !ufti unter 
seinen Schurz? 
Cemalerrin Kaplan 
bereitete neben der 

verschiedenen europäischen. 
Städten Reden in 
Moscheen; diese Reden 
werden :J.uf Videobänder 
aufgenommen, verkauft 
,und auch in der Türkei 
vertrieben. 
Kaplan, der in seinen 
Vortrigen die Prinzipien 
des laizistischen türkischen 
Staates und seinen Gründer 
Atatürk att:J.ckiert, lobt 
den absolutistischen 
osmanischen Sultan 
Abdülhamid li sowie die 
Regierungsperiode der 
Demokr:J.tischen Partei 
(Demokrat Pani-DP) in 
den 50' er Jahren. Kaplan 
spricht sich gegen die 
"Partei für Fonschritt und 
Einheit" (lttihat ve " 
Terakki Panisi) und die 
Republikanische 
Volkspartei (Cumhuriyet 
Halk Partisi-CHP) aus. In 
Kaplans Vortrigen wird 
auch der Poet Necip Faz1l 

Fraktiön" innerhalb der ehemaliger Abgeordneter Gemalettin Kaplan in Deutschland • "Die Gläubigen haben . ~,; ::·~~ _· 
Organisation der der Gerechtigkeitspartei die Pflicht, die Botschaft der islamischen Revolution unter :: ·. . . 
:'-lationalen Sicht ist (Adalet Partisi-AP), -hatte die Massen zu bringen." - : · ·· · · · 
Cemalettin Kaplan, der sich vor dem 12. · ... ·· · -~- -
ehemalige Mufti von September 1980 als Herausgabe der Zeitschrift .lobend . hervorgehoben. 
Adana. . .Vorstandsmitglied der "Teblig'' auch eine . _ · · .... Kaplan, der in Europa . 
Cemalettin Kaplan tut sich Nationalen "Islamische Verfassung" --_.:;~.schätzungsweise 3-5.000 
::1ls der "religiöse Führer" Bewegungspartei (Milliyetc;i . vor un~ liess sie in · ·. ,.: Anhänger hat, besitzt auch 
hervor, der gegen Atatürk Hareket Partisi-MHP) verschiedene Sprachen ·-eine Import-Export-'::~-,··· ... · 
am hemmungslosesten zu hervorgetan. übersetzen. Diese Gesellschaft namens KAR- - ·· 
Felde zieht. Kaplan verliess Die Beziehungen zwischen Verfassung gleicht BiR. Fest steht, dass er die .· · 
!981, nach seiner Murat Bayrak, der sich haargenau der Verfassung . Gewinne aus seinen . 
frühzeitigen Pensionierung nach dem 12. September des islamischen Regimes in Handels~<eschäften seiner .;;- ... 
durch die Militärregierung, 1980 zuerst in den · • Iran. Sie kann durchaus . -_Organisation zufliessen ''· 
die Türkei und reiste nach __ Vereinigten Staaten~ dann_ .. als das "ideologische und __ .lässt.. _., __ . -~:::·., ;·:,::::,·;::_;_;~:<:~" 
Deutschland, wo er eine · ·in der Bunde~repÜblik ·, ~·:/-:-:politische Produkt der T::... -.• Selb~t~~~~tfu~ÜÜ:h-h;t die·-~;;;::tJ~·W;;: 
Zeitlang mit der aufhielt, und dem .::/ _ · Islamische~ Revolution im_:,;<Islainische Revolutiori:iri'~~~;:; -~~~~;-
Organisation der ehemalig~n Mufti ,::,. · <~ .\ '.: Ira~·~. b:7:Ich_~:t._'::'_er_~ef;<!i.·tJ~ Iran welt:veirp~~~nge_r ~~p;:~~ ';'~~ 
~ationalen Sicht Cemalettm Kaplan smd · ; • :·-· Cemaletun Kaplan.halt_m :::::2·~: und Opponenten gefunden~;-,.;_.,,~:-~:_-!~. 
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So wie die Französische 
Revolution 1789 und die 
Sowjetische Revolution 
1917 weltweit auf 
Reaktionen positiver und 
negativer Natur stiessen, 
hat aUch die Islamische 
Revolution im Iran 
Prozesse in der ganzen Welt 
ausgelöst. 
Bei politischen Ereignissen 
dieses Ausmasses 
verdienen jedoch die 
Beziehungen zwischen dem 
Land, in dem eine 
Revolution stattfindet, und 
den Anhängern im 
Ausland eine besondere 
Aufmerksamkeit. Unter 
diesen Gesichtspunkten, 
werden 
zunächst folgende Fragen 
aktuell:·-

Weiche Beschlüsse hat das 
Regime in Teheran gefasst, 
um die laizistische 
Ordnung in der Türkei zu 
zerstören? Welchen 
Personen wurde diese 
Mission übertragen? 
Welche Taktik und 
Strategie werden dabei 
befolgt? 
Wenn das nach der 
Islamischen Revolution in 
Iran konstituierte 
"islamische Regime" 
Cemalettin Kaplan und 
seine Freunde finanziell 
unterstützt, bekommt die . 

·ganze Sache einen äusserst 
. wichtigen Charakter. 
Es gibt Hinweise darauf, 
dass das Regime in Teheran 
Kaplan und seine Freunde 
unterstützt. Die angeblich · 
von Kaplan vorbereitete 
islamische Verfassung ist · 
eine haargenaue Kopie der 
iranischen Verfassung; die 

. Import-Export-Gesellschaft -

/' 
~,Im Iran gedruckte islamisch-

fundamentalistische 
Publikationen werden von Kaplan_ 

Hodscha vertrieben. G. 

Cemalettin Kaplan auf 
allen Ebenen unterstützt. 
Kaplan, der sich gegen d::ts 
Zinssystem ausspricht, 
sammelt Fonds auf 
Bankkonten, die in der 
Bundesrepublik und den 
Niederlanden auf seinen 
Namen laufen. Auf einem 
anderen speziellen Konto 
"(Afghan-Konto'') werden 
Hundemausende von 
Deutschen Mark 
gesammelt. Wer überweist 
diese Gelder? Wofür 
werden sie ausgegeben? 

./ 

Islamischen Gemeinden 
und Gemeinschaiten'" 
geschanen, pro- iranischen 
Gruppierungen in Europa 
die bewegung mit dem 
schwächsten Einfluss 
darstellen. 
Den grössten EinOus> in 
Europa haben die 
Verfechter der ".\ationalen 
Sicht'' und die 
"Süleymanisten. '' 
Die unter dem 
Sammelbegriff 
"Süleymanisten" 
z.usamm~ngefassten 

Türkei durch Koran-Kurse 
verbreitet. Die 
"Süleymanisten", die 
heute in der Türkei unci im 
Ausland über Immobilien 
im \\' ene von Milliarden 
und über religiös 
arbeitende Stiftuneen : 
verfügen, organisieren sich 
im Ausland unter dem 
Namen "Islamische 
Kulturzentren." 
Da die Süleymanisten die 
Koran-Kurse als ein 
Hauptbetätigungsfeld 
betrachten, geraten sie 
unvermeidlicherweise mit 
dem Amt für religiöse 
Angelegenheiten (Diyanet 
i~leri Ba~kanhgx) in 
Konflikt. Die von diesem 
Amt verfertigten Berichte 
handeln hauptsächlich von 
den Aktivitäten der 
Süleymanisten. Der 

KA.R-BiR pflegt 
hauptsächlich Im Rahmen seiner RechEuch~·n in E:urop~ i~af Ugur Murneu auch Kaplan-HÖdschä lriKöiri:·~~r"-:~<~-
Handels bezieh ungen zum. . ,,- -:. " ·"· ·· · · · . . . ' : - -< · - : _ · ::r~-,~:;;~~;:J:~.~:~;~;;}:V~~~df:~ 
Iran; die im Iran Fest steht, dass mir diesen , Gruppierungen wehren sich ... Konflikt. zwischeri'~<"'~,-~;:~;;',:·.~ 
gedruckten islamisch- Geldern in Yiekn -- im allgemeinen gegen diese .. Sülevrrianisten" -~-~d d~~-~-. 
fundamentalistischen europäischen Städten· · Bezeichnung. Eigentlich. - : · Amtsträgern dauert schon-:_~ 
Publikationen werden von Moscheen errichtet werden. wurde die Bezeichnung ·lange an: er spiegelt sich :-~ 
Kaplan Hodscha und Auch die von den _. "Süleymanismus" in einem · auch in den · 
seinen Kreisen vertrieben; Mitgliedern der Islamischen negativen Sinne zum ersten · ·Auseinandersetzung~n · ··: :.' _ 
Radio Teheran sendet · Union monatlich Mal von dem ehemaligen _. zwischen Moscheen und ~;<: •.. ' 
unaufbörlich Loblieder auf. abgezogenen Beiträge · Mufti von Adana. -_-.. :· .: : ·_Vereinen in der -:-:-:,_1:.:.::~'.:.::7~~~~ 
die Zeitschrift "Tebliif'-- ·::-· gehen direkt auf den.-. . Cemalenin Kaplan, ____ ,;_..c'.----,~ Bundesrepublik ~~·ide~.-~A"uC· 
und deren Sympathisämen. : persönlichen Bank konren_. · .. benutzt._·.·: _ · ·_ ~ -~ -;~-- ~-~.·~~--·.:"~:.-der' politischen Ebem(;;,~.::_:s~-
Diese Tatsachen · · Kaplan Hodschas ein.·;:·.~-- '·Der "Süleyma·n-ismus"· afs ~ · .~· pfleoteri -die~·;:o.[:.~;;,)~,-:-... ~f:~~;t.,'7\~~ 
bekräftigen die ~~nah~e, · -- . Wir gla~b.en/d.:!ss'ß_ie. yii1 _-·:;·eine Fraktion· der ·Sekte der: • .. o:'Sülcyrrianis}en~~-~:~T:2:~J-' 
dass das Khomemx-Regtme die "Unic,m der ;· -- · _-- · . - ·· · Nakschibendi \n-xrde-- in .. der . · _'_ 12 .. Septein b<;r.'J ~.9.9.-tF:~:,:~;:;:_;_ 
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Beziehungen zu der 
Gerechtigkeitspartei 
(Adalet Partisi-AP). Kemal 
Ka~ar, der älteste 
Schwiegersohn des 
Gründers der Sekte der 
"Sülevmanisten", 
Sülev~an Hilmi Tunahan, 
war .Abgeordneter dieser 
Partei. Auch der rechte 
Arm Kemal Kaprs, Ali 
Ak. ist ein ehemaliger AP
Abgeordneter. 

Aufgrund einer Anderung 
in d~r Satzung der Koran
Kurse wurden 1971 die von 
"Sülevmanisten" 
betriebenen Koran-Kurse in 
der Türkei verstaatlicht. 
Nach dem 12. September 
wurde von dem Obersten 
Gericht in Antalya ein 
I erbot über Koran-Kurse 
verhängt, die landesweit 
unter verschiedenen Namen 
organisiert waren und über 
Ta-usende von Schülern 
verfügten. Das Gericht 
verordnete auch die 
Verstaatlichung des 
Eigenrums der Kurs
Träger. Dieser Beschluss 
wurde jedoch später von 
dem Obersten Gerichtshof 
in Ankara wieder 
rückgängig gemacht. 
Die "Führungselite" der 
als "Süleymanismus" 
bezeichneten Sekte setzt 
sich· aus Geschäftsleuten 
und Gewerbetreibenden 
zusammen. Die Koran
Kurse, die hauptsächlich 
-:Iurch die Einkommen 
dieser Geschäfte finanziert 
werden, verbreiten sich in 
Windeseile und können 
sich schon sehr bald selbst 
finanzieren. 

Die Führer der 
Süleymanismus:::Sekte, die 
über ihre Koran-Schüler 
eine grosse politische 
Macht besitzen, lenken 
dieses Potential -
selbstverständlicherweise
ebenfalls in politische 
Kanäle. Das so entstandene 
Triumvirat von "Sekte
Politik-Handel" prägt das 
politische Leben in der 
Türkei. 
Der Islam sollte, nach der 
Ansicht der 
"Süleymanisten", in der 
Bundesrepublik zu einer . 

. "staatlich· anerkannten 

:D Die "Süleymanisten" kämpften für die 
Anerkennung des Islams zu einer staatlich 
akzeptierten Religion in der Bundesrepublik 

Deutschland. -~\ 

fundamentalistische'' 
Gruppierung in Europa 

stellen die Staatsbürger 
dar, die dort unter dem 
Dach der "Türkischen 
Föderation" (Türk 
Federasyonu) operieren. 

Religion'' erklärt werden. 
Die Sülevmanisten würden 
so von d.en finanziellen 
Vergünstigungen, die dieser . 
Status ihnen ermöglicht, 
profitieren. Sie zeigten sich 
so flexibel in ihren 
Beziehungen, sich dass- sie 
nicht scheuten, für diese 
ihre Ziele auch von der 
Grossen Freimaurerloge in 
der Bundesrepublik 
Deutschland Unterstützung 
zu bekommen: Es wird 
davon ausgegangen, dass 
die Süleymanisten bei den 
nächsten Wahlen in der 
Türkei die Partei des 
Rechten Weges (Dogru Yol 
Panisi-DYP) unterstützen 
werden, die sich als die 
Fonführung der alten 
Gerechtigkeitspartei 
ausweist. 

. Der Antrag der 
S üleymanisten in der 
Bundesrepublik auf die 
o .g. "staatliche 
Anerkennung als 
Religiansträger'' wurde 

jedoch abgelehnt, so dass 
sie ihr Ziel nicht 
erreichten. Wenn sie dieses 
Ziel erreicht hätten, hätten 
sie über eine finanzielle · 
Quelle verfügen können, 
die der Kirchensteuer in 
der Bundesrepublik gleich 
käme. Anders ausgedrückt, 
hätten sie von den 
offiziellen Einnahmen 
profitiert, die von den 
Gehältern der 
muslimischen Minderheiten 
in Deutschland abgezogen 
würden._ 

Die "Süleymanisren" 
stellen eine der islamisch- · 
fundamentalistischen 
Bewegungen dar, die 
sowohl im Inland als auch 
im Ausland am 
effektivsten arbeiten. Sie 
verfügen über eine grosse 
wirrschaftliehe Macht und 
zahlreiche Immobilien ... 
Ausserdcm ·sind sie für ·' 
ihre Fähigkeit ?.erühmt~ 

auf der politischen Ebene 
gurc Beziehungen 

herzustellen und diese auch 
sehr feinfühlig 
zu ptlegen. 

Die Sülevmanisrcn stehen 
eint:rseits mir dem .--\mt für 
religiöse .--\ngdegenheiten 
(Diyanet t~leri B:l~k::mltg!), 
und andererseits mit der 
Org:1nisation der 
Nariomlen Sicht in 
Kontlikt, die sie als 
harren Konkurrenren 
betrachten. Dieser Kontlikt 
macht sich auch in harren 
Wortduellen in 
Zeitschriften und 
Zeitungen bemerkbar. 

Eine andere '·islamisch-

Die politische Linie der 
"Türkischen Föderation", 
die vor dem. 12. September 
1980 mit der Nationalen 
Bewegungspartei MHP eine 
organische Einheit bildete, 
wird als "Türkisch
Islamische Synthese'' 
definiere Diese politische 
Linie, die auch auf 
zahlreichen Sitzungen der 
"Intellektuellen- -
Vereinigung" (Aydml::u 
Ocag1) in der Türkei 
vert;eten wurde, versiössr 
ganz offensichtlich gegen 
die Prinzipien eines 
laizistischen Staates. Die 
Verhaftung des 
Vorsitzenden der 
Türkischen Föderation, 
Musa Serdar <;:elebi, wegen 

Ugur Murneu mit dem Ge.neralsekreiä; der "Organisation der:::,~:-:.-· 
Nationalen Sicht", Ali Yükse/, in Köln (oben) und mit dem : 
Vertreter der saudi-arabischen Organisation Rabtta in Europa, :~-.: -~-
Abdullah EI Ehdel (unten). ·· ·· · · 



Verdacht der Beteiligung 
an dem Papst-Attentat im · 
Mai 1981, und die damit 
verbundene Untersuchung 
aller Aktivitäten der 
Föderation wirkten sich 
hemmend auf den 
Verbreitungsprozess der 
Organisation unter den 
Türken in Europa aus. 
Die Türkische Föderation 
wollte sich von dem 
Schaden, den das Attentat 
auf den Papst ihr zugefügt 
hatte, erholen, indem sie 
ihre Aktivitäten auch auf 
die Stiftungen ausweitete, 
die das Amt für religiöse 
Angelegenheiten (Diyanet 
i~leri Ba~kanhg1) in Europa 
gegründet hatte. So spielte 
die Föderation bei der 
Auswahl der 
Religionsbeaftragten eine 
Rolle, die von dem Amt 
aus ernannt und nach 
Europa geschickt wurden. 
Dieser Einfluss war vor 
allem den 
F öde~ationsanhängern 
innerhalb des Amtes zu 
verdanken. 
Die Politisierung der 
Religion und religiöser 
Begriffe ist 
selbstverständlich nicht auf 
diese islamisch-

' fundamentalistischen 
Gruppierungen beschränkt. 
Die Islamischen 
Kulturzentren, die in 
Europa mit der materiellen 
Unterstützung Saudi
Arabiens gegründet 
werden, nehmen auch bald 
türkische Staatsbürger 
unter ihren Einfluss. Die 
Islamischen Kulturzentren 
Saudi-Arabischer 
Abstammung-- kooperieren 
mit der Organisation 
"Rab1tat Al Alam-AI 
Islami", die kurz als 
"Rablla" 
bekanntgeworden ist. 

Anders ausgedrückt wird 
die Arbeit der Islamischen 

:Kulturzentren von der 
Organisation Rab1ta 
finanziert. Im Vorstand 
des Islamischen 
Kulturzentrums in Brüssel 
befindet sich auch der 
Botschafter der 
laizistischen Türkischen 
Republik unter den 
Botschaftern fünf 

6i Die Arbeit der Islamischen 
Kulturzentren wird 

von der Organisation 
"Rabzta" finan:::iert. e 

./. 

II 

Die Anhänger Cemalettin Kaplans auf einer 
Demonstration in Köln. 

islamischer Staaten, Seite 
an Seite mit drei "Rabua
V ertretern' '. 

Die Organisation Rabna 
· hat zuri; Ziel, einen 

"Islamischen 
Internationalismus" umer 
der Führung Saudi-

Arabiens zu begründen 
Sie ist auch die Initiatorin 
von drei 
Finanzierungsgese!lschaften, 
von denen zwei ihren 
Sitz in der Türkei und eine 
in Luxemburg haben. Das 

sind die Faisal Finans 
Kurumu und die Al 

r~ · Baraka Türk Özel 
~'~ Finans . -,s 

Kurumu in der Türkei und 
die Tekaful Kurumu in 
Luxemburg. Diese 
Finanzierungsgesellschaften 
werben im Inland und 
Ausland mit Sprüchen wie 
"zinslose Kredite" und : 
"Anteil am Einkommen" 
für Kunden. Diese drei 
arabische Banken, die auf 
gleicher Ebene wie 
die Rabita operieren, 
wer~en jeden Tag stärker; 
sie weiten ihre 
Aktivitäten auch auf das 
Verlagswesen aus und 
beschaffen islamisch
fundamentalistischen 
Tageszeitungen und 
Verlagen kurzfristig 
Kredite in Höhe von 
Milliarden von Türkischen 
Lira. 
Aber die Funktionen der 
Organisation Rabna sind 
damit noch nicht 
erschöpft. Zu ihren 
Zielen zählen die Vergabe 
von Stipendien an 
türkische Imams und deren 
Ausbildung zu "Pionieren 
des Scharia" in Saudi
Arabien . Die Rabna 
vergibt heute noch 
zahlreiche Stipendien an 
Religionsbeauftragte in 
der Türkei; diese in Saudi
Arabien "ausgebildeten" 
Imams werden in Europa 
vielerorts eingesetzt. 
Das "dramatischste" Glied in 
dieser Kette ist ·. die · ·.· ··. ·· · 
Tatsache, dass vor und : 
nach dem 12. September -.-~·.-
1980 die Gehälter der von ~-: ~ 

· ·dein türkischen Amt für · 
·religiöse Angelegenheiten 

.J;. ! in Moscheen eingesetzten 

,t :, : .. ·/ -~ {f:' '- ~ ~~~~sri~~t~e~~~:.r . 
· · • ~~ J!. ; · Organisation bezahlt·.·-~·· c:· 
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Ulya ÜCER 

' 1(emclettin Hocc'n1n faaliyetlerine dur diyecegiz11 

Radikal isldin-ci" akunlann-F .. -·flmanya ncirra-----..__ __ - Köln is!J.mi taribtlann_nere.--~-r. Boyieee ~ocuklanmn dini 
.-! L'rupa merke:i haline ge/en A:öln 'de Egirim de~~s.! bir_ mdkäi riiteliginde. (e- egitim görmesin~ ist~yen anne ba-

. ,),füdii.rü ilc- konu)tuk.- Kendi hükümetL..adma 7n1t ra~.übl lslaml:.: akJml.~nn b_alann da bu d1leg• yerme geu-
.. ·· b 'ld · J '}' ß ·· 1 d · · '.--\vrupa merke:len va da .--\1- nlmekle. 

goru) l tren OSe llSC mer, ergzmt~e manv01 m~rkd~ri" bu.kenrre bu- Demek isledigim. bir:~z crec de 
ö:.ellikfe Cemalerrin Kaplan 'tn faaliyetlerini lun~yor. ".'iurcular", olsa bir ~e~·.ler yapmaya b~lad 1 -
dikkatle i~lediklerini ~·e "bu gidiJe" yakznda "S~_Ieyma~c•l:!r"\e ":-.lilli Gö- g•m•zd•r. Ogretmenleri ek egi-
mahkeme kararn·la son l'erileceäfni sövledi. ru~ . .,:e~l!li bnatlanyla bu_~ent- timden ge~iriyor. mlifredatlar 

- .:> • · te odaklanm1~ durumda. Kultur hallrhyor. okul kitaplan yazd1-
Babnlt~h ularak siz sanmm da- nyor ve böylece nitelikli bir din 
ha ":ok bu ör~ütlerin okullarda. dersi egitimi saglamaya ph~lyo-
Türk dgrerh:iler üzerinde yaptik- ruz. Veliler de bu geli~melerden 
!an etki ile il~ileniyorsunuz. Bu fazlas1Yla hosnut. Ashnda Yuka-
ör\Zütlerin tG.aliYetlerini nastl de- nda ad1 get;en gruplarm Köln: 
gerlendirdiginizi dgrenebilir mi- de samldq~• gibi kan~1khga yol 
yiz'? a~t1g1 söylenemez. tabii Kaplan 

Büs.:hner: 1\öln'ün islami ,.e Polat ~evresinde kümelenen-
gruplann merkezi oldugu dogru- ler d1~mda. Kaplan'm 'Türkler 
dur. Hana Türk ögretmenlerden ar:1s1nda sadet:e yüzde 5-6 ora-
bazllan da bu örgürlerin i~;inde mnda bir destek gördügü bilini-
ph~•yorlar .. -\shnda benim bu yor. ama yol a~;t11!;1 huzursuzluk 
gruplann ~oguyla iyi bir ili~kim bliylik. Sanki Turklerin yüzde 
vard1r. yalmz Cemalenin Kaplan 80'ini arkas1na alm1~ gibi daYr:l· 
ve Polar rarafmdan yönlendirilen nryor. Bizim endi~emiz. bu tan-
grup ile ar.1m1za mesafe kovuvo- tanay1 i~ilen ,.e duruma Yak1f ol-
ruz. onlar da bize aym tavr~ crÖs- mayan Almanl:mn yanh~ bir ka-
teriyorlar. 1\öln'de. islami "din mya dü~meleri ve "Türklerin · 
dersi ,·eren 150 Türk ögretmen hepsi böyle" demeleridir. Diya-

. . 

In Köln, dem Deutschland-~ ja EuropazerztrÜm 
der radikal-islamischen Bewegungen, führten ·· 
wir mir dem' Leiter des Schulamtes ein , , ; 
Interview. Josef Büschner legte unserer :' :. -~ 
Zeirschrift die 1.'vfeinung der Kultusverwaitüng · .: .. 
dar und meinte, sie würden die Aktivitäten· 
Cemalet.tin Kaplans mit grosser . . · ·· 
Aufmerksamkeit registrieren und "diesem· . 
Treiben'' bald per Gerichtsbeschluss ein Ende setzen. ·:· 

I~Jir werden Kopien Hodschas Aktivitäten einSchrältken'' 
- Ktiln ist sozuS:J.gen ein 
Zen1rum der isla~ischen 
Sekten. Es befinden sich hier 
"Eu ropazen tren" oder 
"Deutschlandzen tren" 
verschiedener islamischer 
Organisationen radikaler Art. 
Die "~un:u", "Sükyman.:I·· 
und ".\lilli Görü{' mir ihren 
unl~rschiedlichen Flügeln sind 
hier beheimatet. Für Sie und 
Ihr Amt. denke ich. sind die~e 
Or;:ani~~Hionen in erster Linie 
"'egen ihres Eintlus!>es auf die 
türkischen Schulkind~r 
inleressant. Wie bewerten Sie 

· die Täligkeiten dieser 
Organisationen'? 

Bii~chncr: Es stimmt• -;..:hon. 

das.' Koln das Zentrum 
islamis-:ho:r GruppieruMen ist. 
.--\uch einig~ der türkis.;hen . 
Lehrer sind in diesen 

. Gruppierungen bes.:häftigt. · 
kh habe eigentlich zu vielen 
Gruppierungen einen guten 
Konrak:: nur zu der Gruppe. 
der Cemalettin Kaplan und 
Pol:.1t 1.0r,rehen. sind wir in 
einer be>rimmren Distanz. 
bzw. >i~ zu uns au..:h. Wir 
können 'agen. dass wir in 
f(öln I ;o rürkis..:he Lehrer 
haben. die auch islamischen 
Religiomunrerri.:ht erteilen. 
So wird dem Wunsch der . . ' 
Eitern ent!!ezen!!ekommen · 
dass ihre Ki~de; auch eine' .:~ · 

.. rdigiö~e Erziehung erhalr:,n:,-· 
:· •···· .-. ·. ,:, 

I , ,:• .~ .·' . . ,: 

: ::' -~-; 

Ich 'will damit sag~n: Wir tun 
eine zanze ~!en!!e - vielleicht 
etwas spät, abe; es wird · 
getan: Und zwar für die 

· Fortbildung der Lehrer, für 

obwohl nur 5-6 fl!o der. Türken 
ihre Anhän12er sind. ,Diese :._--:.--... ~-~-
Gruppe be1.~egt sich aber so; 
als ob es 801T.'o wären. Unsere 

· Sorge ist, dass die Deutschen, 
. die dieses Geschrei hören ·und 
. die Szene nicht kennen~ jn die_ 

Gefahr kommen zu sagen: · 
· ... Das sind die Türken." Das 

"Divaner" macht hier eine 
. sehr- eifrige, wichtige, · 

de Erstellung von Lehrplänen; 
für die· Erstellunl! von 
Schulbüchern und für einen 
qualifizierten 
Religionsunterricht. Deshalb 
haben wir hier eine hohe 
Zufriedenheit bei den Eltern .. bedeutungsvolle Arbeit, auch . ,. ,' 

in der religiösen Betreuung. ':}~/' 
All die_se genannt~n -. ' .. ~ .. ~:.;_;: Das sollte in .die richtige :,.:~:~'.:<;·;:::: 

~~~~~l~~ue~~i:~ ~;;::~~:u:~~~::i~l;~~~;!2~~~t1:~~~~7;?.~~[ff~ 
die Gruppe um Kaplan und ._;:_;.t;:;: sagen, dass Sie zu: denj1';,~~~~·'t; 
Polar. Sie brachten in lemer">~-:~- anderen Cruppieningeii~~-i~.;,-'B'f~-ft; 
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net t~Ieri Ba~kanhgt Köln'de ol
dukc;a önemli faaliyetlerde hulu
nuyor, bunu da gözardt etmemek 
Iäztm. 

- Y ani siz "Sülevmaoctlar" ve 
":-.lurcular" gibi iruplarla iliski 
ic;indesiniz ve buntarm faaliyet
lerini "sakmcah" bulmuyorsu
nuz. öyle mi? 

Büschner: Evet. öyle. Bu grup
larm ic;inde ~~~~an Türk ögrel
menler bile \'3r. Onlarla s1k stk 
bulu~uyorum: Diyanet Vakft: 
ndaki toplanttlara onlar da ka
lllmakta tereddüt etmiyor. Egi
tim seminerlerine geii~·orlar. Ay
nca Köln'de bir Klir:ln kursu fur
)'3Smdan söz etmek de yanh~ 
olur. Kuran kurslan, camilerin 
bulundugu bazt bölgelerde dü
zenleniyor. Okullarda c;ocuklar 
ic;in yeterli ölc;üde din dersi var; 
Kuran kurslan "patlamast" söz 
konusu degit 

- Burada ktsaca "yatth okul" 
denen kurulu$1ara da deginmek 
istivorum. Bildiiiimiz 2ibi Del
me~horster Sok'ägt'daki "yauh 
okul"u imam Cemalettin Kaplan 
tainamen eline aldt; ~ski onag1 
Polat gruptan aynlmt~ bulunu-

"Nurcu'.' Kontakte pflegen 
und dass deren Tätigkeiten 
Ihnen nicht als· 
•·unrubestiftend" erscheinen? 

vor. Bu okulun "meslek okulu" 
olarak tanmmak i~in verdigi di
lekceye de henüz bir yann veril-

. mi~ degil. Kültür Bakanltgt bu 
"vanh okul"un faalivetlerini na
s;l degerlendiriyor? . 

Büschner: Bir süre önce Al
man)'3'nm her yerinden c;ok sa
ytda c;ocuk Köln'deki Yabanctlar 
Dairesi'ne b~vurdu ve oturma 
izni aldt. Bu dikkatimizi c;ekti. 
Ara~tlrdtk ve eski bir mülleciler 
yurdunun yatth okul haline ge
tirildigini ögrendik. Okulda er
kek ögrenciler c;ogunluktaydt, 
ama ktzlar da ''ardt. Birkac; ay 
önce toptarn ögrenci saytst 
104'tü. Bunlarm 60 kadan hälä 
okul c;agmdaydt, digerleri ise zo
runlu egitim süresini a~ml~lardt, 
yani 16 )~m üzerindeydi. Henüz 
okul c;agmda olanlann büyük 
bölümü Hauptschule'ye devam 

ediyordu (F. Almanya'daki egi
tim hiyeraJ?isinde en altta yer 
alan 10 )'tlltk .. ortaokul"). <;::o
cuklar hakktnda farklt ~eyler du
yuyoruz. Ashnda r;ok r;ekingen 
da,·ramyorlar. c;evrelcriyle ili~ld 
kurmaktan ka\tntyor. özellikle 
Türk ögretmenlere ac;tlmamaya 
gayret ediyorlar. Ana dili egiti
mine. din derslerine kaulm•ror
lar. Gerekc;eleri ise. yatth okulda 
yeterince din egitimi gördükleri 
ve Türk ögretmenlerin verdigi 
Türkr;.: derslerin fazlastyla Türk
iye'ye bagh kaldtgt. ):"ani bu c;o
cuklar, T.C. Devleti'ni ~imdiki 
haliyle reddediyorlar. Resmi din 
egitimini yadstyorlar. Aynca 
okul müdürleri son zamanlarda 
artan saytda ögrencinin spor ve 
yüzme dersterinden c;ekiidigini 
anlattl. Biyoloji gibi, insan vücu
dunun irdelendigi derslere kaul-

"J{öln äeki 
Türk ögrernzenlerin 
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mamak gibi bir egilim ''ar. Bu 
yauh okulda neler olup bittigini 
ancak tahmin edebiliyoruz: \O· 
cuklann üzerinde büyük bir psi
kolojik baskt oldugunu dü~ünü
yoruz. Dayak olaylan hakktnda 
ise herhangi bir kantt yok. : 

- P eki, verdikleri dilek~e ne 
olacak? Din adarru yeli~tiren bir 
meslek okulu olarak tamnmak 
ic;in ne gibi $artlan yerine getir
meleri gerekiyor? 

Büschner: Yerdikleri dilekc;e. 
"imam. hatip ve hoca yetistiren 
bir meslek okulu'' olarak tantn
mak volunda. Ama okula devam 
eden · 104 ögrencinin 60 kadan 
hiilä zorunlu egitim süresini ta
mamlamt~ degil. Eger bu gerc;ek
ten bir meslek okulu olsaydt, o 
c;ocuklann okula ahnmamast ge
rekirdi. Getirilen kriterler akla 
yatkm olmadtgt ic;in dilekc;enin 
geri c;evrilmesi gerektigini dü~ü
nüyorum. Dilekc;e kabul edilme
yecektir. $öyle bir soru geliyor 
akla: Hauptschule gibi d~ük bir 
egitimden g~en c;ocuklar, bu 
"okul"da toplamp. bilins:li bir 
kadro yeti~tirilmeye mi c;ah~th· 
yor? Bu örgüte bagh c;ah~an 150 

auf die Juneen und Mädchen 
ausübt. Ob -es zu Prügel . 
kommt. könner: wir nicht 
beweisen. 

Büscbner: Genau. Sogar. G . . . . .. I.' • .. Wie ist es ~it ihrem. Antrag? 
•1'lJ1n.,ol ... 0 •1','[,'"'• 'H!l-1 o· t-'s:··.l·t a I ,~z [r,'!, türkische Lehrer ·sind don · · ~ . .::-- - - •. o Welche Voraussetzungen ·· · 

täti!!. Ich trefie mich mit müssen sie erfüllen, damit sie 
ihn~n und sie eehen mit zum als eine Berufsschule. die · ,. 
Divanet, wenn -wir unsere als Seiteneinsteiger aus dem ·· muttersprachlichen Unterricht, Geistliche erzieht. anerkannt 
ve"ranstaltuneen haben. Es . gesamten Bundesgebiet hier in ·sie nehmen nicht teil an der · werden? . · 
2ibt in Köln äuch kein Köln angemeldet wurden. Wir religiösen Unter\\'eisung. Sie . . · Büschner: Ei11.enilich ist der 
Überhandnehmen von haben nachgefragt und es schieben vor, dass sie :_-Antrag gestellt auf die ; ·. _ 
Korankursen beispielweise, ):teilte sich heraus. dass man genügend religiöse Errichtung einer -·· .... 
was man erwarten würde. so eine An "Internat" in Unterweisung in ihrem · "Berufsfachschule zur 
Korankurse sind an einigen einem ehemaligen Internat bekämen, und was Bildung ,·on Imams. 
Stellen, wo Moscheen sind. Asylantenwohnheim gegründet der muttersprachliche · Predigern und Hodschas.··. 
Sonst gibt es kein hatte, in dem hauptsächlich Unterricht ihnen bieten Eine Berufsfachschule beginnt . 
Anschwellen ..:.on Jungen sind. aber auch eine würde. wäre sehr einseitig und erst nach der Beendi!mng der 
Korankursen, ;"..eil es R_eihe von Mädchen. d normalen Schulpflicht. Öon. -~··-.:~: · ziemlich geprägt von er 
genügend religiöse Bildung · Insgesamt waren es 104 Türkei her. Man spün also sind jedoch über 60 von 10-+ .:-.''0 :. 

und Erziehung für die Kinder Jungen und Mädchen, vor Kindern immer noch ": · · , .. ·· · 
- eine starke Ablehnung des · ·: · . . .. 

gibt- im Schulprogramm. . einigen Monaten. Über 60 von türkischen Staates, so wie er .· . ·schulpflichtig. Wenn das eine ·~,:::· 
- Ich möchte auch kurz auf. ihnen sind noch . ist, und auch der religiösen .· ··. · Berufsfachschule sein ·~ollte, .~.;:,~;; 
die sog. "lnterniusschulen" schulpflichtig, die anderen · · · dann dürften diese Kinder ;, · ;: .·" 

.Unterweisung im Allgememen.. . . . . . 
eigehen. Das Internat in der · haben ihre Schulpflicht schon eigentlich gar nicht da sein. ·_·-~::: 
Delmenhorster Strasse hat ja hinter sich, d.h. sie sind älter ·Die Schulleiter berichten ·von Ich bin der Meinung. dass · ···· .·: 
der berüh.mte Imam Kaplan in als 16 Jahre. Von den· vielen Abmeldungen vom man diesen Amral! ablehnen · · 
die Hand genommen: sein Schulpflichtigen ist das Gros Sport- und muss oder wird, v.:eil die . .. 
früherer Partner Polat ist in Hauptschulen. Von den Schwimmunterricht. Man Kriterien, die man bringt. , .-·····~, 
gegangen. Und deren Antrag Kindern hören wir versucht auch in anderen . _ nicht einsichtil! eenu!! sind. -.,__; : ... : ... 
auf Anerkennug als Unterschiedliches; eigentlich Fächern wie Biologie, wo es _;.::>_,Die Fra2e'ist, -ob ma'ß nicht "/i~;'-: 
Berufsschule ist noch in der .. , sind sie sehr zurückhaltend. . um den Leib des Menschen·: .... : . .-'~versucht,. nach _einer .. niedrigen~_.:;.: 
Schwebe. '\o\'ie beurteilt Ihr . ' ; · Sie. versuchen, wenig Kontakt · : · geht, sich möglichst vom :: .. :· '~<- ~- Ausbild uni! -wie· die}~:;:,:.~··.r:._(if.'~~:f:'.-· 
Amt also die Kultusbehörde >:'. iufzunehmen sie verschliessen :·Unterricht zu entfernen. Wir',:.-.,' Hauptschuie·durch die .~:;~:;;·&:1~i: 
die Arbeit dieses Institutes?. ' ·'~: sich besonder; vor den : · _ ·. : · ·können nur erahnen. W,ie .es·· .. :t:-:·~,. Errichtung Y_i:injog_:;::'~~~~(f~'tt~: 

. Büschner: Wir sind darauf . türkischen Lehrern. Sie ···, .. : · .. ::_im Heim \'Or sich geh~. und, ;,r.z~-~~ ':Berufsfach.schulen'·'i:~.e~:.?ss.!}.;:'-;.~ 
aufmerksam l!ewordcn. als ·:.·nehmen zum !!rossen Teil.· <:.'zwar dass·man dort ·:)~·t.:';_;:, ::;:/einen Kader he'r::frirozieher{.;.•;;.~~;;:.-, 
eilie I! rosse z;hl von Kindern· · · nicht teil am ·~:. :·., ''.:. ,:·: ; .. ·. ·.: ·. · erheblichen psychische·~ DrÜck> .. Ein Kader .-d·etdre_idec~}'f?rC~;:; 
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c:uni Y:Jr .-\lmanya'da. \eti~tirilen 
bu kadro. Kaplan Ye Polat adm
daki ph1slarm fikirlerini bu ca
milerde yaymaki:J m1 yükümlü 
olacak ·: 

-"N urcular", "Süleymancl
lar" ,.a da "~lilli Görü{' gibi 
gru~l;nn kad1n-erkek arasmda 
bir aynm gözetmt:digini mi dü
sünüyorsunu~? 

Büs.:hner: 0Yie oldugunu san
mam. K1zl:mn egitimi ve kaduun 
konumu hakkmda bütün grup
lar benzeri dü~üm:elere sahip. 
Yorumlan aym. 

- A..lman makamlanmn özel
likle Cemalwin f...:aplan'1 dikkat
le izledigi gönilüyor. Ama "yan
okul'' niteliginde kurumlan yer
le~tirenler sadece Kaplan'm örgü -
tü def!il. Di~er gruplann da ben
zer k~rumi;~m;lan var. Örnegin 
'filli Görü~'ün "islam Akademi-

i" var: Köln'de oimasa bile 
l\.Uzev Ren-Vestfalva evaletinin 
ba~kä kemlerinde bir ~evi "din 
adam1" yeti~tiren okuliar bulu
nuvor. Bu okuliann hic;biri res
mi ·de2:il. özei ki~ilerce i~ietiliyor. 
Kültü~ Bakanh~ ve Egirim Dai
releri'nin bu okuiiara kar~l tutu-

diesen Herren Kaplan und 
Polar in Moscheen -ich 
glaube. est gibt !50 
Moscheen. die diesem 
Verband angeschlossen sind
verbreiten. soll. 

Sind Sie der Mein~ng, dass 
die anderen Sekten und 
"Gruppierungen wie die 
"Nurcu", "Süleymanc1" oder 

· 'lilli Görü~" Mädchen und 
_ ... ngen gleichbehandel~? 
Büschner: Das glaube 1ch 
auch nicht. Die .. Vorstellungen 
über die Bildung der Mädchen 
und die Möglichkeiten der 
Frau liegen bei allen 
Gruppierungen sehr eng 
zusammen: Sie haben fast 
eine gleiche Interpretation. 

Mir fällt auf. dass die 
deutschen Behörden vor allem 
auf Cemalettin Kaplan 
aufmerksam geworden sind. · 
Aber Kaplan und seine 
Gruppe ist nicht die einziger 
die "schulähnliche" · 
Institutionen betreibt. Andere 
Organisationen haben 
ebenfalls ähnliche Schulen. Es 
<>ibt "ls!Jmische Akademien" 
~on "~lilli Görü~": es gibt 
zwar nicht in Köln, aber in 
anderen Städten Nordrhein
Westfalens eine Art von 
"Geistlichenschulen". All 
diese Schulen sind nicht 

mu nedir'? Bir "özel okul"un da 
resmen dc: tanmmast gerekmiyor 
mu'? 

Büschnc:r: Eger bunlar resmen 
tamnm1~ okul statüsünde degil
se, bir tür kurs veya seminer ola
bilir. Bu kurslar anayasam1za 
kaf11 gelmedigi sürece faaliyetle
rini sürdürmekte serbesttirler. 

-Bu "yauh okullar" ic;in de ge
.;erli mi? 

Büschnc:r: Ya11h okul söz ko
nusu olunca durum biraz degi~ir. 
Eger bir dernek. anayasaya ayk1r1 
faaliyetlerde bulunmayan bir 
okul kuruyorsa. söylenecek bir 
~ey yoktur. Ama Oelmonhorster 
Sokag1'ndaki "yatlh okul" bir · 
"meslek okulu", yani resmi bir 
~gitim kurumu olma iddiasmda. 
Ogrenciler okulu genelgec;er bir 
diplomayla bitirecekler. Gen<;lik 

Dairesi ,.e Egitim Dairesi bu 
okulun faaliyetlerini yakmdan 
izliyor. 

- $öyle diyebilir miyiz: Alman 
makamlan. elde bir delil olma
dJgt ve resmi olarak tamnmak 
ic;in dilc:k.;evle b~vurulmad1gt 
sürece. "kurs". "okul" ,·eya 
"akademi" udt alttnda ytlrtltlilen 
ph$malara kar$1 kaynsiz kahr
lar. Almanva'da "islam .-\k::!de
mileri" oldui!unu bilivoruz. Ga
zerelerde ila;!D.n var. para ropla
mvor. Bunlann faaliveti hi~bir 
d;netimden ge.;miyo; mu? 

Büschner: Eger buni:J.r der
nekler t:u·Jfmd.an i~letiliyorsa. 
Malive Oairesi'nin sorumluluk 
saha~ma oirerler . .-\ntc::I dernek
ler, Anay~sa Koru~a Oairesi ta
r.1f1nda~ da gözetim alt1nda tu
tulur. Ozgürlük~ü demokratik 

··:....:,-1·jo'-"n'l'J'i'•ln;· ''" .. _)L ....... # 4 i '-••~• I ..,. 
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.. Di!:! .-ikriviriiten der Siileymancl und 
, Vu i·cu. /)e;,verren rFir nich r af\· 

unruhe:,;rij'temf." 

offiziell anerkannt, sie werden 
privat betrieben. Wie stehen 
das Kultusministerium und die· 
Schulaufsichtsbehörden zu 
diesen Einrichtungen? Muss 
sich eine "Privatschule" nicht 
auch offiziell anmelden? 

Diplom abschliessen. 

Also, bis Sie irgendeinen 
Hinweis bekommen oder bis 

:ein offizieller Antrag auf 
. Anerkennung eingereicht 

wird, ist es für die deutschen 
Behörden nicht von Belang. 

bir de,·lette b:l!)IIL':l kriter. bir der-· 
negin faali~etlerinde :mayasaya 
ve eyalet ana~:asasma ka111 gelip 
gelmedigidir ... Yurtlar" ise bele
divenin ve eYalet hükümetinin 
Gem;:lik Daireleri tarafmdan de
netlenirler, izne tabi tutulurlar. 
Resmi okullann kurulmast ise ta-: 
mamen Kültür Bakanhg1'nm so
rumlulugu altmdad1r. Fakat <;o
gu .-\Iman ve yabanct dernekle
ri. ülkemizde kar:Jnltkta k:!hyor 
ve pek denetim alt1na ahnaml
yorlar. 

-Duyduguma göre Köln'deki 
bir yault okulda ,·elilere baz1 k:i.
i!alar imzalauilvormu~. Buna gö
;e annc:-babal;r, okuldaki ··e .. gi
tim vönt<:m!t:rine" nza gösrerdik
leri~i bevJn .:di,·ormu~. Bu. C.:
makttin.Kap!Jn'tn Delmenhors
ter SokJgi'nd::~ki "yattlt okul"u 
i-=in dc: get;erli. Y::~ni anne-babalar 
velaver haklanm vatdl okuli.dev
redi~'Orlar. Bu va;al bir i~lem mi? 

B.üschner: ·su bütün yauh 
okullarda böyledir. Veliler, bazt 
haklarm1 vatlh okul vönetimine 
devrederler. Bu dog:ildtr. 

.-Bu sövledikleriniz. resmen ta
mnmlS yanlt okullar i!;in gec;er-

Wenn es um die Einrichtu-ng. 
von "Heimen'' usw. geht, 
sind sicherlich das Jugendamt 
der Stadt und das . .-.. . . _ .. 
Landesjugendamt gefragt, die 
diese Heime kontrollieren und 
eine Genehmigung erteilen , 
oder nicht erteilen .. Und für -'- :. · -, · 
·die Einrichtung von offiziellen.<:: . 
Schulen ist das . .. . . _. 
KUltusministerium zuständig ... > 
Aber deutsche und 

··ausländische Vereine die sind 
. in meistens einem Dunkelfeld 
· belassen und kaum 
kontrollierbar. · . 

Büschner: Wenn es sich nicht welche Institutionen unter 
um anerkannte Schulen dem Namen "Kursus'' • Wie i~h inf~rmiert bin, soll 

"Schule" oder "Akademie" I · handelt. kann das irgendein man in einem · nternat m · 
. Kurs sein. eine .-\rt von betrieben werden. Wir wissen, Köln die Eltern Papiere und : - .: · 

dass es "Islamische · B 1 h 'b 1 · · · Veranstaltung. Solange diese . e ege untersc re1 en assen, · ... ; .... ·< 
Kurse nicht gegen unsere Akademien" gibt. In· in denen sie·sich mit den -:'.: .. ·>·.'', ·. 
Verfassung ;erstossen, können Zeitungsanzeigen wird dafür Eniehungsmethoden dieses , .. ·. · 

·sie frei existieren. geworben. es wird auch Geld Institutes einverstanden · 
. erhoben. Werden diese ·erklären. Das gilt auch für . 

· Gilt das :lUch für ~in Einrichtungen nicht das Internat von Cemalettin · -· 
''Internat"? kontrolliert? · · Kaplan. Ist das überhaupt :. :- ·; :' · · 
Büscliner: Bei einem Internat Büschner: Wenn es sich um gesetzlich? . · ·· . · · ·. 
ist es schon ein bisschen einen eingetragenen Verein Büschner: Das ist bei jedem .. 
komplizierter. Wenn ein handelt, unterliegt er der Internat der Fall. Die Eltern 
Verein eine Schule gründet, Kontrolle des Finanzamtes. treten gewisse Rechte an das 

~!~s~~~~tt, g::~~ ~=nv~[:~~:ung ~~~ v~;;~~:s::;~s~~~t~ch von . !~~~;~~rr~~:in~~~~~t , .. , · ·. ~J:~~-~_:·,-:, 
sagen. Aber das Internat in observ1ert. In emem . _:_ __ --~- ___ c_ . _ ·.' , . - c'. __ . · ··''- ,·,.:;·~.:. ·, 
der Delmenhorsrer Strasse will freiheitlich-demokratischen·.,--:\·,~:·_ Aber dies gilt für. ein -::.:_\;,::'.~..:::-~.;-:,!,5• 
ja dne "Berufsfachschule", · ·;. ,. Staat kommt es darauf an, ob _::anerkanntes Internat, und das_-+,...,:;:';!{ 
d.h. eine offizielle Einrichtung ._. der Verein gegen das .-... · . · "·· ·in der Delmenhorster S_trasse.~~;,~~:;: 
sein. Die Schüler sollen, mit ':-> ,: Grundgesetz und die·. :~ ist noch nicht _offizie11.~1;;biK-l~"~~{.!,f~'Y 
einem allgemeingültigen : :~~~:: ~ :.·La:.'desverfassung ~ers~üsst~. :in~~k~~~~.~~~~;~,:~~;!_!!J?~@j:t~~~:~. 
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· .. " , , .:,~~~S;;[;fü.; . , .. ·. • . j.iJ{;lf~.,c;Jj}f;Jl;,lf~~~J:i't;:k~w ... · ··· "~''~) 



Ii. Oysa Delmenhorster Sokagt~ 
daki okul resmi olarak tanmmt~ 
degil. 

Büschner: Hay1r. degil. Onlar 
kendilerine ••vauh okul" adm1 
yak~tmyorla;. Aynca sürekli 
isim degi~tiriyorlar; örnegin 
"Müslüman Gen~ler kin Yauh 
Okul", "Müslüman Gen~ler ve 
Yeti~kinler lc,:in Yauh Okul", "ls
lami Dil Okulu" gibi. Bu kav
ramlar antetli kägltlarda da res
men ka~1m1za c;Jkl~·or. Denetimi 
sürdürüyoruz. Orada olup biten
tere ili!ikin bariz kamtlar elde et
tigimizde. yauh okulu kapatma 
yoluna gidecegiz. Ancak henüz 
elimizde genc;lerden ve)·a veliler
den geien somut bir ~ikäyet yok. 

izledigi günleri haurhyorum. An
la~!lan o konudaki tereddütler 
ortadan kalku. Oysa bu gruplar, 
Kaplan ve arkada~lan gibi "ya
uh okullar" kurmasalar bile, Ku
ran kurslan ve benzeri "okullar" 
i~leriyorlar. Peki, sizce bunlar ge
rek ögretmenlerde, gerekse ög
rencilerde olumsuz bir etki yarat
mJyor mu? 

Büschner: Bu konuda ~unu 
söylemek I:i.ztm: Köln'de ya~ayan 
Türk i~c;ilerin en azmdan yans1 
dinine baghdtr ve bu insanlann 
öteden beri, dini görevlerini ye
rine getirmek gibi bir ihti~·ac;lan 
vard1r. i~te yukanda sözünü et
tiginiz gruplar, bu ihtiyaca cevap 
vermek iddias1yla ortaya c;Jkmt~
lar ve gerc;ekten de bir imkän ya-

ratabilmi~lerdir. Diyanet i~leri 
Ba~kanhg1 ise bunu c;ok gec; far
ketti, ~imdi elinden geleni yapl
yor. Fakat ilk dönemlerde Türk 
resmi taraf1 vatanda~lannm ih
ti~'llcma ce,':lp verememi~tir ve 
meydam bu gruplara blrakmtStJr. 
Öte ~':lnda bu gruplarm faaliyet 
sahalanm Türkive'den burava 
kaydtrdtgmt da belirtmek gere.k. 

Ben Türki~·e'ye gittim: Köln'de 
oldugu gibi orada da bir "isla
miyet'e dönü~" egilimi gözlem
ledim. Biz. okullara din dersi ko
yaral.. ~·tllardtr bu egilime kar~a 
mücadeleye etmeye c;alt~Jyoruz. 
<;ogu veli. okullardaki din der
sini yeterli buluyor. Ama ~öyle. 
diyenler de var: "lslamiyet Allah 
tarafmdan yeryüzüne indirilmi~-

tir. Hazreti Muhammed Kuran'1 
Arapp olarak kaqtlamtsur. Ku
ran't anlamadan okumak bile 
kutsal bir görevdir:· Buna bizim 
anlayt~ göstermemiz gerekiyor. 

Böylece büyük bir c;eli~ki i<;ine 
dü~üyoruz: Bizim koydugumuz 
din dersi sadece Hazreti Muham
med hakkmda, Allah hakkmda. 
din hakkmda bilgi \'erebilir. Ku
ran't ezberleyip okumak farkh 
bi~eydir. Bu bizi bir ikileme dü
~ürüyor. Bize kalsa, sadece res
mi din dersine izin verirdik. Ama 
velilerden biri bize gelip, "Allah: 
Ia · konusabilmek ic;:in sureleri 
Arapc;:a okuyabilmem läz1m", de
diginde. söyleyecek bir sözüm 
kalm1yor. 0 zaman veli, "<;:ocu
gumu Kuran kursuna gönder
mek zorundaytm, dinimiz bunu 
gerektiriyor", diyebiliyor tabii. 

- Bu örl!üt son zamanlarda 
ortaya ~1kt1~ Öte yandan "Süley
mancJ" veva "l\urcu" 11:ibi ken
di ic,:ine kapali birtaktm -grupla~
malar var ki, bunlann mazisi c;:ok 
daha eskilere dayamyor. "Milli 
Görüf'ic;:in de aym ~ey gec;:erli. 
Bu örgütlenmeler yakla~tk yirmi 
vtldtr Köln'de faalivet l!ösrer
~ekte. Ben, Alman makamlan
nm Süleymanctlan da dikkatie 

"'Son kerrede ama~lana14 farklz bir 
devlet yap1szdzr. jnsan isrer isreme:. 

Ben ~ocuklann Kuran kursuna 
gitmesine ka~t.degilim: Ama her 
gün olmamalt. Bir uzl~ma)':l va
np, kurslan hafta sonuna kay
dtrmak daha dogru olur bence. Hume_nzi ve Fransa ömegini 

h . .. anrLzyor. .. ··· 
- Dini vecibeleri Peygamber~ 

in konu~tugu dilde yerine gerir- -

Büschner: Nein, es ist nicht 
anerkannt. Sie nennen sich 
selbst ''Internat". Ausseroern 
wechseln sie ständig ihren 
Namen; sie nennen sich 
"Internat für muslimische 
Jugendliche", "Internat für 
muslimische Jugendliche und 
Erwachsene'·. ·'Islamische 
Sprachschule". Diese Begriffe 
tauchen auch im Briefl..:opf 
offiziell auf. Die Komrolle 
wird weiterl!eführt. Wenn 
Misstände äuftauchen, die 
nicht zu beheben sind. dann 
wird es natürlich zu einer 
Schliessun~: des Internats 
kommen. Aber uns liegen bis 
jetzt keine Aussagen oder 
Kla11:en von Eitern und 
Jugendlichen vor. 

·•Ler:.endlich sreckt aze -",örsleliung 
eines anderen Sraates dahinler. l'dcn 

denkt an Frankreich und R.1zomeini... ... 

Art kann nur über Religion; 
über Mohammed, über Allah 
sprechen. Den Koran 
auswendig zu sprechen, ist 
eine andere Sache. So geraten 
wir in einen Zwiespalt. Wir 
würden am liebsten nur 

Organisationen betreiben 
vielleicht nicht direkt 
Internate wie Kaplan und 
seine Freunde. aber sie richten 
"Korankurse" und ähnliches 
ein. Ist der Einnuss dieser 
Gruppierungen in den Schulen 
nicht spürbar • sei es bei den 
Lehrern. sei es bei den 
Kindern? 
Büschner: lvlan muss · 

Diese Organisation ist ja ~ine fol11:endes dazu sal1en: Die 
neuere Erscheinung. Alter und türkischen Arbeiu1ehmer in 
sozusagen gediegener sind die Köln, von denen die Hälfte 
anderen Organisationen von sicherlich religiös .ist, hatten 
"Süleymanc1" oder "Nurcu" ein Bedürfnis nach religiösem 
als in sich geschlossene POichterfüllen .. Da haben sich 
Gruppen. die Organisation diese Gruppen gestellt und 
von und "Milli Görüs" den Arbeitern diese 
ansonsten. Diese Möglichkeit gegeben. Nicht zu 
Organisationen sind seit spät, aber sehr spät hat die 
beinaht' zwanzig Jahren auch offizielle türkische Seite 
in Köln tätig. Es hat Zeiten ("Diyanet") das begriffen 
gegeben, wo man die und die Initiative ergriffen. 
"Süleymanc1" aufmerksam .. Damals ist die türki~che , 
beobachtete. Man hat jetzt die ... offizielle Seite ab.er dem 
Bedenken offt'nsichtlich ··~.:·Bedürfnis der Türken nicht 

diese Gruppen getan. 
Andererseits hatten sie ja ihr 
Betätil!ungsfeld von der 
Türkei hi;rher verlel!t. Ich 
war in der Türkei u;d auch 
dort 11:ibt es eine bestimmte 
T end;nz; allgemein ist eine 
Besinnung auf religiöse Werte 
vorhanden. auch in Köln. 
Und seit Jahren haben wir 

· muslimischen 
· Religionsunterricht 

· · akzeptieren. Aber wenn ein 
Vater zu uns· kommt und :·· 

·sa11:t: "Ich kann nur dann mit 
- Aiiah ins Gespräch kommen. ·. · 

wenn ich die Suren in 
·.Arabisch spreche", dann 

kann ich dem nichts 
entgegenbringen. Die · 
Ko~s~quenz davon ist, dass er· 
sa11:t: '"So muss ich mein Kind 
in -einen Korankurs schicken.·~.· 

. ·uns dieser Tendenz Ich härt~- ~icht;·dag~~e~~-,;:: : .. 
entgegengesetzt, indem wir . wenn ein Kind in den . ·. · : .. 
Religionsunterricht anboten. Korankurs geht, aber nicht -· :,. 
Das genül!te den mdsten jeden Tag.·Man könnte zu .. : .. :-
Elter;. Aber wenn Sie jetzt· einem Kompromiss kommen,· ' 
sa11:en: "Der Islam ist eine indem man den Korankurs · .. 
Offenbarung Gottes. Der nur am Wochenende · · 
Koran wurde von Mohammed veranstaltet. .-. 
auf Arabisch empfangen. D · .. ··. · · . · .. 

em Wunsch, die Religion in· 
Schon das Sprechen des der Sprache des Propheten 
Koran, ohne ihn ZU \'erstehen, . ·. auszuüben kann man nichts·:~'~· 
ist heilswirksam " .. dann muss -:_:·:'· entoeoense~zen. Aber die .:~;.:'·~ 
man von unserer Seite aus::::'::·:;;;:: BefÜ~htung allerseits ist ja~f:tf 
Verständnis dafür haben./.' ,:.'1-r.::. 'dass diese Gruppieri.mgen ~,;;:~;;:~~ 
. - ~ ' '• .. ~ ....... '( --·f"'' • . • • • .. ·•··•• -~-"-~.:--:·-·;-.-

.Jetzt sind wir in einem :.>:":~·· <·~,nicht 'nur.Gl.aubensztel~.:~~Y.t!~'tr: 
grossen Dilemma:. :_, ·;;:.::>::~:{':verfolgen?~ Das: be~rifft ni~ht _;\_:~: 

ausgeräumt. Dt'nn diese . . .·-. nachgekomr.ra!n. das ~aben · 
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m<:! istegine karst gelinmesi söz 
konusu olamaz. Ama herkesin 
tastdtgl kaygt, bu gruplann yal
mz dini ama~lar gütmedigi. Ve 
bu yalmz Kültür Bakanltgt"m de
gil. kisleri Bakanltgt'm da ilgi
lendiren bir konu. Sizin bu tür 
kaygtlanmz yok mu'? 

Büschner: i~te ~imdi mesele
nin ast.l c::tnahci noktasma geldik. 
Söz konusu olan, yalmz Kuran: 
daki sürelerin ezberienmesi veya 
yorumlanmast degil. Baz1 cahil 
hoc::tl:!nn. Kuran'da temeli olma
yan birtaktm "bilgileri" ~ocuk
lara ~liadtgl yolunda t;:ok sayt
da kamt var. Ball kültürü tüm
den reddediliyor. "Biz seriara gö
re yastyoruz ve burada. Alman 
toplumuna uyuma yol a~acak 

her türlü davrams1 bilin~li olarak 
reddediyoruz" diyenler var. Bel-

bir y~am tarzm1 sürdürebii
!Oek i~in gettolar kuruluyor. Ben 
bunu tehlikeli görüyorum. 

- Bu gruplar sizce siyasi 
ama~lar da gütmüyor mu? Ör
negin bir imamm veya dini lide
rin devlete kars1 propaganda 
yapng1 ~ok görüldü. 

das Innenministerium. Sind 
da Ihrerseits keine Bedenken 
voahanden '? 
Büschner: Da haben sie den 
Kern getroffen. Es geht nicht 
nur um das Auswendiglernen 
und die Interpretation von 
Koranversen. Wir haben 
häufig genug Beweise dafür 
"ekommen, dass ungebildete 

:odschas religiöses 
Brauchtum weitergeben, das 
nicht unbedingt ei-ne 
Grundlage im Koran hat. Es 
kommt häufig vor, dass man 
die westliche Kultur ablehnt. 

.'v!an sasrt: "Wir leben hier 
nach de-;. Scharia und lehnen 
ganz bewusst alles ab. was 
hier zu einer Integration 
führen kann." Man bildet 
ganz bewusst ein Ghetto, um 
hier eine besondere Art von 
Lebensgestaltung 
vorzunehmen. Darin sehen 
wir natürlich Gefahren. 

Verfolgen diese 
Gruppierungen nicht auch ein 
politisches Ziel? Es ist 
>'orgekommen, dass ein 
Führer oder Imam sich gegen 
den Staat äussert. 

Büschner: Letzendlich steckt . 
dahinter die Vorstellung eines · 
anderen Staates. Man will die 
Gesellschaft verändern. Man 

Büschner: Son kertede ama~
lanan. farkh bir devlet yapts1d1r. 
Toplum degi~tirilmek isteniyor. 
"Varammda roplumu degistirme 
imk.imm yok, ama burada faa
liyette bulunabilirim. Etraflmda 
müritler toplaytp varamma dö
ner, orada seriat kanunlanm ge
tirip Islam devleti kurabilirim", 
diye düsünenler var. insan ister 
istemez Humeyni ve Fransa ör
negini hanrhyor. Bu düsünceler 
tehlikelidir. Ye benim görüsüme 
göre. entegrasyon politikasma da 
ters düsmektedir. 

- Dini bir örgütlenmenin lide
ri .-\lmanya'da dost bir ülkenin 
devktine kars1 propaganda yap
ngmda. kirleleri gerekirse zor 
kullanarak bu devletle savasma-

ya pgtrdtgmda Alman kanunla
nna ters düsmüs olmuyor mu? 
Bu fa.aliyetleri hukuki aqdan ön
lemek mümkün degil mi? 

Büschner: Anayasay1 Koruma 
dairesi'nin (Verfassungsschutz) 
hazJrladtgt raporda bunlara ke
sinlikle deginilecektir. Anayasa
YI Koruma Düiresi ve polis. bu 
örgütlenmelerin fa.aliyetlerini ya
kmen izliYorlar. Ellerinde Cerna
lettin Kaplan ve arkadaslanmn 
islerine son Yerecek kadar delil 
toplandtgt kamsmdaytm. Bildi
gim kadanyla Kaplan, Türk va
tand~hgmdan da ~tkanlmLS. So
run. f:laliyerlerine son vermezse 
ne yapllacagJ. Ama bu arllk 
mahkemelerin takdirine kahYor. 
Yalmz. o cihene olup bitenleri 
azami dikkatle izledigimizi bir 

kez daha vurgulamak istiyorum_ 

- F ederal Al man makamlan. 
burad:tki Türk cemaatindeki ge
li~meleri, Kaplan faaliyete g~ik
ten sonra yakmdan izlemeye bas~ . 
lad1. <;:ünkü C<:!malettin Kaplan; 
oldukp radikal taleplerle ~1kn 
halkw kaq1sma. Anc:tk radikal 
liderlere sahip olan örgütlenme
lere get,:mi~te de rastlanmakta idi. 
Bu gösterdiginiz ilgi nerecten kav-
naklamyor'? · 

··Türkiyeäe yapa1nadzkianm bi;Jnr 
ropraklanlnz;.da yapmaya ~alz~an 

örgiitler vw~ biliyonL:.. ·· 

Büschner: Olay eskiden bu ka
dar vahim boyutlara varmamt~
tJ. Biraz önce Anayasa}l Koruma 
Dairesi'nden söz enim. Onlar ra
dikal sag kana!taki örgütlenme
lere degin bütün yelpazeyi yakm
dan takip ediyorlar. Ye bütün ör
gütlenmeleri kapsayan bir rapor 
haztrhyorlar. Türkiye'de yapa
madtklanm bizim topraklanrruz
da yapmaya s:th~an örgütler var. 
biliyoruz. Ama Cemalettin Kap
lan·m· uyandmilg1 yank1 o kadar 
büyük oldu ki. dikkatimizi en 
ba~ta ona yöneltmek zorunda 
kaldtk. Sanmm Kaplan'm faali
yetine yakmda mahkeme kara-

. nyla son verilecektir. • 

erst durch die Tätigke'iten 
Kaplans auf die 

·· }'f;[r H-'isSef4 dass man auf unserem . Entwicklungen in der · 
türkischen Gi!meinde in der 
Bundesrepublik aufmerksam 
geworden, denn er trat mit · 
radikalen Ausserungen an die . 
Öffentlichkeit. Aber solche · :::-:·- · ··· 
Gruppierungen mit radikalen ·;:- ::· 
Führern hat es auch früher . . . . ._.. 
gegeben. Was ist Ihrerseits der >·~o · 

Boden Akävirären vomilnmr. die man 
m der Türkei nicht machen dar}:" 

sagt: "Ich kann in dem Land. 
aus dem ich komme, das 
gesellschaftliche Leben nicht 
dahingehend verändern_ Aber 
das kann ich hier; vielleicht 
werde ich hier eine· 
Gefolgschaft um mich 
versammeln -man denkt an 
Frankreich und Khomeini-, 
und werde wie ein Khomdni 
in mein Heimlland 
zurückkehren und das 
islamische Gesetz· 
durchführen. einen 
islamischen Staat gründen." 

Diese Gedanken sind nicht 
ungefährlich. Sie sind meines 
Erachtens auch 
in tegrations feindlich. 

Geriit solch ein Führer nicht -
unter den Parapgraphen des 
Strafgesetzes, wenn er hier 

Gewalt? 
Hat man da überhaupt keine 
Handhabe? 

Anlass für die neue ' · .. · ·. · 
·Aufmerksamkeit? · : .. · ·- · · 

Büschner~ Die Aktivitäten hat i · · 
e~ vorher in diesem Ausrnass · ·· 
gegeben .. Ich hatte eben von 
dem Verfassungsschutz. 
gesprochen. Da weiss. man 
Bescheid, welche ... o: ~:: •.. 
Gruppierungen es gibt; auch 
im radikal rechten FlügeL~···. 

·Diese werde~ a~ch ·1~ de~' ~~:; 
Bericht aufgenommen .. Wir 
wissen schon, dass man hier ·~ ... , _ 
auf unserem Boden 

Büschner: Im 
Verfassungsbericht wird 
darauf sicherlich Bezug 
genommen. Die Organe des 
Verfassungsschutzes und der 
Polizei registrieren diese · 
OrganisatTonen mit grosser 
Aufmerksamkeit. Ich glaube, 
dass sie jetzt genug 
zusammengetragen haben. um 
dem Treib~n vo-n Cemalettin 
Kaplan Einh.ilt zu bieten. 
Soweit ich weiss, ist er ja 
auch aus der Türkei Aktivitäten vornimmt, die . . . 
ausgebürgert worden. Die man in der Türkei nicht · ~-. .. --
Frage ist: Was geschieht, machen darf. Ich glaube aber;~-~;:,. 

. wenn er das nicht unterlässt? . ::. · dass Cemalettin Kaplan sehr ::~~:~'3> 
D II · b d · · · grosse Kreise um sich gezogen-~:~-:;::,-

as wo en w1r a er en. . .. . h d · . · f ·h -··"···'·"''· G r· ht n .. b lass n- ·rch·-·.:·· ·:.~:.:: at;: so ass wJr:Jetzt:·au ·1 n.:c:.:;;.""c,;;-;:: 
m~~~te ebet~ne:n. ct:S; man:· :~~~.-- .;beso-nders ~ufrri~rk~_ain.;:;;:;:~f~J:E.-Jt{~k 
s h aufm k m alles .-._:.; ,··, ·' gewordell smd,;lch_glau.be~t~-•;;.i~·.!ft' 

~~1f~t~~~:~~~~~.~}~~~r:::i~:-_f:·:_·::-{ ~~sr~c~t~~b~:~~l.~}~fr!%~~jf~!-dazu aufruft, geger einen . , 
Staat, noch dazu einen _., · 
befreundeten; zu kämpfen 
und, falls notwendig, mit ·. 

'.···.\'. ·.· .. ·· 

. - · ... ·c~"- :-.1 ...... : '·· ···:•-.. AktlVItaten emschranken+'"'"" _ _.,_\..,.~;,..~,: 

· · Die .deutschen ~eh?rd~~:',~.i~ti' .. ;:~ ·.-':.ir~: .... ::.;~;.;(';~;t~~~g~~)~f;:jJ~~~~;i{ 
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Kuran kurSiarmda ne ögretiliyor? 
-Aimanya 'daki bir Kuran kursunun müfredat programmden aimtd9r-

. Federal Almanya'da yzllardzr ülke fapznda örgütlenmi.; bulunan Kuran 
kurs/an son zamanlarda Türkiye'de üzerinde fOk tartlfllan bir konu 
haline geldi. Birbirinden farkh tarikatlara ve demeklere baglz olarak 
faaliyet gösteren Kuran kurslannda ne ögredliyor? 
A$agzda, Harnburg 'da faaliyette bulunan ve ezberlenmesi istenen- bilgiler 
idbariyle Milli Görü.$ Te$kilfltz dogrultusunda "egidm" yaptzgz i:r.lenimi 
veren bir Kuran kursunun ''müfredatzndan '' alzntilar $ZJnuyoruz ... 

Was wird in Koranschulen gelehrt? 
· -Auszüge aus dem Lernprogramm einer Koranschule in Deutschland-

Ayasojya ne :.aman camiye 
fevrildi? Sonra ne :;:aman ve 
kim tarafmdan mü:.e haline 
getirildi? 

Ayasofya I Haziran 
1453'de, bir ·cuma gunu, 
Müslümanlann cuma nama
zmi burada kilmalan ile ca
miye ~evrilmi~ oldu. 24 Ka
Sim 1934'de Mustafa Kemal 
Ayasofya'yi müze haline 
getirdi. ...--

Halife ne demektir? Halife
lik ne ::.aman ve nifin ortadan 
kaldmldz? . 

Halife bütün Müslümanla
nn ba~I olup, ümmetin de Ii
deridir. Nasil ki babas1z bir 

am 24. 0 kto ber i 924 in· 
Pera in einem 
französischen Krankenhaus · 
gestorben. Er war einer der 

. ersten, die in der Türkei .: · · 
r die Rassenbewegung ins. · 

Die Koranschulen, .die in der BundeSrepublik seit Jahren ausserordentlich . Leben rieferi. Er vertrat-·_;:_~:-
'die· reformierte :-e:.~ .. .-.:,..,,, , ... :.: 

verbreitet sind, kamen vor kurzem auch in der Tükei erneut auf die Islambewegung und war· .: 
Tagesordnung. Was wird in diesen Korankursen, die von verschiedenen Sekten ein aktiver Mitarbeiter der 
und Vereinen getragen werden, gelehrt? . . . . . .. . .. . "Einheits- und .. -.. . . _· ·· 
Im Folgenden geben wir Auszüge aus dem ''Lernprogramm" einer Hamburger · ·. Fortschrittspartei" ·. ''.·. -~ · 
Koranschule. Aus dem abverlangten Wissen geht hervor, dass diese "Schule" . ("ittihar ve Terakki"). Er 
sie~ der "Nationalen Sicht" verpflichtet fühlt... · · war auch einer derjenigen, 

die die Abschaffung des . -
Wann wulde die Hagia Kalifat abgeschafft? den Islam zu beseitigen, . Kalifats vorbereiteten. Er 
Sophia in eine Moschee Der Kalif ist das Iiessen sie (die fremden .. . ·.war Nationalist und ·· ~ .;·:. 
umgewandelt? JVann und · Oberhaupt aller Muslime Mächte) durch ihre Bewunderer des Westens. · 
von wem wurde sie dann · · und Führer (Iider) der Lakajen in der Türkei das Er starb in einem >, ~ ... 
zu einem Museum erklärt? islamischen Gemeinde .Kalifat abschaffen, die . französischen Krinkenhaus 

(ümmet). Wie man sich islamische Gemeinde · · ... ·und wurde nach ~~""·:;.:::;~· :•. :~ 
Die Hagia Sophia y.·urde h · 1· h B ·· h c: ._, · 

eine Familie ohne den zerstückeln und nahmen Sl·e c nst IC en raue en .. ...c.; •.. _, ·.· am 1. Juni 1453, an einem b E · .. ." .. ,. -· v·arer nicht Vorstellen unter 1'hre eigene be2:ra en. r war.:,-:'.-.· .. \--.· ; · Freitag, zur Moschee, _ - . 
- kann, so kann man sich Heeaemonie. berüchtigt als unbänd1ger 

indem die Muslime dort F · d s 1 bd Ih ·d 
ihr riruelles Freiragsgebet auch eine islamische ( ... ) em u tan A ü am1. s 

Gesellschaft ohne ihren und gehörte zu denen, d1e · · verrichteten. Am 24. TIT · · . · ·. 
Kalifen nicht vorstellen. rr er war Ziya Gökalp? .... der türkischen .<'-.L~.-.:::;::· 

November 1934 wurde sie m · ·· · · · B Das letzte Kalifat auf der · YYO und wann ist er · ·- ·· ·, o:· nationalistischen ewegung 
von Mustafa Kemal . Welt wurde am 3. März . gestorben? Sein Nurzen ~~.:':.~·:';~weise Ratschläge. 
(Atatürk) in ein Museum 1924 mit einer . . und Schaden aus .. ·"..:"'.;~,-::;;_;_~··):~·um 
umgewandelt. ·. . . Entscheidung der .Grosseri _., . islamischer Sicht?.'-~···: '.:':··~~;,,·imsrulö 
Was heisst j.:~tij? ·: Jra,;n · Narionalversämm.lung der '-: Ziya Gök~iP- ~·~rd~ ''{~~-~./::, '·,~/f.w; :'., "';:::.· ..s ... ,c~'!':J;::~ 
und weshalb wurde das Türkei abgeschafft. Üm - . : . .-Jahre 1875 geboren ·und ist ::::. · · 
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aile oc:Jgt t!lSavvur edilemez
se. Halifesi olmayan bir Müs
lüman cemaat de tasavvur 
edilemez. Dünyadaki son Ha
lifelik. 3 Mart 1924'de Tür
kiye Büyük ~1illet Meclisi'nin 
bir karan üzerine ortadan 
kalknu~ur. Yabanct gü~ler is
lamiyet'i yoketmek i~in, i~bir
lik<;ileri yoluyla Türkiye'de 
Halifeligi ortad:m k::J.ldtrtml!)
lar. Müslüman cemaati böl
mü~ler ve kendi hegemonya
lan altma almt~I:Jrdtr. 
( ... ) 
Z(va Gökalp kimdi? Nerede 
ve ne :.aman öldü? jslami ap
dan yararmz ve :.aranm be
lirrini:.! 

Ziya Gökalp 1875 ylimda 
<iogdu ve 24 Ekim 1924'de. 

era'daki bir Franstz Hasta
nesi'nde öldü. Gökalp, Tür
kiye' de rrkp hareketin ilk ku
rucularmdandtr. Reformist 
islamct hareketi temsil et
mekte olan Gökalp, ittihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin aktif bir 

durchgeführt? Weshalb? 

Im Jahre 1928 wurde das 
islamische Alphabet durch 
Mustafa Kemal für 
ungültig erklärt und 
stattdessen das lateinische 
Alphabet eingeführt. Das 
geschah, um die Muslime 
von ihrem Glauben und 
"hrer Moral zu trennen, 
um si~ von ihrer 
Geschichte zu entfernen. 

Woher wurden unser 
Zivilgesetz, unser 
Handelsgesetz und unser 
Strafgeser:. genommen? · 
Unser Zivilges~tz: aus der 
Schweiz 
Unser Handelsgesetz: aus 
Deutschland 
Unser Strafgesetz: aus . 
Italien 
Was sind die Gründe 
dafür, dass wir am ersten 
Weltkrieg teilgenommen 
haben? . 
Zwei deutsche Kriegsschiffe 
("Goeben" und 

üyesiydi. Halifeligiri ortadan 
kalkmasma da öncülük et
mi~tir. Milliyet~i ve Batt hay
ram idi. Bir Frans1z hastane
sinde öldü ve Htristiyan adet
lerine göre gömüldü. Sultan 
Abdülhamit'in :mh dü~mam 
olarak taoman Gökalp, Türk 
milliyet<;i hareketine Osman
hhgt ortadan kaldtrmak i~in 
de teklifler getirmi~tir. 
Harf devrimi kim tarafm
dan. ne :.aman yap1ldz? Han
gi amaca hi::met ermekteydi? 

1928 ythnda islami alfabe 
Must::~fa Kemal tarafmdan 
ge<;ersiz ktltndi ve yerine La
tin alfabesi getirildi. 

Bu. Müslümanlan dinle
rinden ve ahläklanndan 
uzakl~ttrrnak, onlan tarihle
rinden kopartmak ic;:in yaprl
mr~ bir hareketti. 

Medeni Kanunumu:;. Tica
ret ve Ce:.a Kanunlarzmzz ne
reden alinml$tZr? 

Medeni Kanun: isvi~re'den 
Ticaret Kanunu: .-\Iman-

ya'dan 
Ceza Kanunu: italya'dan 

Birinci Dünya Savar1'na ka
tzlma sebeplerimi:. nelerdi? 
"Goeben"' ve "'Bresi:Ju" adh 
iki Alman sava~ gemisi <;a
nakk:lle Bogazt'na girdiler ve 
Osmanhlar bu gemilerin sa
hipleri olduklanru söylediler. 
0 zamanki ittihat ve Terakki 
hükümetinin yanh~ bir k:lra-. 
n üzerine Osmanhlar savap 
sokulmu~ oldu. 

Birlermi$ ,\Iil!erler Terkilatz 
ne :.aman kuruldu? flk kara
n neydi? 

Birl~mi~ Milletier T~ki.Ja-
11 1945 ytlrnda kuruldu. Ilk 
karar olarak israil devletini 
tanrdr. 
( ... ) 
Bosna-Hersek'de Türk bay
ragrndaki yzldi:.I pkarrzp ye
ririe ha~ i$areti koydurmurru; 
Osmanlz devrinin sonuna ka
dar ya$ami$ ve Sadra:.am 
mevkiine kadar yükselip Zi-

falschen Entscheidung der türkischen Verfassung.) 
damaligen Regierung (der. ( ... ) 
Einheits- und Wann und auf wessen 
Fortschrittspartei) wurden Befehl ist die li Bankas1 

raat Bankasz 'm kurmurru. Bu 
adam kimdi." · 

Hain Mithat Pa~a. 
( ... ) 
j$ Bankasr ne :.aman ve ki
min emri ü::.erine kuruldu."· 
Sermayesi nereden ge
liyordu? 

i~ Bankast 19.8.1924 tari
hinde Mustafa Kemal tara
fmdan kuruldu. SermaYesi
nin büyük bölümü. Hint: Pa
kistan ve Afgan Müslüman
lartn Kurtulu~ Sava~t strasm-

!"' 
0 Harf devrimi 
JY!üslümanlan dinlerinden ve 

ahliiklanndan uzak~nrmak 

i~in yaplidL ~ 
,------········--____ .,., 

... ~. 

die Osmanen in den Krieg gegründet worden? Woher 
hineingezogen. kam das Kapiwl dafür? ' 
Wann wurden die.· Die !~ Bankast wurde am - . Die - . :-•. -
Vereinren Nationen 19.8.1924 von Mustafa Schriftreform geschah, um 
gegründet? Was war ihr Kemal gegründet. Der .• . ·· -.· · · · · 
·erster Beschluss? grösste Teil des Kapitals die Muslime von ihrem ~: 

~~~~~r~~t~~:r:ti~~~n · ~~s:~~l~~;en, die die • Glauben und _iJzrer ~~ral > 
. gegründet. Der erste . indischen, pakistanischen .. : ~ .0 ~ '): ·,_. :· 

Beschluss war die , . und afgharuschen Muslime · · - wirklich _verteidig. t, die 
·Anerkennung des Staates im Befreiungskrieg dem · Muslime irreleitet und --.·. ·· .· .· 
I l ( ) Osmanischen Kalifat srae · · · · . nichtislamischen ·: -- ·. · 
Er hat in Bosnien- . · · geschickt hatten. ( ... ) · .. ·. Bewegungen dien-t. ;, :<: - · 
Her:.egowina auf de; Was sind die Gründe r:u · · ·. ·-·· - " ·· ·--"- · ·.- -· 
türkischen Fahne den Stern _dafür, ein Bethaus {mescid) - n as ist Eurer Meinung o.:' ' 
beseitigen-und stattdessen .·-·: auszuschliessen? .... ·.. nach die Bedeutung der,;,~_:_·_:· 

d d f -~· Hidschra {Auswanderung _- · · · 
ein Kreuz einsetzen lassen; .:.~" .. Die Grün e a ür, em .. :. _. 
er har bis zum Ende der · · · Bethaus auszuschliessen, • · ~ des Propheten von Mekka,::.=' : 

·. nach Medina)? : .. <- :,·~:::: .. ,~. 
osmanischen Zeit gelebt,· sind: ·· · . . 

. sich bis zum Crosswesir 1. Wenn dort dem Islam Die Auswanderung ist das· . : ·-
d d M r Ereignis, bei dem der 

hochgearbeitet und war un en I us tmen . Islam zum Staat wurde. 
einer der Gründer der Schaden zugefügt wtrd. 
Ziraat Bank. Wer war 2. Wenn dort zwischen Hidschra heisst, von -- •· 
dieser Mann? Muslimen Unterschied.· Unterdrückung, _; .. .-: ,.:·_ '. 
Der Verräter Mithat Paia._ gemacht und sie . . . . Dreist!gke_it, U~wiss'en~-e~t:.'· ... ·. : 

. (Anm.: Als gemäss~gter ..: unterein~n.d.~~- ~~fp~t~,~ .. \ "~~~~kn;rih~!~:rsZ1:5:;}i~~~~~ "Breslau") fuhren in die 
Dardanellen ein und die 
Osmanen gaben sich als 
Eigentümer der beiden 
Schiffe aus. Infolge einer 

. Reformer der.TanZlmat- ·· werden.···~-· ··· _._. - · .-.. ·.:-- ..... - 0 d · · - · '.~,. .. ,,...,,..",<:.-
••- Zeit hatt~ Mithat P~a >~ 3. Wenn es ~-ie \~~,~~~_2Ü./··{ r .. !:~~~- ~1.~~~~gt·1~~.:c~h··~r.'aJ/~l~~:\ 

, . _massg_ebhchen Anteil an > -.. · Allahs beschutzt. ·"o , ",;··; --'· ~::· Komlt fir;g .~!f_, !i ~- .~, ?~~~"i~: 
: · _, de~ Emführung.~e.r_~~S.te~: .·. _. 4. Wenn esd:e,~"l,~~a:'\m~ht_,_:.:. an _u~~-'t:~~!~.,~;:q_;~-~S...I...lf;~.fo.~~tr,; 
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da Osmanh Halifesine yolla
dtklan yardtmlardan olu
~uyordu. 
( ... ) 
Bir mescid'in tecrid edilme 
sebepleri ne olabilir? 

Bir mescid'in tecrid edilme 
sebepleri: . 

1. Eger mescid'de Islamiye
te ve Müslümanlara zarar ve
riliYorsa· 

i. Eg~r mescid'de Müslü-
manlar arasmda aynm göze
tiliyor ve nifak tohumlan eki
liyorsa; 

3. Eger mescid, Allah'm 
dü~manlanna kanat ge
rivorsa· 

· 4. E~er mescid islamiyeti 
gers:ekten korumuyor, Müs
Iümanlan yanh~ yollara sev-. 

~--
· .... ---· .··-·-·· ..... "'> ... 

kediyor ve gayn-1slami hare
ketlere yatakhk ediyorsa tec
rid edilmelidir. 

Si:.ce Hicret'in mana ve .öne
mi nedir? 

Hicret, islamiyet'in devlet 
haline geldigi vaktadtr. Hic
ret. zulümden, ~er'den, ceha
letten ve ga}TI-lslami dü~ün
ceden aynllp Allah'm düzeni
ne ge~mek demektir. 

Hicret neyle ba:;Iadr ve ney
Ie birti? 

Hicret ile cehalet .dönemi 
bitti \'e yükseli~ dönemi 
b~lad1. 

Hicret ile islamiyet, dünya
ya bir kap1 a~u. Böylece in
san tarafmdan yapiimi~ ka
nunlann boyundurugundan 
pklldt ve Allah'm kanununun 

'En mutlu günümüz, 
lslmn devletinin 
kuruldugu gün 
olacaktu. e 

,../ 

· . , 'Unser gfucklichster 
Tag wäre der Tag,· an 
dem der islamische 
Staat gegründet 
wira:,_ 

(; .. ) 
Wann ,müssen heutige 
Muslime auswandern? J.Vas 

koruyucu ~emsiyesi altma 
girildi. 

Neden Hicret bi::.im i~in bu 
kadar önemlidir.' 

Hicret,_ derin bir dönü~üm 
ola:ndtr. lslami devlete giden 
yolda ilk adtmdtr. Bu neden
le Hicret'i bu kadar 
önemseriz. 
( ... ) 
ßugünkii Müslümanlar ne 
::.aman hicrer ermelidir? Hic

ret'ten sonra ne yapmali

drrlar? 

ßugünkü Müslümanlar, 1s
lamiyet'in y~anmadtgi bir 
ülkeden tanul.miyle 1slami bir 
ülkeye hlcret etmelidir. Hic
ret'ten sonra ilk görevleri, !s
lami bir devletin kurulmasma 
s:a~maktu. 

ßugünkü wmana r:;rk tutan 
"Hudeybiye Antla:;masr
m"nm maddeleri nelerdir? 

1. Müslümanlar belli za
manlarda küffarla anla~ma 

yapabilir. 
2. Taktik sebeplerle geri ~e- · 

kilebilir. 
3. En agtr ~artlarda, hatta 

gururu zedeleyen ~artlar al
tmda dahi Miislümanlar li
derlerinin izinden ayn!ma
mahdtr. 
( ... ) 
Si::.ce geleeekle en kursal gün 
hangisi olacakrzr? 

En mutlu günümüz. islam 
devletinin kuruldugu ve Müs
lümanlann yeniden Halife'Ie
rine kavu~rugu gün olacakur. 

Ya::.ar Sadrk Albayrak ne :.a
man ve ka~ gün süreyle ha
pishanede kaldr? Hangi kirap 
ve hangi ya:.r yü:.ünden? 

Sadtk Albayrak, "Hali
felik ve Halifesir Müslü
manlar" adii kitabt yüzünden 
30.9.1981'de 6 ay hapis ceza
sma s:arptmldt; daha sonra 5 
ay polis nezareti altmda 
kaldt. 

"Milli Ga:.ete" ka~ yaJ~nda
dir? ilk yayrmcrsr kimdir? 

. Ga:.ere bugün kirne airtir? 

2. Aus taktischen Gründen hat der Schriftsteller Sadrk 
können sie sich Albayrak im Gefängnis--
zurückziehen. gesessen? Wegen. welches·',_-
3. Unter den schwersten Buch und wegen welcher -.~~~~ 
Bedingungen, sogar unter Schrift? . .. 
ihre Ehre schwer _ _ . .. . Sadi Albayrak: Wegen 
verletzenden Bedingungen, , seines Buches ·~Das Kalifat~· 

. ist es .gut, den Anführern < ·und die Muslime ohne _ 
·der Muslime zu· folgen. • ·.·._ Kalifen" bekam ~r am , --~~- .. 

(Anm.: 628 hatte _ 30.9.1981 eine 16-monati!re. 
Muhammed mit den ·· · Gefängnisstrafe und wurde 

Mit der Auswanderung 
(Hidschra) endete das 
Zeitalter der Unwissenheit 
und das Zeitalter des 
Glanzes fing an. Durch die 
Auswanderung hat der 
Islam (sich) das Tor zur 
\Velt geöffnet. Damit ist 
man von der Herrschaft 

Mekkanern einen ansehiTessend für 5 Monare -· müssen sie nach der· 
Auswanderung machen? gegenseitigen Srillhalre- ·unter polizeiliche Aufsicht 

· der menschlichen Gesetze 
in den Schutz des Gesetzes 
Allahs übergegangen. 

Die heutigen Muslime Vertrag abgeschlossen, der·. ·gestellt. · · . _ .... 
müssen aus einem Land, in ihm fü-r 6i§ die r.ilg_erfaht!__ -Wie ~ttfsr di/Mflff ._ -_•;:.:,_-_ 

.. dem der Islam nicht· gelebt nach Mekka ermoglichte. :. :•- Gazete .(''Nationale '.·· · ~-:;·~/;\ 
wird, in ein ganz und gar ~O h wurde dder .v e~rag von . Zeitung")? Wer wa; fh~ _j_.;:;_: __ 
islamisches Land · .. ~- . u ~~me mit_ ~mem. · ... · .': · erster Herausgeber? We~~-~~~--
auswandern. Nach der Angnf. auf Mekka ., ... ~· gehört diese Zeitung?.::~:.·;~~~.-
Auswanderung ist ihre gebrochen.) --.·Die Milli Gazete ist 12 .. :-o::::...:;-::;. 

Warum ist für uns die erste Aufgabe: sich um die · ( ... ) .Jahre alt. Der erste;~< .. :::'·:(, 
. Hidschra so wichtig? Bildung eines islamischen Weicher Tag wäre Eurer Herausgeber war Hasan . ·· · 
·Die Hidschra Staates zu bemühen. Meinung nach in Zukunft . Aksoy.-Die Zeitung gehört~ .. · 

(Auswanderung) ist das Was sind die Paragraphen der heiligste Tag? .. den Muslimen, die einen. ;··. ; 
Ereignis einer tiefen des "Hudevbive- · Unser glücklichster. Tag islamischen Staat haben .'.:~.>"_:;: 
Um~·andlung. Sie ist die Vertrages"~ dff! z/nserer -~'. wäre der Tag; an dem -der~:.· _wollen.'·/~:' ~-~:- . <~~-:;~~i.-~.:c 
erste Stufe auf dem Weg :heutigen Zeit Lichr geben?. is~arnische ~taat ge.gründ~t.;ti~:Wan~'-"i5!"derr/:.P~Öie.s:F!i~~~~i3;' 
zum islamischen Staat. 1. Die Muslime können zu ·:: . ~htrd uKnd1_dfle __ ;vr_,;_ ~sii":n_ .. ,_e_ \.c:öi;y:;,~gegerl ·dieAkiridar_.~das2~'i;~-~-~. 
D b n vir der b . . . z . . . . d . I ren a I en , ... "-"~·"'· '_.. , ......... _.,,_ U . '1. --;r."ll ....... d. - ? U.~.d. ~;-_,, 

eswegengee \ ~.-. esummten_enen.mn en .. d bk .;:·.·::.~;~k::_;._._'-;~:::c,-:rtet_geJa[,wpren~~~.rl-•}li.~ 
Auswanderung so \·iel ; Ungläubigeri'Abkommen · Wle e:.. e ?rr:~.~n.:;·:"•'\~:~'~ ~';~;~·t-::vaevlele·sind dabei'A~~J~'{_:~~"' 
Bedeutung. treffen. ~ <:':.;_;, _; > . '. Wann und wieviele Tage·_·;.~::. venlrr'eilt'woraen?.'f},.'">;"'Y.~:-...~ %3.-· 
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Milli Gazete 12 ya.;;mdad1r. 
ilk sahibi Hasan Aksoy idi. 
Gazete islarn devleti isteyen 
Müslüm:.mlann gazetesidir. 

Akznczlar davasznda karar 
ne :.aman aiinmzJtzr? Kar; ki
Ji mahkum olmuJrur? 

Karar JO Temmuz 1982'de 
abnm~; 36 din kard~imiz is
lam devleti kurma pbalan 
yüzünden mahkfim edilrni~
lerdir. 

ivfilli Görii$ ne demektir? 
Kzsaca apkla! 

Milli Görü~, dini görü~tür. 
Milli Görü~. Alpaslan. Gazi, 
Osman Gazi. Farih. Yavuz gi
bi binlerce yildir dünyay1 fet
hetrni~ gazilerimizin gö
rü~üdür. 

4 vrupa islam Genr;ligi Bir
; ne :.aman kuruldu? Su 

andaki Emir'i kimdir? Ku
:;eydeki topraklan nerededir? 

Avrupa islam Genc;ligi Bir
ligi 1977 ydmda Köln'de ku
rulmu~tur. Kuzeydeki Emir~ 
in ad1 Mustafa Oguz'dur. Su 
andaki büyük liderin ad1 ise 

Am 30.7.1982 ist das 
Urteil gefällt und 36 
unserer Brüder sind wegen 
ihres Versuchs, einen 
islamischen Staat zu 

. gründen, bestraft worden. 

Was heisst "Milli Gö~" 
'Nationale Sicht")? 

... :.:rkläre es kurz! 
"Nationale Sicht" heisst 
religiöse Sicht. Das ist die 
Sicht unserer 
Grenzkämpfer (Gazi) wie 
Alpaslan Gazi, Osman · 
Gazi, Fatih, Yav-uz, die 
tausend Jahre lang die 
Welt erobert hatten. 

Wann ist die "Einheit der 
Islamischen Jugend in 
Europa" gegründet 
worden? Wer ist der 
jet:;ige Emir? Wie heisst 
sein Gebiet im Norden? 
Die Einheit der Islamischen 
Jugend in Europa ist im 
Jahre 1977 in Köln 
gegründet worden. Der 
Emir im Norden heisst 
Mustafa Oguz. Der jetzige 
Generalemir ist Cemal 
Kamac1. · 

Cemal Kamac1'dJr. 

Osmanlzlardaki ilk istihbarar 
örgürüniin adz nedir? Ne :.a
man ve kim tarafzndan ku
ru~mUJtur? 

Ilk istihbarat örgütü II. 
Abdülhamit Han tarafmdan 
kurulmu~tu. Adt Te~kilat-t 
Mahsusa (Yild1z istihbarat 
Ör2:ütü) idi. Kurulu~ tarihi 
18'78'dir. 

P olirika nedir? Siyaset ne
dir? islam(~·et'te naszl bir yer 
wrarlar? 

Siyaset. insanlan arzula
nan hedefe götürme bilim ve 
sanaud1r. Yani siyaset, Al
lah'tn emrettigi ve Kuran'tn 
yasas1 oldugu bir islam dev
leti kurma bilimidir. 

Politika Yunanca bir keli
medir ve c;e~itli anlamlan 
vardtr. 

Yani: Dalavere. islamiyet! 
te politika yoktur, siyaset var
dir. 

Siyoni:.m ne demektir? Onu 
kim icat etmiJtir? 

Siyonizm: Bütün dünyada-

ki Yahudilerin. herkese eoe
men olabilmek i~in Siyon da
gtntn eteginde bir bayrak al
tmda birle~ip d~·Iet kurma 
ideaüdir. icat eden Theodor 
Herz!' dir. 

lvfasonluk l"e Bilderberg ne 
anlama gelir:' 

Masonluk: Hayali" bir dü
~üncedir. insanlann al"".lSmda
ki din, trk ve stntf farklarmt 
ortadan kaldtnp yerine bir 
.dünya karde~ligi ge~irmeye 

ph~tr. Aslmda Yahudilerin 
ideallerine hizmet eden. Ya
hudi olmayanlar tarafmdan 
kurulmu~ bir ögretidir. Bil
derberg: Kurucusu. J osep h 
Retinger adh bir Polonya Ya
hudisidir. Bu te~kilatm üyele- . 
ri. dünyadaki zenginlerdir. · 
Amact dünva sermaYesini Ya
h udilerin yararma · birle~tir
mek ve kullanmak olan mil
letlerarasi bir te~kilatlanma
dtr. :1 

Wie heissr die erste 
Auskunftsorganisation bei 
den Osmanen? Wann und 

· von wem ist sie gegründet "Unter den schwersten Bedingungen, sogar unter ihre Ehre ··.·•· 
worden? · schwer verletzenden Bedingungen ist es gut, den Anführern>·· 

. der Muslime zu folgen." .. '"~~~~:,..~: __ ':L-~-.:~· .... Die erste ·· ·· ····- -

Auskuftsorganisation.· ist die Verfassung ist. zu ven~idigt den Ged~·ri·k,~n •. 
von Sultan Abdülhamid gründen. . . _ die Religions-, Rassen- und 
Han Il errichtet worden. "Politika" ist ein , . Klassenunterschiede zu 
Diese Organisation hiess- griechisches \Vort und hat · beseitigen und stattdessen 
Te~kilat-1 Mahsusa. Das vielseitige Bedeutungen. Weltbrüderschaft zu : ;- :-
Gründungsdatum ist 1878. Das heissr: Heuchelei. Im preisen. In Wirklichkeit ist .. · ~ . 
(Anm.: Gemeint ist die Islam gibt es "siyaset", es ein Vorreiter, der den · ~ ,·-:. ·.- · 
Staatsschutz- und aber keine Politik. Idealen der Juden dient.--.:-~·~·.:···. 

~~~~~fi::::. ~I:~:::~ J:;:,7::~1: · . . g;ff,ff~i~~~;f~~~i;i~~1Jti 
erstreben Ideale aller Juden 

(polirika) und was · . auf der Welt, am Berg werden kann. ;~'~!~:~;;,;~'t:.::;,,~(~::'~U:··.'·,: 
Staatslenkung (siyaset)? z· . F h Bilderberg: der Gründer ist':;z;::·: 

IOn unter emer a ne . . · Welchen Platz nehmen sie ein polnischer Jude riamens ':,:·:::·!:' einen Staat· zu gründen, · 
im Islam ein? der alle :"vlenschen und die Joseph Retinger. Die -
"Sivaset" ist eine Mirglieder dieser .. _ .. - ·' 
Wis-senschaft und Kunst, ganze Welt vori dort aus Or!eanatisation sind die -- ·· ··-

~~~~:~~~~~n z~~lmzu ~~~~~r~~:~~~~ ~;;:l~nder · . fn~~~~:~i~~~l:;~l~ ... ::l.;:_<\~~:itLi:l~,:;: 
bringen. Das heisst, eine rVas bedeuten. : ~~- ~- -.~ . ..: _ Onranisarion, deren. ZieL-es~~;,~.~; 
Wissenschaft mit dem Ziel. · _ .. F~eiemaure;r~m 'un·~"i~~"jf,::~~/-ist;- das,CWeltkapi~~~~~ji~~~l~~~~< 

··einen von Gott absolut · -· . Bzlderberg. .···'·· ·;:.",!; ... ::c0-., . ••.• Nutzen der Juden.;",,.;;;,.;t!:·,:r1;i!~, ....... ~t~;.:;, 
. befohlenen islamischen .. Freimaurertum: Das ist ein '"0,· zusammenrubringen,:'und.i%~~ ''~~ 
Staat, in dem der Koran':: --:· fiktives Gedankengur_; Es·<:~ .. zu bewähren';;,~ • .{h~ii;!~;if1{-{f.:_~ " 

, •-•· ••. -·.·, • ·:.T . ~· .• 'f. , •.i ~ ., 1'-;) rf'iti..J,:..,.';'~-;tl.11'~·,)·~~,..-,l;':,f'l 

·:: ..... :.~·;;:.~~~/;:··=.'.~ · -~: ··,-, , . ---~~:-;~nizi~t .. AL~iA_.,c·0 _{:·q~~~-~~j?_§.UJSC:ri 7 . 
· ... ·~- ;:_ :··~:~/r:~-,~-:~.7:-~ · ~-:· · · . _ . · -. ?::: .. :~:-:·~~·~<~ ~--~~~Y ~;· ~r ;. /~~ .. : .. ~_t-~ ~~: .. ·--~~-~~;:~~~·~r;~~; .. ·~ ifft,;:J~ 

. •· •. < _!1:<:-~:'.-::~:.! .-:~~-:~·. ;.·~·,-:' . ··~· .,, \::.· , .. --~·-·.),···~ ·• -~~:-:-,·..:·.·:r.~:·; 
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Prof. Dr. Jonannes LÄHNEMANN 

Erlangen Üniversitesi Din Pedagojisi KOrsusu 

Kuran Kurslarr 

M üslüman ailelerin 
Alman okullarma 
bak1~1m ortaya ~~
karan en önemli so

runlardan biri de, okul-d1~1 dü· 
zenJenen Kuran kurslan olmak
tadir. <;:ünkü Kuran kurslanmn 
)'aygmla~masl, Federal Alman
ya ve Bau Berlin' de ya~ayan ya
bancl ailelerin toplumdaki dini 
ve kültürel di~lanmi~hklan ile 
dogrudan ilintilidir. 

Yabanc1 ailelerin Alman top
lumundaki bu "tecrit edilme" 
hali kamuoyu tarafmdan uzun 
süre dikkate almmad1. I~gücüne 
ihtiya~ duyulmu~tu: ancak "ko
nuk i~~ilerin" ve ailelerinin ko
partlhp getirildigi hayat tam ve 
ah~kanhklan hakkmda bilgi 
edinme geregi duyulmad1. 

Bu apdan bakildigmda, Ku-

ran kurslannm ikili bir i~levi ol
dugu ortaya pkmaktad1r: Türk 
annc babalann ~ogunlugu bu 
kurslan geleneksel dini ve ailevi 
kimligin sürdürülmesi i~in kurul
mu~ "taban örgütlenmeleri" 
olarak görmektedir. Öte yandan 
kurslar, onlan düzenlemekte 
olan sag egilimli gruplann gö 
zünde Türkiye'de bile bulama
diklan bir siyasi eylem alam ni
teligindedir. 

Bu kurslarda verilen "egitim" 
-kamuoyuna yansidigl öl~üde is
lamiyet hakkmdaki Ön)·arg1lan 
da beslemi~tir. Böylece Federal 
,-'dmanya' daki insan I arm ~ogu 
Islam'm "sagc1", tek yanh, fa
natik, kahpla~m1~ ve gerici bir 
din oldugunu öne sürerek, isla
miyet 'Je ilgilenmemek i~in de iyi 
bir bahane dde edebilmi~lerdir. 

Korankurse als Signal und Herausforderung 
.:,;.: '"·-

.- .. _ .. :'' ~--· ·~-- ·:-_.:·-::-:.:..~:--:-.::·::.. N ichts beleuchtet die zur Wahrung der wurde-nicht wahrgenommen. Interesse an-ihrer-eii!enen··::::·:-:::,·-
Situarion überkommenen religiösen und _ Folgende Tatsachen sind Religion. Das bedeu~et :.;._,::T<·=~:: 
muslimischer familiären Identität- demgegenüber zu [Jedenken: _ _ _ keineswegs, dass die ·meisten 'c_ 
Familien in ihrem ~verstanden. so sind sie' für die · _ _ -:- - - .,_.-".- :···von ihnen rechtsraäikal~ 

Verhältnis zu deutschen vorwiegend rec-htsgerichteten . . L Die Zahl muslimischer ·:, _:: Ideen verfoJQen~l=-Gegemdl: ': 
Schulen krasser als das qrup?en, die sie betreiben. --,_Kinder und Juge~dlicher i~u.:c~>erre11~r .~nschluss.?ei c_ 
Problem der ausserschulischen em willkommenes (eher der Bundesrepublik----- - - - Gememden, d1e s1ch ·- -·, . ·:· 
!-:oranunrerweisung. Denn die . politisches) Aktionsidd. d:~s · Deutschland und West Bcrlin _:(zumindest nach aussen hi~.:=. 
!-:orankursc konnren sich in ihnen in der Türkei selbst nähert sich einer halben _ ·._unpolitisch -gcl?·erCD~_- :· -' ·· 
eben dem 1\·iasse entfalten. m nicht offensteht. Million. Wegen der . ·.· :~., ____ laizistische, säkulare ·, :~ ·: -· · _. 
dem es ein Defizit i:1 der . Was über die "Pädagogik-" ungleichen Verteilung ·auf. _,-: _ ~- Verfassung der Türkei wird _.;._ 

' religiösen und kulturellen --in solchen t-:ursen an die Stadt und Land~rebiete wir_d es --überwiegend bejaht:·Trotzdem---·· 
- Sozialisation ausländischer -Öffentlichkeit dran!.!. \\·ar in den Ballungsräumen :··:·: ·- ·~ verstehen sie- sich.- als dem :.::~~~~:: 

Familien in der · geeignet, verbreitete \'oruneile Schulen gebe;, in denen. 40 07o - : Islam _zugehörig .. :·;_.•i:C.,c~ ;:_:;;:.:-:;;:;:;. 
Bundesrepublik und \\" est- über den Islam zu bestärken: · _:_oder mehr Kinder aus· •:: :·:: "·_: :·:-_ · -Welche Schwierigkeiten s~<; .,_,_, 
Berlin gibt. Dieses Defiz:it- ~-~-·c-- er sei einseitig ·:_rechts::.__:~ --. müslfmisdttn- Elteri:üüusein_: ·':-' hiermit in Deutschl~ha:I~en.~C,·: 
wurde in der deutschen _ einseitig fanatisch. sr_arr. _ kommen .... _ :' : . .:~fiegr-·aull!~d: ,:::'i·r/tL>:' 
Öflentlichkeir lange Zeit nicht rückwänsgewandr • tür \'lele Von ihnen ist dr:r weitaus ::.·_ .. -;. 1. In der mdusmellen -'~ :c~:-·f·'-
bea.:hter. 1\lan brauchte Menschen in der .-!!r:össte..TeiL lüber 80 o;(,) - . Arbeitswelt gibt es für ihre :· 
Arbeitskräfte. hatte aber Bundesrepublik-b.,q-uemer-- - türkischer Herkunfr.Weitc-re~ .... religiösen Pflichten· z.B. für 

- kaum einen Blick für die Vorwand dafür. sich mit dem Gruppen stammen vor allem .. , die Gebete, die Fastenzeit, das 
. Lebenshinrer!.!ründe. aus Islam nicht näher befassen zu aus Jugoslawien Nordafrika, . Essen kultisch reinen -· ·- ··-.· .~ 
: denen man die ~·Gastarbeiter" müssen. ·Dass der Zulauf zu Persie;. Konfes;ionsmässig • " Fleisches kaum Raum und -'-/:.;:_ 

und ihre Familien heraus nach den Korankursen im Grunde . . gehören sie überv•iegend der ... _Verständnis.=::::~~--"':~·: .. ':'~:,:: :i:;:;:.:;!.S::~-
Deutschland verpflanzte. Die :_,-ein Notsignal darstellt und ·- ,-sunnitschen Richtung ~;:;::_-.-_~,_-;,:~:~~:2. Sie sin her.ausgerissen. 
Korankurse haben von daher · ._ .. _gleichzeitig eine ~;.':: ·::_':..:_·,· .· ·, _ · des Islams an.-.:·''?·:;:-, .... -~--··.··aus einer' 
ein doppeltes Gesicht: Werden ,'·Herausforderung· an· unsere.-~ . : .·. . , - -~ -:; .~:.-~·:_~~;~L_:~~~~~::: :,··:. Lebenslaue 
si~ von der 1\h:hrzahl der : ·, ; . Fähiekeit. mit J\1enschen ·au~<:.' .: --. 2. Nur I "lo türkisch-;_;,~_.;::-. :· ;·.:;, Re -
türkisdlt~n Eltan eher als ei~e ..• ande~en t-:ulturen-~nd. :'i''h)' .; ~,·:· muslimischer Familien~~:;';~;-/.~-::,~·~:~~:_,_ 3 
A.rt s~lbsthil kuntcrnehmcn .. - Reli!.!ionen iusarn'm~nzukb~n. ,, bestreiten nach ein'er~·u:nrra!.!e --:!: 'svs t:'llldll.>I..U 

'" lliZhl Al" "L\ t:~~üi:;T;n~J~J]f~J~~~,'~:, ,o .. - . 



1\uran kurslanna arran ragbetin 
aslmda bir "alarm ipreti" oldu
<'>u b~ka din ~·e kültürlerden ge
len insanlarla birlikte )'!l.$:l.ma )·e
tenegimizin de sorgulandtgt ger
<;egi gözardt edilmistir. 

Bu geli~melerin kar~tstnda sU 
nokt:l..lann dikkate ahnmas1 ge
rekmektedir: 

l. F ederal .-\lmanya ve Batt 
lkrlin"de y~ayan Müslüman ~y:o
~:uk '"e gen«;lerin saytst neredey
;e y:mm milyona ulasmaktadtr. 
Kemsel '"e ktrsal al:wdak: esitsiz 
da\!tltm yüzünden iizellikle met
ropollerdeki kimi okullan.la yüz
de -10 a '"aran bir \lüslüman ~·o
cuk ararundun yola pkllma.hdtr. 
maltdtr. 

l. Bir kamuoyu ar~mmasma 
göre Türk-Müslüm:J.n ailelerin 
sadece yüzde l"i kendi dinleri iie 

'enmedigini söylemek tedir. 
.••• cak bu. ailelerin a~m sag fi
kirlere sahip oldugu anlamma d:1 
gelmez. Tersine: A.ilelerin t,:ogu. 
sivasi olmavan ~·a da· (kendileri
nf siyaset dt~t tantt:ml cemaatler
le ili~ki kurmaya ~h~maktadtr. 
Türkiye'deki laik anayasa büyük 
<;ogunluk taral'1ndan onay gör
mektedir. Ancak aileler yine de 

kendil~rini islam dünyasmm bir 
parpst saymaktadtr. 

Bu ailelerin .-\lmanva'da kar
~tl~tt\(t sorunlan kesiirmek pek 
güc olmasa gerek; 

l. Sanayi IOplumundaki ph~
ma hayatmda \tüslüman ailele
rin namaz. orm; veya dini gerek
lere göre kesilmi~ et yemek gibi 
ttirlü vecibeleri yerine getirecek
leri ortam ve anlayt~ yoktur. 

l. Aileler. hayat tarzlarmt be
lirle~·en dini ibadetten ayrt dü~
mektedir. 

J. l-l:endi dinleri hakkmda sis
tem:Hik bir bilgilenme sürecin
d~n gecmedikleri i~y:in. özellikle 
farklt bir dinin agtr basttöt top
lumda ibadetin n-astl veri~e oe
tirile~:cgini bilmemekt~dirler (Ör
negin b~~ ,·akit namazm birikti
rilerek ak~am k1..ltnmast gibi). 
Türki~e·de aile ve ~y:evre tarafm
dan kcndi dogallt~t i~inde veri
len bir dini e-~itimin yant stra, 
okullarda ahl:ik dersi ve islami
yer'i kapsay:m din dersi veril
mektedir. Zorunlu egitim süre
;ini tamamlamt) .;ocuklar ic,:in de 
devlet diplomah ögretmenler ta
rat'tndan verilmesi öngörülen 
Kur:1n kursian düzenlcnmekte-

dir. 
Feder:tl .-\Jmanya'daki egitim

ciler, politik:ictlar ve resmi ku
rulu~lar. Müslüman nüfusun 
kendini dini ile birlikte bu top
lumun pan;ast kabul etmesi i~in 
gerekli anlay~t göstermedikleri 
takdirde. gelecege ili~kin iki var
saytm ortaya l=tkmaktadtr, ki bu 
varsaytmlann ikisi de olumsuz
dur: 

1. Dini ve ahl:iki ac,:tlardan ba
~tbo~ kalm~ bir yabanct genc,:lik. 
"Dünya islam Kongresi"nin 
1973 ytltnd:J.ki toplanllsmda 
Türk konuk ~c,:iler hakkmda dile 
getirdigi korkular böylelikle 
hakhhk kazanm~ olacakllr: "Bu 
~ocuklar Htristiyanlann (veya 
ateistlerin) ar.l.Smda. her türlü di
ni egitim ve yol göstericilikten 
yoksun büyümüktedir. Anne ba
balar, c,:ocuklanna islamiyet'i 
ögretecek bilgiye vep yetenege 
sahip degillerdir. On ya da on
b~ ytl sonra bu c,:ocuklar ... ts
lamiyet ac,:tsmdan kaytp saytla
cak, her türlü manevi ve ahl:iki 
Iidedikten ve teselliden yoksun 
bir ~ekilde oradan buraya savru
lacaklardtr ... (Kaynak: M.Mil
denberger: Hinduismus-

Buddhismus-Islam in Deut
Schland. Information Nr. 53 der 
Ev. Zentralstelle für W eltan
schauungsfragen. Stuttgart 
1973, 5.25) 

Yeti~mekte ~lan Türk gen(,:le
riyle ilgilenenler ve bu gen~lerin 
aile ocagt. yani kökeni ile .-\Jman 
akranlanyla ürettikleri kültür 
arasmdaki ~eli~ki)·i bilenler, bu 
korkulann ~imdiden ktsmen oer
~ekl~tigini teslim edeceklerdir. 

ikinci perspektif ise. ilkinin 
ters yiindedir: 

1. Ulusal ~·e dini a~tlardan fa
natik bir yabanct genc,:lik •. -\Jman 
~evrede kök salamama durumu 
gen<;leri !l.$trl dinci gruplann ku
cagma itmektedir. ki bu oruplar 
hizim toplumumuza uy~m yö
nünde degil. ulusal ve dini kim
ligin muhaf:ua edilmesi ai:ltna 
toplumdan tecrit yönünde faali
yet göstermektedir. 

Her iki varsaytmm da gerc,:ek
le~mesi halinde Türk ~,:ocuklan 
ve gen\=leri son kertede Alman , 
toplumunun i<;inde dini ve kül
türel a~tlard:m vatans1z kalacak
lardtr. • 

Wenn Pädagogen, Politiker Islam in Deutschland. Infor-
und Institutionen in der mation Nr. 53 der Ev. 
Bundesrepublik kein Zemralstelle für 
Verständnis aufbringen für W elranschauungs fragen. 

·das Bedürfnis muslimischer Stuttgart 1973, S.25) - · -- :. 
Mitbürger, sich mir ihrer Wer mit heranwachsenden 

· Religion als Teil unserer . türkischen Jugendlichen . . . :.· ·:..:_ ·--
Gesellschaft zu erfahren, so -umgeht und die Spannungen ;. ·::<·:c, 

. lassen sich zwei . zwischen Elternhaus bzw. · .. ~· 
· :. Zukunftsbilder entwerfen, die ,-· Herkommen und deutscher -
. beide gleichennassen negativ · f'' :_ Gleichaltrigenkultur, sieht, ~·; · 

. ,- sind: . · ·.: weiss, dass diese. . ,_:~_-:.: , '·· .• ·.,. 
· 1. eine religiös-ethisch · Befürchtungen bereits j~tzt -

orientierungslose · .. -teilweise Wirklichkeit. :; .: ·~-
Ausländerjugend. Die im .geworden ist.-· :: _ :.'~ .. : :. 
Bericht des "Islamischen 
Weltkongresses" von 1973 Die zweite Vision iStdie 

:.·_ausgesprochene Befürchtung · Kehrseite der ersten: _ - - -
hinsichtlich der türkischen _ . 2. Eine national-religiös ~ .... ~-~ ... ~:~~ · 

. ' Gastarbeiter dürfte dann ihre : . -fanatisierte Ausländerjugend: ·:: c·•-:.:::
Bestätigung erfahren: -·---~---:~-: ::· :_. .·- Das .Nicht-heimisch-werden -·-~:- :.: ... ~ .. , 

'.'Ihre Kinder wachsen um er ; · können in der deutschen : ;; -.:f-: )(~~· 
Christen (oder Atheisten) auf, .Umgebung treibe Jugendliche';_ :::.(_y~· 

F _1. d 
1

, b . ohdneEje~ehreligiöishe FuE· h1rung _ ... ,_. Gleicht rad~kaclil-_re!Aigiösend->···· ... ;-f,. 'f-;,;: 
amt te un .;mge ung em un rzte ung. re rern -'"' · ruppen m e rme, 1e au _ . 

schulischer :-.toralunterricht sind oft ungebildet und meist · keinerlei Integration in unser ... 
sowie (vom 4. Schuljahr an) unfähig, sie im Islam zu Gesel!schafcssysrem, sondern ·- ,.-
ein freiwilliger belehren. In zehn oder auf Abkapselung um -.-::· ·-·. ·.'. ···"''' 
Religionskundeunterricht auf fünfzehn Jahren werden diese vermeintlicher nationaler und · 
islamischer Basis. Kinder ... für den Islam. : :,· .. , .... religiöserReinhaltung willen ;• }?1~: 

._ Ausserschulisch werden (für .. ____ ,verloien sein und ... : ' ... ::_·:::.·:<.-abzielen;·:,.,:.:·. c:'.·" .;,:,-:::•:;r.:.:.· ·:·:;-::;::: 

der eigenen Religion erfahren 
und besitzen kat7m einmal 
Kenmnis darüber, wie die 
Religion in einer 
Diasporasituation zu vertreten 
ist (dass z. B. die Gebete auch 
gesammelt zum 
Tagesabschluss verrichtet 
werden können). In der 
Türkei bestehr demgegenüber 
neben der selbstverständlichen 

Interessenren nach abge- ': :, -'~;-umhertreiben ohne jede'·:~·~~;:,~~:-:~'::::;;.::- In beiden Fällen bleiben die- ==· 
. · schlossen er Schulpflicht) ·~~ -;..: :. g~.istliche und _;rhische .·.,;j!l-?~{~,;: türkisch.en Kinder. un~:!fi.if~;:ill_ -,-.r.'...".....:--·~.'-:.-_i.-.:~ .. ~.:.~_"' .. : 

. Korankurse angeboten, die .. ~:· ·~. Fuhrung und Hösrung.'~.-~.~,''i:~'~·'·· Jugendhchen letz!tch·reltgJös-:::~' -~·:;::-:_ 
· von staatlich geprüften :;-,~,-/ · - (nach M.Mildenberger:'~-}:',7/<t~·~; kulturell heimatlos in.der'fl:-;~ "~"'";r;,-
. Lehr-ern erteilt werden sollen: - Hinduismus - BuddhismUs -~~F-::_~:~ deutschen Gesel~haf.~.:.)~~ ~~ 

·--------------------------- --------------------------------------~----------------------~~~~~~.~-----'_z~~~ 
religiösen Prägung durch · 

.::.MiiO.ct·id.;b,Wi~~i~~:i~.\~)<.,·;;.~·~~~~fti~~~J'il~J~ll~sw~ . 
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